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Liebe Leserinnen und Leser,

auch das Jahr 2021 war – wie das Vor
jahr – geprägt von der CoronaPande
mie, deren Auswirkungen Deutschland 
und die Welt weiter in Atem hielten 
und noch halten. Große Herausforde
rungen galt und gilt es in allen Lebens
bereichen zu meistern.
Gerade in so einer besonderen Zeit sind 
Anlaufstellen für die Bürgerinnen und 
Bürger, die ihnen die Möglichkeit ge
ben, sich mit konstruktiven Ideen für 
das Gemeinwohl und die Zukunft un
seres Landes zu engagieren oder Hilfe 
bei ganz persönlichen Problemen zu  
erhalten, besonders wichtig.
In Artikel 17 des Grundgesetzes wird 
das Recht garantiert, „sich einzeln  
oder in Gemeinschaft … mit Bitten oder 
Beschwerden an die zuständigen Stel
len und an die Volksvertretung zu  
wenden“. So eine zuständige Stelle ist  
der Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestages, wenn es um eine Bitte  
zur Bundesgesetzgebung oder eine Be
schwerde im Zusammenhang mit dem 
Handeln einer Bundesbehörde oder  
einer anderen Verwaltungsstelle des 
Bundes geht.

Im Jahr 2021 wurde von dem demo
kratischen Grundrecht, eine Petition 
beim Deutschen Bundestag einzurei
chen, 11.667mal Gebrauch gemacht. 
Dieses Recht ist ein sogenanntes Jeder
mannsrecht, das heißt, alle können es 
nutzen – unabhängig etwa von Alter 
oder Staatsangehörigkeit. Dazu genügt 
es, einen Brief, ein Fax oder eine Post
karte mit dem klar formulierten An
liegen und der Unterschrift der Petentin 
bzw. des Petenten an den Ausschuss zu 
senden. Über das Petitionsportal des 
Ausschusses im Internet können Petitio
nen auch unkompliziert online einge
reicht werden. Alle Petentinnen und Pe
tenten können sicher sein, dass sich das 
Parlament mit ihren Anliegen befassen 
und sie über die Entscheidung informie
ren wird. Eine Petition an den Deut
schen Bundestag beinhaltet die verfas
sungsmäßige Garantie dafür, dass sie 
entgegengenommen, sorgfältig geprüft 
und beschieden wird.

Vorwort
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Petitionen liefern dem Parlament wich
tige Informationen zur Umsetzung  
von Gesetzen und geben Hinweise, wo 
Handlungsbedarf besteht. Sie fungieren 
wie ein politischer Seismograf, der 
Stimmungen in der Bevölkerung ab
bilden kann.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass 
im Jahr 2021 – wie auch im Vorjahr – 
die meisten Zuschriften zum Zuständig
keitsbereich des Bundesministeriums 
für Gesundheit eingingen. Dies ist ins
besondere durch die zahlreichen Ein
gaben im Zusammenhang mit der Coro
naPandemie begründet.
Etwas mehr als die Hälfte der Eingaben  – 
rund 62 Prozent – enthielten persön
liche Anliegen von Bürgerinnen und 
Bürgern, die mit Behördenentscheidun
gen oder dem Vorgehen einer Behörde 
unzufrieden waren. Bei diesen individu
ellen Problemen ging es beispielsweise 
um die Bearbeitungsdauer von Anträ
gen, den Leistungskatalog der Kranken
kassen, die Gewährung von Hilfsmitteln 
sowie die Berechnung der Ausbildungs
förderung nach dem BAföG, des Kinder
geldes oder der Rente.

Neben diesen EinzelfallPetitionen wur
den zahlreiche Bitten zur Gesetzgebung 
bzw. politischen Gestaltung an den Aus
schuss herangetragen. Auf der Internet
plattform des Petitionsausschusses wur
den 636 Petitionen von allgemeinem In
teresse auf Wunsch der Petentinnen und 
Petenten veröffentlicht. 
Das Instrument der öffentlichen Petitio
nen ist seit vielen Jahren zu einer etab
lierten Einrichtung geworden. Durch 
die Veröffentlichung von Petitionen im 
Internet sollen Themen von allgemei
nem Interesse vorgestellt werden. Dabei 
erhalten die Bürgerinnen und Bürger 
die Möglichkeit, die Petitionen auf der 
Internetplattform zu diskutieren und 
durch elektronische Mitzeichnungen  
zu unterstützen. 
Mit inzwischen mehr als vier Millionen 
Nutzerinnen und Nutzern zählt das  
Petitionsportal des Ausschusses nach 
wie vor zu den erfolgreichsten Internet
angeboten des Deutschen Bundestages. 
Allein im Berichtsjahr haben sich unge
fähr 330.000 interessierte Bürgerinnen 
und Bürger im Portal des Petitionsaus
schusses neu registriert. 

Martina Stamm-Fibich (SPD), 
 Vorsitzende des Petitions-
ausschusses.
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Petitionen, die eine besondere öffent
liche Aufmerksamkeit und einen gro
ßen Zuspruch erhalten, werden im Aus
schuss öffentlich beraten. Dies sind ins
besondere Petitionen, die innerhalb von 
vier Wochen nach ihrem Eingang bzw. 
ihrer Veröffentlichung von 50.000 und 
mehr Personen unterstützt werden. Im 
Berichtsjahr wurden insgesamt fünf 
Eingaben öffentlich beraten. Es wurden 
die Situation in Hongkong, eine Studie 
zum „Racial Profiling“ bei den Polizei
behörden, die Einrichtung eines Bür
gerrates zur Klimapolitik, klima und 
sozialverträgliches Bauen sowie eine 
Gesundheitsreform für eine bessere 
Pflege thematisiert. Zu den öffentlichen 
Sitzungen wird die jeweilige Petentin 
oder der jeweilige Petent eingeladen, 
um die Petition eingehender darzustel
len und, ebenso wie die Vertreterinnen 
und Vertreter der Bundesregierung, die 
Fragen der Ausschussmitglieder zu be
antworten. Dies fand großen Anklang 
bei den Petentinnen und Petenten, gab 
es ihnen doch die Möglichkeit, in un
mittelbarem Kontakt mit dem Parla
ment ihre Themen in das laufende Poli
tikgeschäft einzubringen. Interessierte 

Bürgerinnen und Bürger sowie Presse
vertreterinnen und vertreter konnten 
diese Sitzungen im Parlamentsfernse
hen oder im Internet verfolgen. Die  
Aufzeichnungen der öffentlichen  
Sitzungen stehen in der Mediathek  
des Bundestages zur V er fügung.
Die Themen, mit denen sich die Mit
glieder des Petitionsausschusses befas
sen, sind sehr vielfältig. Jedem Anlie
gen wird das gleiche Maß an Aufmerk
samkeit und Engagement geschenkt; 
unabhängig davon, ob es sich um ein 
sehr persönliches Problem oder ein  
Anliegen von starkem öffentlichem  
Interesse handelt.
Einige Beispiele und statistische Über
sichten der Ausschussarbeit können  
Sie dieser Broschüre entnehmen. Ich 
wünsche mir, dass dieser Bericht zahl
reiche interessierte Leserinnen und  
Leser findet und so zur Bekanntheit  
des Ausschusses und des Petitions
rechts beiträgt.

Herzlichst 
Ihre Martina StammFibich (SPD)
Vorsitzende des Petitionsausschusses 
des Deutschen Bundestages 

Über die Bedeutung von Petitionen und die Arbeitsweise  
des Petitionsausschusses informiert die Broschüre „Stichwort:  
Petitionen“. Sie kann bestellt oder heruntergeladen werden unter  
www.btgbestellservice.de/informationsmaterial/46/anr20201500.

http://www.btgbestellservice.de/informationsmaterial/46/anr20201500
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Der Jahresbericht des Petitionsausschusses
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Der Aufwärtstrend ist vorerst gestoppt. 
Seit 2017 ging die Zahl der an den Peti
tionsausschuss gerichteten Eingaben 
Jahr für Jahr nach oben. Im Berichtsjahr 
2021 waren es 11.667 Petitionen – 2.647 
weniger als im Vorjahr. Über die Gründe 
für den Rückgang gibt es unter den Ob
leuten und Sprechern der Fraktionen im 
Ausschuss unterschiedliche Vermutun
gen. Corinna Rüffer, Obfrau der Grünen, 
meint, dass die Aufmerksamkeit der 
Bürgerinnen und Bürger im Jahr 2021 
insbesondere auf den Bundestagswahl
kampf „und die Aussicht auf eine neue 
Regierung und einen neuen Bundestag“ 
gerichtet war. Der Obmann der Links
fraktion, Sören Pellmann, sieht einen 
Zusammenhang zur CoronaPandemie, 
die allen Menschen viel abverlange und 
in der viele existenzielle Sorgen hätten.  

„ Da liegt es nicht so nahe, eine Petition 
zu schreiben und sich in das politische 
Geschehen einzumischen“, sagt er. Für 
Dirk Brandes von der AfDFraktion hat 
der Rückgang mit den Ergebnissen der 
Petitionen zu tun, die „wenig erbaulich“ 
seien. 

„Sorgfältig geprüfte Anliegen“ trotz  
CoronaPandemie – Rückblick 2021
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Derartige Schwankungen seien keine Be
sonderheit, findet indes Gero Storjohann 
(CDU) und ist sich darin mit Stefan 
Schwartze, Sprecher der SPDFraktion, 
einig. Manfred Todtenhausen (FDP) 
weist darauf hin, dass sich dennoch 

„ eine Vielzahl an Bürgerinnen und  
Bürgern zu sämtlichen Themen an den 
Petitionsausschuss des Deutschen Bun
destages wendet“. 
Immerhin durchschnittlich 46 Petitio
nen pro Werktag erreichten den Aus
schuss, 42 Prozent davon auf elektroni
schem Wege über das WebFormular 
auf dem Petitionsportal unter https://
epetitionen.bundestag.de. Vielfach  
waren es persönliche Anliegen (62 Pro
zent), mit denen sich die Petentinnen 
und Petenten an den Ausschuss wand
ten. Sie alle können sich laut Unions
Sprecher Storjohann sicher sein, „dass 
jedes Anliegen sorgfältig geprüft wird“. 
So verlangt es schließlich auch das 
Grundgesetz. Dort heißt es in Artikel 
17: „Jedermann hat das Recht, sich ein
zeln oder in Gemeinschaft mit anderen 
schriftlich mit Bitten oder Beschwerden 
an die zuständigen Stellen und an die 
Volksvertretung zu wenden.“ Wer an 
den Petitionsausschuss des Deutschen 

Bundestags schreibt, wendet sich an 
das „Original mit der Dreifachgarantie“: 
Zum einen wird der Eingang der Petiti
on bestätigt. Dann wird die Petition  
durch den Ausschuss geprüft. Schließ
lich – und das ist sicher der größte Un
terschied zu privaten Petitionsplattfor
men – erhalten die Petentinnen und Pe
tenten einen begründeten Bescheid des 
Ausschusses darüber, wie mit ihrer Ein
gabe verfahren wurde. 
Von den 12.606 Petitionen, die im Jahr 
2021 behandelt wurden – inklusive der 
Überhänge aus den Vorjahren –, gelang 
eine Erledigung in 3.250 Fällen nicht 
durch parlamentarische Befassung, son
dern mit Rat, Auskunft oder Verwei
sung an zuständige Stellen. 6.326  Peti
tio nen gelangten in die parlamentari
sche Beratung. Bei 1.902 Petitionen  
konnte dem Anliegen entsprochen wer
den, bei 3.926 Eingaben war das nicht 
der Fall. 402 Petitionen wurden der 
Bundesregierung überwiesen – nur in 
einem Fall mit dem höchsten Votum 
„zur Berücksichtigung“. Ist der Aus

Martina Stamm-Fibich (l., SPD) 
übernimmt im Dezember 2021 
den Vorsitz des Petitions aus-
schusses von Yvonne Magwas  
(r., CDU). Nach der Bundestags-
wahl im September hatte die 
Bundestagsvizepräsidentin den 
Vorsitz übergangsweise über-
nommen. 

https://epetitionen.bundestag.de
https://epetitionen.bundestag.de
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schuss also zu sanft mit der Exekutive 
umgegangen? Nein, sagt SPDSprecher 
Schwartze. 

„Der Ausschuss geht mit der Bundesre 
gierung selbstbewusst und angemessen 
um“, findet er. Gewählt werde stets das 
Votum, das zum Anliegen am besten 
passt. „Dies ist nicht immer ein Berück
sichtigungsvotum.“
Die Voten seiner Fraktion seien immer 
an inhaltlichen Maßstäben ausgerichtet, 
sagt UnionsSprecher Storjohann. Für 
ihn hat der Berücksichtigungsbeschluss 
an sich keinen Wert. „Ich sehe es posi
tiv, wenn ein Berücksichtigungsbe
schluss nicht verabschiedet werden 
muss, sondern die Bundesregierung – 
wann immer es notwendig war – bereits 
tätig geworden ist.“ So seien in der Ver
gangenheit schon häufig Vorgänge posi
tiv für die Petentinnen und Petenten ab
geschlossen worden, „weil ihrem Anlie
gen entsprochen worden ist“. 

FDPObmann Todtenhausen gibt zu be
denken, dass Petitionen oftmals ein An
liegen verfolgen, das bereits „von der je
weiligen Bundesregierung in den zu
ständigen Fachausschüssen diskutiert 
wird“. Deshalb sei es manchmal nicht 
nötig, ein Berücksichtigungsvotum aus
zusprechen. 
Aus Sicht von Corinna Rüffer bemisst 
sich das Engagement des Petitionsaus
schusses zwar nicht an der Zahl der Be
rücksichtigungsbeschlüsse. Aber: „Ich 
wünsche mir, dass Abgeordnete und der 
Petitionsausschuss wieder selbstbe
wusster agieren und sich als Vertreter 
der Bürgerinnen und Bürger verstehen, 
nicht der Regierung“, sagt die Obfrau 
der Grünen. 
Dirk Brandes sieht bei dieser Frage einen 
Zusammenhang mit dem Rückgang der 
Zahl an Petitionen. „Der Petitionsaus
schuss muss ein scharfes Schwert sein, 
damit der Bürger auch erkennt, dass sei
ne Petitionen Erfolg haben können“, be
tont der Obmann der AfDFraktion. Sö
ren Pellmann, der Obmann der Fraktion 
DIE LINKE., stellt klar, „dass der zöger
liche Umgang mit diesem höchsten Vo
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tum, das der Ausschuss zur Verfügung 
hat, nicht an meiner Fraktion gelegen 
hat“. Ein solcher Beschluss müsse in ei
nem längeren, intensiven Prozess „erar
beitet“ werden, sagt er und fügt hinzu: 
„Die Bedingungen dafür waren halt nicht 
so günstig.“
Das könnte auch mit den CoronaEin
schränkungen zu tun haben, denen na
türlich auch der Petitionsausschuss 
ausgesetzt war. Die regulären Sitzungen 
fanden nur in hybrider Form statt – ein 
Teil der Abgeordneten war im Saal, ein 
anderer aus dem Büro per Video zuge
schaltet. Bei den öffentlichen Sitzun
gen fehlte das Publikum. Ortstermine 
und Berichterstattergespräche fanden 
nur sehr eingeschränkt statt. „Auch der 
traditionelle Austausch von Mitglie
dern des Petitionsausschusses mit Bür
gerinnen und Bürgern auf Messen war 
entfallen“, bedauert Gero Storjohann. 
Manfred Todtenhausen weist darauf 
hin, „dass sich Bearbeitungszeiträume 
für Einzel peti tionen teilweise verlän

gert haben, da die Stellungnahmen aus 
den zuständigen Ministerien coronabe
dingt länger auf sich warten ließen“. 
Corinna Rüffer spricht dennoch für alle 
Obleute, wenn sie feststellt: „Der Petiti
onsausschuss hat trotz der schwierigen 
Bedingungen stets reibungslos funktio
niert und konnte das Petitionsrecht für 
die Bürgerinnen und Bürger gewähr
leisten.“
Manchmal entsteht in Krisenzeiten auch 
Neues. Als sich Ausschussmitglieder vor 
Ort erkundigen wollten, ob die Lärm
schutzwand an einem Autobahnab
schnitt, wie in einer Petition gefordert, 
erhöht werden müsse, scheiterte das 
Reisevorhaben an coronabedingten Ein
schränkungen. Doch der Petitionsaus
schuss zeigte sich flexibel und ging neue 
Wege. Erstmals fand ein Ortstermin per 
Drohne statt, die die Abgeordneten mit 
Aufnahmen versorgte. „Die Ergebnisse 
wurden zusammen mit dem Petenten 
und der Bundesregierung in einer On
lineKonferenz ausgewertet“, sagt SPD
Sprecher Schwartze. Die nächsten Jahre 
werden zeigen, ob der Drohneneinsatz 
für den Petitionsausschuss mehr als nur 
eine Krisenlösung ist. 

Wegen der Corona-Ein schrän-
kungen fehlte bei den öffentlichen 
Sitzungen das Publikum. Ein Teil 
der Sitzungsteilnehmenden 
wurde per Video zugeschaltet.
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Die Schwerpunkte des Jahres 2021

11.667 Petitionen erreichten den Aus
schuss im Jahr 2021. Das sind 2.647  
weniger als im Vorjahr. Ein deutlicher 
Rückgang, nachdem mehr als vier Jahre 
ansteigende Zahlen zu vermelden wa
ren. Rund 330.000 Nutzerinnen und 
Nutzer registrierten sich im Berichtsjahr 
neu auf dem Portal des Petitionsaus
schusses, um eine Petition einzureichen, 
im Petitionsforum zu diskutieren oder 
bestimmte Petitionen durch eine Mit
zeichnung zu unterstützen. Mit mittler
weile mehr als vier Millionen registrier
ten Nutzerinnen und Nutzern zählt das 
Petitionsportal des Ausschusses nach 
wie vor zu den erfolgreichsten Internet
angeboten des Deutschen Bundestages. 
Aus welchem Bundesland kamen die 
meisten Eingaben? Welche Geschäftsbe
reiche der Bundesregierung waren am 
häufigsten betroffen? Zu welchen The
men gab es Massenpetitionen? Wie wur
de das Instrument der öffentlichen Peti
tionen genutzt? 
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Rang 
2021

Rang 
2020

Petitionen 
2021

Petitionen 
2020

Bundesministerium oder Verfassungsorgan

1 1 2.876 2.515 Gesundheit

2 3 1.466 1.837 Justiz und Verbraucherschutz  
(jetzt: Justiz)

3 2 1.422 1.860 Inneres, Bau und Heimat  
(jetzt: Inneres und Heimat)

4 4 1.294 1.787 Arbeit und Soziales

5 5 867 1.205 Finanzen

6 6 545 922 Verkehr und digitale Infrastruktur  
(jetzt: Digitales und Verkehr)

7 7 523 795 Wirtschaft und Energie  
(jetzt: Wirtschaft und Klimaschutz)

8 8 521 694 Auswärtiges Amt

9 9 407 436 Deutscher Bundestag

10 10 298 392 Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit  
(jetzt: Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz)

11 11 242 325 Bundeskanzleramt

12 12 203 300 Familie, Senioren, Frauen und Jugend

12 13 203 281 Ernährung und Landwirtschaft

14 14 185 236 Bildung und Forschung

15 15 163 189 Verteidigung

16 17 14 11 Bundespräsidialamt 

17 16 11 21 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

18 18 1 4 Bundesrat

Wo lagen die Hauptstoß-
richtungen der Petitionen 
im Berichtsjahr 2021? Wel-
che Politikbereiche waren 
besonders intensiv, welche 
weniger gefragt? Ein Ver-
gleich der Zahlen der aktu-
ellen Petitionen mit denen 
des Vorjahres.

Die meisten Beschwerden 
und Anregungen betrafen 
auch im zweiten Corona
Jahr das Ressort Gesund
heit  – gefolgt von den Berei
chen Justiz und Verbrau
cherschutz sowie Inneres,  
Bau und Heimat. Das Ge
sundheitsressort war das 
einzige, das im Vergleich 
zum Vorjahr einen Zu  
wachs verzeichnete (+361).  

Den deutlichsten Rückgang 
in absoluten Zahlen gab es  
im Bereich Arbeit und  
Soziales (–493).
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Anzahl der Petitionen insgesamt 

1. 2.317 Nordrhein-Westfalen (3.036; Platz 1)

2. 1.500 Bayern (1.818; Platz 2)

3. 1.205 Baden-Württemberg (1.408; Platz 3)

4. 1.088 Niedersachsen (1.097; Platz 5)

5. 1.038 Berlin (1.216; Platz 4)

6. 860 Hessen (964; Platz 6)

7. 637 Rheinland-Pfalz (675; Platz 8)

8. 605 Sachsen (746; Platz 7)

9. 341 Brandenburg (394; Platz 10)

10. 304 Schleswig-Holstein (457; Platz 9)

11. 250 Sachsen-Anhalt (299; Platz 11)

12. 233 Hamburg (283; Platz 12)

13. 211 Mecklenburg-Vorpommern  
(238; Platz 14)

14. 200 Thüringen (250; Platz 13)

15. 154 Saarland (196; Platz 15)

16. 63 Bremen (83; Platz 16)

Petitionen je 1 Million Bewohner des Landes 

1. 283 Berlin (332; Platz 1)

2. 157 Saarland (199; Platz 2)

3. 155 Rheinland-Pfalz (165; Platz 5)

4. 150 Sachsen (184; Platz 3)

5. 137 Hessen (153; Platz 8)

6. 136 Niedersachsen (137; Platz 12)

7. 134 Brandenburg (156; Platz 7)

8. 131 Mecklenburg-Vorpommern  
(148; Platz 10)

9. 129 Nordrhein-Westfalen (169; Platz 4)

10. 126 Hamburg (153; Platz 8)

11. 115 Sachsen-Anhalt (137; Platz 12)

12. 114 Bayern (138; Platz 11)

13. 108 Baden-Württemberg (127; Platz 14)

14. 104 Schleswig-Holstein (157; Platz 6)

15. 95 Thüringen (118; Platz 16)

16. 93 Bremen (122; Platz 15)

Aus welchen Bundes
ländern kamen die meis
ten, aus welchen die  
wenigsten Petitionen?  
(In Klammern der Vor
jahresvergleich.) 

Die meisten Petitionen kamen 
aus den einwohnerstärksten 
Bundesländern Nordrhein-
Westfalen, Bayern und Ba-
den-Württemberg. Die Rei-
henfolge ändert sich jedoch 
stark, wenn man die Einga-
ben ins Verhältnis zur Bevöl-
kerungszahl setzt. Auffällig 
ist, dass Berlin seit Jahren an 
der Spitze liegt. Das Saarland 
belegt wie im Vorjahr Platz 2. 
Deutlich nach unten sind da-
gegen Nordrhein-Westfalen 

und Schleswig-Holstein  
gefallen, während Nieder-
sachsen um sechs Plätze ge-
stiegen ist. 

Die Schwerpunkte des Jahres 2021
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Anzahl der Mitzeichnungen zu öffentlichen Petitionen 

328.221 Gesundheitsreform für eine bessere Pflege zum Schutz der Pflegebedürftigen

93.033 Angemessene Versorgung von ME/CFS-Erkrankten

58.663 Anerkennung des Völkermordes an den Jesiden

57.476 Umfassendes Maßnahmenpaket für ein klima- und sozialverträgliches Bauen

53.751 Einführung von Flächentests zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung  
und zum eRezept

Öffentliche Petitionen Das Instrument der öffent
lichen Petitionen ist längst  
zu einer etablierten Einrich
tung geworden. Zu den 636 
im Jahr 2021 im Internet ver
öffentlichten Petitionen wur
den 333.306 Unterstützungen 
registriert (sowohl schriftlich 
als auch elektronisch über  
https://epetitionen.bundes
tag.de). Im Vergleich zum 
Vorjahr ist die Zahl zurückge
gangen (2020: 890 Petitionen 
mit etwa 950.000 Mitzeich

nungen). Fünf im Berichts
jahr veröffentlichte Petitio
nen verzeichneten mehr als 
50.000 Unterstützerinnen 
und Unterstützer. Im Vorjahr 
lag die Zahl noch bei acht. 

https://epetitionen.bundestag.de
https://epetitionen.bundestag.de


18Die Schwerpunkte des Jahres 2021

Anzahl der Unterstützungen bei Sammel und Massenpetitionen 

81.885 Schaffung eines verbindlichen, sektorübergreifenden Klimaschutzgesetzes, das zum Ziel hat, 
die Netto-Emissionen von CO  und anderen Treibhausgasen schnell abzusenken und bis 2040 2

möglichst auf null zu reduzieren

72.527 Grundlegende Reform der Risikoprüfung für Pestizide zum Schutz von Bienen und anderen 
Insekten 

70.721 Vermeidung von Nachteilen für Patientinnen und Patienten, die ihre Daten nicht in 
elektronischen Patientenakten (ePA) auf zentralen Servern speichern lassen wollen

67.451 Anpassung der Bundesbeihilfeverordnung, damit Beihilfeberechtigten spätestens 14 Tage 
nach Antragstellung die Beihilfe zur Verfügung steht

65.221 Beanstandung der Asylpraxis in Deutschland („Gemeinsame Erklärung 2018“)

64.766 Ablehnung des Gesetzentwurfes zur Änderung des Waffengesetzes und weiterer Vorschriften 
(Drittes Waffenrechtsänderungsgesetz)

58.518 Verlängerung, Verbesserung und rechtssichere Ausgestaltung der Corona-Soforthilfen für 
Selbstständige 

54.714 Aussetzung der Verfahren zur Vergabe von 5G-Mobilfunklizenzen, solange Zweifel bezüglich 
der gesundheitlichen Unbedenklichkeit dieser Technologie bestünden

53.870 Staatliche Förderung von klinischen Studien zum Einsatz von Methadon bei der Behandlung 
von Krebspatientinnen und -patienten 

24.513 Umfassende Geburtshilfereform gegen Respektlosigkeit und Gewalt in der Geburtshilfe

24.113 Ausrichtung eines zukünftigen Corona-Konjunkturpakets anhand nachhaltiger, sozial-ökolo-
gischer Leitlinien 

20.609 Gesetzliche Verpflichtung, statt herkömmlicher Spraydosen komprimierte Spraydosen mit 
sogenannter Compressed Technologie herzustellen

Sammel und  
Massenpetitionen

Neben den öffentlichen Peti-
tionen waren auch die „klas-
sischen“ Sammel- und Mas-
senpetitionen ein gern ge-
nutztes Mittel, um für ein 
Anliegen zu werben und es 
in den Fokus des öffentli-
chen Interesses zu rücken. 
Dabei unterscheidet der Peti-
tionsausschuss zwischen 
Eingaben in größerer Zahl 
mit im Wesentlichen identi-
schen Inhalten (Massenpeti-
tionen) und Unterschriften-

sammlungen zu einem 
speziel len Anliegen (Sam-
melpetitionen). Mindestens 
20.000 Unterstützerinnen 
und Unterstützer fanden 
oben stehende Forderungen, 
die teils aus Vorjahren stam-
men, vom Ausschuss aber 
im Berichtsjahr abschlie-
ßend beraten wurden.
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Beispiele aus der Arbeit des Petitionsausschusses
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Deutscher Bundestag

Die Zahl der Eingaben, die das Parla
ment allgemein betrafen, ging von 436 
im Jahr 2020 auf 407 im Berichtsjahr 
2021 zurück. In vielen Petitionen wur
den Vorschläge für eine zügige Wahl
rechtsreform unterbreitet mit dem Ziel, 
die Zahl der Abgeordneten zu reduzie
ren. Ein weiterer Schwerpunkt war die 
Forderung nach Untersuchungsaus
schüssen zu verschiedenen Themen, 
etwa zur CoronaPolitik oder zum Ver
halten einzelner Ministerinnen und  
Minister oder Abgeordneter. Wiederholt 
wurde zudem die Höhe der Diäten und 
der Altersentschädigung der Parlamen
tarierinnen und Parlamentarier kriti
siert. Mit der Einführung eines Lobby
registers zum 1. Januar 2022 und der 
Ausweitung der Offenlegungspflichten 
hinsichtlich der Nebentätigkeiten der 
Abgeordneten erfolgte aber auch eine 
gesetzliche Neuregelung zweier The
mengebiete, die schon in den Vorjahren 
eine Reihe von Petentinnen und Peten
ten beschäftigt hatten. 

Bundeskanzleramt 

Im Jahr 2021 erreichten den Petitions
ausschuss 242 Eingaben, die den Zu
ständigkeitsbereich des Bundeskanzler
amtes betrafen. Damit ist die Zahl der 
Eingaben im Vergleich zum Vorjahr 
(325) deutlich gesunken. Mehrere Peti
tionen betrafen die Bereiche Kultur und 
Medien. Thematisiert wurden beispiels
weise die Aufarbeitung der deutschen 
Kolonialvergangenheit oder die Rück
gabe von sogenanntem NSRaubgut, also 
Kulturgütern, die Juden und anderen 
Verfolgten der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft zwischen 1933 und 
1945 gestohlen wurden. Das auch in der 
Öffentlichkeit vermehrt diskutierte The
ma der Erhaltung, Fortentwicklung und 
des Gebrauchs der deutschen Sprache 
spiegelte sich im Berichtsjahr auch in 
Zuschriften an den Petitionsausschuss 
wider. Es gab Petitionen für und wider 
den Gebrauch der gendergerechten 
Sprache. Vielfältig waren die Anliegen 
im Zusammenhang mit dem Rundfunk
beitrag. Aufgrund der Zuständigkeit der 
Länder für Rundfunkwesen und Presse 
wurden diese Zuschriften an die Lan
desparlamente weitergeleitet. 

Olaf Wissmann, Leiter des 
Referats Parlamentsrecht, wäh-
rend einer öffentlichen Sitzung 
des Petitionsausschusses.
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Corona-Hilfen
Die Kultur und Medienbranche hat un
ter den CoronaEinschränkungen stark 
gelitten. Sie ist besonders auf die Zusam
menkunft von Menschen angewiesen, 
was pandemiebedingt jedoch nur mit er
heblichen Einschränkungen möglich 
war. Dieser in einer Petition geäußerten 
Einschätzung stimmte der Petitionsaus
schuss zu. Der Forderung nach staatli
chen Hilfen zur Unterstützung selbst
ständiger Kultur und Medienschaffen
der begegneten die Abgeordneten jedoch 
mit zwei Hinweisen: Zum einen seien 
für die Kultur und Medienförderung in 
erster Linie die Bundes länder zuständig. 
Zum anderen habe die Bundesregie
rung  – im Rahmen ihrer Kompetenzen 
und Möglichkeiten – frühzeitig zahlrei
che Hilfen für Kultur und Medienschaf
fende sowie für Kultureinrichtungen ini

tiiert. So etwa das Hilfspaket für Solo
Selbstständige und Kleinstunternehmen, 
das Programm „Neustart Kultur“ und die 
Vereinfachung und Erweiterung des  
Zugangs zur sogenannten Überbrü
ckungshilfe III. Abschluss des Petitions
verfahrens, „weil dem Anliegen teilwei
se entsprochen wurde“, lautete daher  
das Votum der Abgeordneten.

Noch immer kein Museum für die 
 „Landshut“
Die LufthansaMaschine „Landshut“ hat 
im heißen Herbst 1977 traurige Berühmt
heit erlangt. Eine palästinensische Ter
rorgruppe hatte seinerzeit das Flugzeug 
entführt – auch um in Deutschland in
haftierte Mitglieder der terroristischen 
Rote Armee Fraktion (RAF) freizupres
sen. Nachdem der Flugkapitän Jürgen 
Schumann ermordet worden war, gelang 
es der Sondereinheit GSG 9 des Bundes
grenzschutzes, die Insassen zu befreien. 
Eine Petition, die den Ausschuss im Be
richtsjahr erreichte, regte die Einrichtung 
eines Museums zum sogenannten Deut
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schen Herbst an, dessen zentrales Expo
nat das entführte Passagierflugzeug 

„Landshut“ sein soll. Die Eingabe war von  
einem Betroffenen der Geiselnahme auf 
Anregung einer ehemaligen Flugbegleite
rin der „Landshut“ eingereicht worden. 
Ein erster Schritt ist schon gegangen: 
Nachdem das nach Brasilien verkaufte 
Flugzeug ausgemustert worden war, 
konnte es im Mai 2017 von der Bundes
republik erworben werden. Pläne hin
sichtlich einer musealen Präsentation 
des Flugzeugs in Deutschland kommen 
indes aus den verschiedensten Gründen 
nicht so recht voran. Der Petitionsaus
schuss bedauert dies, bleibt aber dran: 
Die Petition wurde der Bundesregierung 
als Material überwiesen. 

Auswärtiges Amt

521 Petitionen – und damit 173 weniger 
als im Vorjahr – betrafen den Geschäfts
bereich des Auswärtigen Amtes. Ein 
Schwerpunkt der Anliegen lag im Be
richtsjahr erneut auf Beschwerden über 
die Visastellen der deutschen Auslands
vertretungen. Dabei ging es häufig um 
Unregelmäßigkeiten und Verzögerungen 
bei der Durchführung von Visumverfah
ren in konkreten Einzelfällen. Vor dem 
Hintergrund des Abzugs der internatio
nalen Truppen und der Machtübernah
me der Taliban in Afghanistan gingen 
zahlreiche Zuschriften mit der Bitte um 
Unterstützung bei Evakuierung bezie
hungsweise Ausreise aus Afghanistan 
ein. Aber auch die Situation um den 
Journalisten Julian Assange, dessen In
haftierung und mögliche Auslieferung 
an die USA veranlasste wieder einige 
Bürgerinnen und Bürger zu Zuschriften 
an den Ausschuss. Außerdem wurden 
die menschenrechtliche Situation in 
Kuba, Russland und China sowie die 
Lage in Myanmar nach dem Militär
putsch thematisiert. 

Chung Ching Kwong (r.)  
und David Missal vertreten  
in der öffentlichen Sitzung  
des Petitionsausschusses  
die Forderung, aufgrund  
der Situation in Hongkong 
Sanktionen gegen China  
zu verhängen. 
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Andauernde Abstimmungsprozesse 
zum UN-Sozialpakt
Deutschland hat das 2008 von der UN
Generalversammlung verabschiedete 
und 2013 in Kraft getretene Fakultativ
protokoll zum Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte, den sogenannten UNSozialpakt, 
noch immer nicht ratifiziert. In mehre
ren Eingaben gab es Kritik daran. Der Pe
titionsausschuss stellte fest, dass im Ko
alitionsvertrag von CDU, CSU und SPD 
zur 19. Wahlperiode vereinbart worden 
war, die Ratifizierung des Fakultativpro
tokolls anzustreben. Auf Nachfrage des 
Ausschusses teilte das Auswärtige Amt 
jedoch mit, dass die ressortübergreifen
den Abstimmungs prozesse noch andau
erten. Vor dem Hintergrund des politi
schen Symbolcharakters und um auf das 
Anliegen erneut besonders aufmerksam 
zu machen, empfahl der Petitionsaus
schuss eine Überweisung der Petition an 
die Bundesregierung. 

Komplexe Beziehungen zu China
Sollte es aufgrund von Menschenrechts
verletzungen Sanktionen Deutschlands 
und der EU gegen China geben? In meh
reren Petitionen wurde genau dies gefor
dert und auf die katastrophalen Zustän
de in den als Umerziehungscamps ge
tarnten Internierungslagern in Xinjiang 
verwiesen sowie auf die Bestrebungen, 
die kulturelle Identität der ethnischen 
Minderheit der Mongolen zu unterdrü
cken. Auch aus Sicht des Petitionsaus
schusses gibt die Lage in China Anlass 
zu äußerster Besorgnis. Die Abgeordne
ten verweisen jedoch auch darauf, dass 
die Bundesregierung den bilateralen po
litischen Dialog sowie multilaterale Fo
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ren wie die Vereinten Nationen nutzt, 
um die chinesische Seite regelmäßig zur 
Einhaltung international festgelegter 
Menschenrechtsstandards aufzurufen. 
Was Sanktionen angeht, so sind sich 
Ausschuss und Bundesregierung einig, 
dass diese nur begleitend zu einer politi
schen Lösung des Konflikts durch einen 
konstruktiven Dialog denkbar seien. Die 
Beziehungen zu China seien komplex, 
nicht zuletzt, weil auch der Klimawan
del nur gemeinsam mit dem Land im 
Fernen Osten erfolgreich bekämpft wer
den könne. Da aber eine Auseinander
setzung mit der Thematik nötig sei, ent
schied sich der Petitionsausschuss da
für, die Petition der Bundesregierung als 
Material zu überweisen und sie dem Eu
ropäischen Parlament zuzuleiten. 

Bundesministerium des Innern,  
für Bau und Heimat (nunmehr:  
Bundesministerium des Innern  
und für Heimat)

Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der 
Petitionen im Geschäftsbereich des Bun
desinnenministeriums (BMI) von 1.860 
im Jahr 2020 auf 1.422 im Berichtsjahr. 
Vor dem Hintergrund der Bundestags
wahl im September 2021 lag ein Schwer
punkt der Zuschriften erwartungsgemäß 
im Bereich des Wahlrechts. Hierzu er
reichten den Ausschuss mehr als doppelt 
so viele Petitionen wie im Vorjahr, mit 
denen unterschiedlichste Änderungen 
des Wahlrechts angeregt wurden. Gefor
dert wurde auch die Absenkung der Al
tersgrenze für das aktive Wahlrecht. Im 
Bereich des Staatsangehörigkeitsrechts 
erreichten den Ausschuss vor allem Bit
ten um Unterstützung bei der Erlangung 
der deutschen Staatsangehörigkeit. Viel
fach diskutiert wurde auch die Digitali
sierung der Verwaltung. Vor dem Hinter
grund der CoronaPandemie wurden auf 
der Internetplattform des Ausschusses 
Grenzschließungen zu Nachbarstaaten 
sowie Beförderungs und Einreiseverbote 
nach einem positiven Coro naTest im 
Ausland für deutsche Staatsbürgerinnen 
und Staatsbürger diskutiert. 
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Aufnahme von unbegleiteten  
minderjährigen Flüchtlingen 
Sogar übererfüllt wurde die Forderung 
eines Petenten nach Aufnahme von 
60  unbegleiteten minderjährigen Flücht
lingen aus der abgebrannten griechi
schen Aufnahmeeinrichtung Moria auf 
Lesbos. Ein Akt der Menschlichkeit sei 
dies, hatte der Petent in seiner Eingabe 
geschrieben. Der Petitionsausschuss 
wandte sich mit dem Begehren an das 
BMI. Von dort hieß es, die Bundesregie
rung habe nach den Bränden in Moria 
neben der zügigen Einleitung von hu
manitären Hilfsmaßnahmen, wie der 
Versendung von Material zur Unterbrin
gung und Versorgung der Schutzsuchen
den auf Lesbos, auch die Übernahme 
weiterer Personen von den griechischen 
Inseln in die Wege geleitet. Insgesamt 
rund 2.750 Personen wurden auf Initia
tive der Bundesregierung aus Griechen
land aufgenommen – deutlich mehr als 
in der erfolgreichen Petition gefordert. 

Auch auf dem linken Auge  
nicht blind
Mit einem positiven Bescheid endete 
auch das Petitionsverfahren zu verän
derten Darstellungen im Verfassungs
schutzbericht. Ein Petent hatte bemän
gelt, dass im Bericht Propagandadelikte 
zwar für den Phänomenbereich Rechts
extremismus, nicht aber im Phänomen
bereich Linksextremismus aufgeführt 
seien. Der Petitionsausschuss nahm sich 
des Falls an und leitete das Anliegen an 
das BMI weiter. Das Ministerium zeigte 
sich offen für eine Änderung, stellte je
doch zugleich klar: Im Verfassungs
schutzbericht seien trotz unterschiedli
cher Ausweisung der Deliktgruppen alle 
Straftaten in den Phänomenbereichen 
Links und Rechtsextremismus enthal
ten, und diese würden auch strafrecht
lich verfolgt. Die Anregung des Petenten 
wurde dennoch aufgegriffen, um eine 
einheitliche Darstellung zu gewährleis
ten. Außerdem will man so dem Ein
druck entgegentreten, dass linksextre
mistisch motivierte Straftaten unvoll
ständig registriert würden. 
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Mit dem Rad zum Dienst
Mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren 
hat mehrere Vorteile. Zum einen stärkt 
es die Fitness – zum anderen schont  
es die Umwelt. Das sieht auch der Peti
tionsausschuss so und überwies daher 
eine öffentliche Petition mit der Forde
rung, ein DienstfahrradLeasing für Be
schäftigte der Bundesverwaltung ein
zuführen, dem BMI als Material. Der 
Bund, einer der größten Arbeitgeber in 
Deutschland, sollte beim Klimaschutz 
sowie im Bereich der nachhaltigen  
Mobilität eine Vorbildfunktion haben, 
befanden die Abgeordneten. Nötig da
für sei die Schaffung eines rechtlichen 
Rahmens für Bundesbedienstete. Die 
Einführung des DienstfahrradLeasings 
setze für die Angestellten im öffentli
chen Dienst tarifvertragliche Regelun
gen zur Entgeltumwandlung voraus, 
während für Beamtinnen und Beamte 
Änderungen des Beamtenbesoldungs
rechts erforderlich wären. Die vom  
Petenten angesprochene Änderung der 
Bundeshaushaltsordnung (BHO) wird 
nach Einschätzung des Petitionsaus
schusses dafür nicht benötigt. 

Algorithmen und künstliche Intelligenz 
Wenn Algorithmen und künstliche In
telligenz (KI) in sozialen Medien das 
Verhalten der Menschen im Sinne kom
merzieller Unternehmen beeinflussen, 
kann das nicht gut sein. In einer öffent
lichen Petition, die den Ausschuss im 
Berichtsjahr erreichte, wurde daher die 
Regulierung des Einsatzes von Algorith
men und insbesondere von KI gefordert. 
In einer vom Petitionsausschuss erbete
nen Stellungnahme teilte das BMI mit, 
dass Plattformbetreiber in der Tat Ent
scheidungen über die Art und Weise der 
Veröffentlichung von Inhalten träfen, 
was die individuelle Meinungsäußerung 
und den demokratischen Diskurs stark 
beeinflusse. Diese Problematik bestehe 
länderübergreifend und erfordere eine 
gemeinsame europäische Lösung, teilte 
das Ministerium mit. Die Bundesregie
rung unterstütze daher den Ansatz der 
EUKommission, Transparenz und Be
richtsmechanismen für bestimmte, auf 
Plattformen verwendete KISysteme ein
zusetzen, und setze sich ferner dafür 
ein, unabhängige Verbraucherorganisati
onen zu stärken. Dieses Vorgehen be
grüßte der Petitionsausschuss und ent
schied sich für eine Materialüberwei
sung der Petition.

Ein „Umfassendes Maß nahmen-
paket für ein klima- und sozial-
verträgliches Bauen“ war An-
liegen des Petenten Michael 
Wicke.
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Bundesministerium für Justiz und  
Verbraucherschutz (nunmehr  
Bundesministerium der Justiz)

Die Anzahl der Eingaben, die den Ge
schäftsbereich des Bundesministeriums 
der Justiz und für Verbraucherschutz 
(BMJV) betrafen, verringerte sich von 
1.837 im Jahr 2020 auf 1.466 Eingaben 
im Berichtsjahr. Wie schon in den Vor
jahren entfiel eine große Zahl von Ein
gaben auf den Bereich des Mietrechts. 
Einen bundesweiten Mietendeckel für 
private Haushalte und Gewerbe einzu
führen wurde ebenso gefordert wie die 
Einbeziehung aller Bestandsmieten ei
ner Gemeinde in die Berechnung des 
Mietspiegels. Ein weiteres aktuelles 
Thema war die Flutkatastrophe in 
RheinlandPfalz und NordrheinWestfa
len. In diesem Zusammenhang wurde 
insbesondere die Einführung einer 
Pflichtversicherung gegen Elemen
tarschäden für alle Hausbesitzer gefor
dert. Zahlreiche Eingaben gab es auch 
zu den Grundrechten. Wiederholt ging 
es dabei um eine Verankerung der Kin
derrechte im Grundgesetz. 

„Regulierung“ der Meinungsfreiheit   
abgelehnt
Von einer „Regulierung“ der Meinungs
freiheit hält der Petitionsausschuss 
nichts. Eine solche „strenge Regulie
rung“ der Meinungsfreiheit „zum 
Schutz der Demokratie“ wurde in meh
reren Petitionen gefordert. Aus Sicht 
der Petentinnen und Petenten führe die 
Flut von – teilweise destruktiven – Mei
nungsäußerungen, deren Wirkung über 
die Medien häufig noch verstärkt wer
de, zu Chaos. Die Meinungsfreiheit sei 
grundgesetzlich geschützt, entgegnete 
der Ausschuss dieser Forderung. Wenn 
Beiträge, die beispielsweise Hass und 
Hetze verbreiten, die Grenze zur Straf
barkeit überschreiten, könnten die Ver
fasserinnen und Verfasser schon jetzt 
strafrechtlich belangt werden, beispiels
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weise wegen Beleidigung oder Volks
verhetzung. Auch der Forderung nach 
einer „Moderation“ des öffentlichen 
Meinungsaustauschs durch staatliche 
Instanzen schloss sich der Petitionsaus
schuss nicht an. Er stellte vielmehr klar, 
dass dadurch der Kern der Garantie 
freier Meinungsäußerung – und deren 
besondere Bedeutung gerade für den 
demokratischen Willensbildungspro
zess – infrage gestellt würde. Abschluss 
des Petitionsverfahrens, „weil dem An
liegen nicht entsprochen werden konn
te“, lautete daher das Votum der Abge
ordneten. 

Aufarbeitung von Zwangsadoption  
in der DDR geht weiter
Der Petitionsausschuss fordert weiter
hin eine umfassende Aufarbeitung von 
Zwangsadoption und ungeklärtem Säug
lingstod beziehungsweise Kindesentzug 
in der DDR. Nachdem schon im Jahr 
2018 eine Expertenanhörung zu dem 
Thema stattgefunden hatte, beschlossen 
die Abgeordneten, die entsprechende 
Petition der Bundesregierung mit dem 
zweithöchsten Votum „zur Erwägung“ 
zu überweisen. Die Bundesregierung 
wies als Antwort auf das Erwägungs
votum darauf hin, dass die zur Aufar
beitung dieses Themenkomplexes not
wendigen Schritte zur Anfertigung einer 
Hauptstudie bereits eingeleitet worden 
seien. Neben der Einrichtung der Zent
ralen Auskunfts und Vermittlungsstelle 
sei die wissenschaftliche Forschung 
durch erforderliche Gesetzesänderun
gen mit dem Kinder und Jugendstär
kungsgesetz ermöglicht und ein Aufruf 
zur Interessenbekundung veröffentlicht 
worden, um ein geeignetes Forschungs
vorhaben auswählen und durch Zuwen
dung fördern zu können. Inwieweit wei
tere Maßnahmen ergriffen werden, soll 
laut Bundesregierung nach Vorliegen 
der Ergebnisse besagter Hauptstudie 
entschieden werden. 
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Auch Hakenkreuze dürfen nicht  
übermalt werden
Das Hakenkreuz ist ein verfassungs
widriges Symbol. Darf es deshalb straf
frei durch Nichteigentümerinnen bzw. 
Nichteigentümer übermalt werden, 
wenn es beispielsweise an der Wand  
eines Hauses prangt? Nein, urteilte der 
Ausschuss und erteilte damit einer ent
sprechenden Petition eine Absage. Die 
Strafbarkeit des Übermalens sei nicht 
ausgeschlossen, weil das geschützte 
Rechtsgut das Eigentum sei und es daher 
grundsätzlich nicht auf die Absicht des 
Täters oder der Täterin ankomme, teil
ten die Abgeordneten den Petentinnen 
und Petenten mit. Ob im Einzelfall der 
Tatbestand der Sachbeschädigung ver
wirklicht sei, hänge von den konkreten 
Umständen ab und werde von unabhän
gigen Gerichten bewertet. Der richtige 
Weg wäre es, Polizei oder Ordnungsbe
hörde über das Symbol zu infor mieren, 
die dann die Beseitigung des Zeichens 
veranlassen könnten und dazu in der 
Regel an die Eigentümerin oder den Ei
gentümer heranträten, empfahlen die 
Abgeordneten. 

Schutz der Notärztinnen und  
-ärzte vor tätlichen Angriffen
Immer öfter werden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von Krankenhäusern 
und Arztpraxen im Rahmen ihrer Be
rufsausübung Opfer tätlicher Angriffe. 
Um sie besser zu schützen, sollten sie 
in den durch die Paragrafen 113 und 
114 des Strafgesetzbuches (StGB) ge
schützten Personenkreis aufgenommen 
werden, wurde in einer Petition ver
langt. Mit Erfolg: Mit dem vom Bundes
tag beschlossenen Gesetz zur Bekämp
fung des Rechtsextremismus und der 
Hasskriminalität wurde der Schutzbe
reich des Paragrafen 115 Absatz 3 StGB 
auf Personal im ärztlichen Notdienst 
und in Notaufnahmen erweitert. Durch 
diese Neuregelung werde das medizini
sche Personal im ärztlichen Notdienst 
und in Notaufnahmen nunmehr straf
rechtlich in gleicher Weise geschützt 
wie Hilfeleistende der Feuerwehr, des 
Katastrophenschutzes oder der Ret
tungsdienste, zeigte sich der Petitions
ausschuss erfreut und beendete das Pe
titionsverfahren, „weil dem Anliegen 
entsprochen worden ist“.
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Bundesministerium der Finanzen

Im Geschäftsbereich des Bundesminis
teriums der Finanzen (BMF) lag die 
Zahl der Eingaben im Berichtsjahr mit 
867 unter der von 2020 (1.205). Auch 
wegen der deutlich gestiegenen Ener
giepreise forderten Petentinnen und 
Petenten, die Umsatzsteuer auf Benzin, 
Öl und Gas zu senken. Mehrere Petitio
nen zielten darauf ab, das Steuersystem 
und die Einkommensteuererklärung zu 
vereinfachen. In weiteren Eingaben 
ging es um die Erhöhung des Sparer
pauschbetrages und die Verlängerung 
der HomeofficePauschale. Eine Reihe 
von Petentinnen und Petenten be
schwerte sich über die Entscheidung 
ihrer Familienkasse, ausgezahltes Kin
dergeld zurückzuverlangen. 

Kita-Kosten als Werbungskosten  
anrechnen
Ob die im Einkommensteuergesetz vor
gesehene Obergrenze von 4.000 Euro 
pro Kind für absetzbare Betreuungsaus
gaben noch angemessen ist, bezweifelt 
der Petitionsausschuss. Der in einer öf
fentlichen Petition erhobenen Forde
rung, KitaKosten in voller Höhe als 
Werbungskosten bei der Einkommen
steuererklärung geltend machen zu 
können, vermochten die Abgeordneten 
dennoch nicht zu folgen. Das sei nicht 
verfassungskonform, hieß es in der Be
gründung zu der Beschlussempfehlung 
des Ausschusses. Diese lautete daher: 
Überweisung an das BMF, „soweit es 
um die Frage geht, ob die Höhe der Ab
setzbarkeit von Kinderbetreuungskos
ten angemessen ist“, und Abschluss des 
Petitionsverfahrens „im Übrigen“. 
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Freifunk als gemeinnützig gefördert
Freifunk wird künftig als gemeinnützig 
gefördert. Genau das hatte ein Petent in 
seiner Eingabe gefordert, um einen all
gemeinen und kostengünstigen Zugang 
zum Internet zu schaffen. Ziel der Frei
funkInitiativen ist es, ein kostenloses 
Kommunikationsnetzwerk aufzubauen, 
das alle frei nutzen können. Die Ge
meinnützigkeit des Vorhabens ergibt 
sich aus Sicht des Petenten daraus, dass 
ein landesweites digitales Netz gefördert 
wird, bildungsrelevante Inhalte zur Ver
fügung gestellt werden und Menschen 
in die Lage versetzt werden, am politi
schen und gesellschaftlichen Diskurs 
teilzunehmen. Durch FreifunkInitia
tiven werde zudem die Integration er
leichtert und ein besseres technisches 
Verständnis der gesamten Bevölkerung 
ermöglicht. 

Das „schärfste Schwert“  
des Ausschusses
Sein schärfstes Schwert hat der Peti
tionsausschuss genutzt, um ehrenamt
lich Tätige zu unterstützen. „Zur Be
rücksichtigung“ haben die Abgeordne
ten im Berichtsjahr eine Petition an das 
BMF überwiesen, in der gefordert wur
de, Ausgaben von ehrenamtlich Tätigen 
auch dann steuerlich zu berücksichti
gen, wenn deren Einnahmen über der 
sogenannten Übungsleiterpauschale 
nach Paragraf 3 Nr. 26 des Einkommen
steuergesetzes liegen. Der Bundesfi
nanzhof (BFH) hatte im Sinne des Pe
tenten entschieden und der Ausschuss 
dafür plädiert, dass dies auch in einer 
entsprechenden Präzisierung der Lohn
steuerrichtlinien ihren Niederschlag 
finden sollte. Das BMF teilte schließlich 
mit, dass die Rechtsprechung des BFH 
veröffentlicht worden sei und die Ver
waltung sie damit anzuwenden habe.  
Zudem sei eine entsprechende Formu
lierung in die Lohnsteuerhinweise auf
genommen worden. Damit sei für den 
Verwaltungsvollzug sichergestellt, dass 
Aufwendungen für eine ehrenamtliche 
Betätigung auch steuerlich geltend ge
macht werden können. Dem Anliegen 
des Petenten wurde also entsprochen. 



33

Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (nunmehr Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz)

Die Zahl der Neueingaben zum Ge
schäftsbereich des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) ist 
im Berichtsjahr 2021 im Vergleich zum 
Vorjahr (795 Petitionen) auf 523 Petitio
nen zurückgegangen. Wie bereits 2020 
standen zahlreiche Anliegen im Zusam
menhang mit der CoronaPandemie, vor 
allem im Bereich der Wirtschaftsförde
rung (113 Petitionen). Einige Petitionen 
zielten allgemein darauf, die Vorausset
zungen für die CoronaWirtschaftshilfen 
zu ändern und die Antragsbearbeitung 
zu beschleunigen. Andere betrafen die 
Unterstützung bestimmter Branchen 
und Berufsgruppen – zum Beispiel Gas
tronomie und Hotellerie, Unternehmen 
aus der Messe und Veranstaltungstech
nik, Künstlerinnen und Künstler sowie 
Schaustellerinnen und Schausteller. Im 
Fokus der Petitionen zur Wirtschaftsför
derung standen auch diverse Vorschlä
ge, die Umweltprämie für Elektrofahr
zeuge anders auszugestalten. 

Schluss mit den lästigen  
Werbeanrufen
Nicht erbetene Werbeanrufe sind lästig. 
Schon lange wird Abhilfe gefordert, 
ohne dass das Problem gelöst werden 
konnte, doch das könnte sich nun än
dern. Mit dem neuen Telekommunika
tionTelemedienDatenschutzGesetz 
(TTDSG) wurden Regelungen geschaf
fen, damit Netzanbieter Verkehrsdaten 
verarbeiten können. Dadurch soll es 
möglich werden, unerlaubte Telefon
werbung und andere unzumutbare Be
lästigungen nach Paragraf 7 des Geset
zes gegen den unlauteren Wettbewerb 
aufzudecken und zu unterbinden. Eine 
positive Nachricht für die Petentinnen 
und Petenten, die eine solche Verpflich
tung der Anbieter gefordert hatten. Eine 
positive Nachricht aber auch für den  
Petitionsausschuss, der die Petition dem 
BMWi als Material überwiesen hatte. 

Enno Rosinger von der Initiative 
 „Klima-Mitbestimmung Jetzt“ 
erläutert die Petition zur 
Einberufung eines bundesweiten 
Bürgerrats zur Klimapolitik.
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Corona-Soforthilfen für  
Selbstständige
Die CoronaEinschränkungen haben vie
le Soloselbstständige, freiberuflich Täti
ge und kleine Unternehmen vor enorme 
existenzielle Herausforderungen ge
stellt. Zur Abfederung der wirtschaftli
chen Folgen hatte die Bundesregierung 
frühzeitig Hilfen auf den Weg gebracht. 
In einer Eingabe an den Petitionsaus
schuss wurde dennoch beklagt, dass die 
CoronaSoforthilfen trotz guter Absich
ten bei den Selbstständigen nicht ankä
men. Sie müssten verlängert und rechts
sicher ausgestaltet werden. Außerdem 
sollten die Maßnahmen neben den lau
fenden Betriebskosten rückwirkend 
auch einen Unternehmerlohn berück
sichtigen, der die Kosten für Lebenshal
tung, Miete und Krankenversicherung 
mit abdecke. Der Petitionsausschuss 
schloss sich der Forderung jedoch nicht 
an. Die Maßnahmen und Hilfsprogram
me der Bundesregierung zur Unterstüt
zung von Selbstständigen seien ange
messen. Das Votum lautete daher Ab
schluss, weil dem Anliegen der Petition 
teilweise entsprochen worden ist.

Ärger mit den 032-Vorwahlnummern
Der Ärger mit den 032Vorwahlnum
mern hat ein Ende. Im Rahmen der  
Novellierung des Telekommunikations
gesetzes (TKG) wurden erstmals ver
braucherschützende Vorgaben für natio
nale Teilnehmerrufnummern eingeführt. 
Anrufe bei einer 032erNummer haben 
inzwischen eine Preishöchstgrenze von 
neun Cent pro Minute. Eine solche Ver
besserung hatte eine Petentin in ihrer 
Eingabe an den Petitionsausschuss ge
fordert. Darin hatte sie geschildert, dass 
sie eine Servicehotline mit der Vorwahl 
032 in dem Glauben angerufen habe, es 
handle sich um eine Ortsnetzrufnum
mer aus dem Großraum Berlin. Sie sei 
über die Kosten dieses Anrufs vorab 
nicht informiert worden, sondern habe 
davon erst auf ihrer Telefonrechnung  
erfahren. Eine Beschwerde bei der Bun
desnetzagentur sei jedoch erfolglos ge
blieben. Der Petitionsausschuss hatte 
Verständnis für das Problem und über
wies die Eingabe an die Bundesregie
rung mit dem zweithöchsten Votum 
„zur Erwägung“. 
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Bundesministerium für Arbeit  
und Soziales

Jahrelang hielt der Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Arbeit und  
Soziales (BMAS) den Spitzenplatz in 
Sachen Petitionen. Nachdem dieser 
schon im letzten Jahr verloren gegangen 
war, fiel das BMAS im Berichtsjahr aus 
den Top 3. Die insgesamt 1.294 Einga
ben stellen einen deutlichen Rückgang 
im Vergleich zum Vorjahr (1.787 Einga
ben) dar. Eine Vielzahl der Bitten und 
Beschwerden hing mit der CoronaPan
demie zusammen. So erreichte den Peti
tionsausschuss eine Eingabe, die eine  
Anwendbarkeit der Arbeitsstätten
verordnung auf mobile Bildschirm  
arbeit im Homeoffice forderte. Darüber 
hinaus hatte ein großer Teil der Einga
ben die Grundsicherung nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 
zum Gegenstand. Hier forderten mehrere 
Petentinnen und Petenten, den monatli
chen Regelsatz zur Abfederung pande
miebedingter Mehr kosten zu erhöhen.  
Im Berichtszeitraum erreichte den Peti
tionsausschuss zudem eine Reihe von 
Petitionen, die eine Reform des Renten
systems forderten. 

Recht auf Homeoffice
Homeoffice ist inzwischen ein bekannter 
Begriff. In der Hochphase der Corona
Pandemie galt Homeoffice in Form  
von mobiler Arbeit in der SARSCoV2 
Arbeitsschutzregel als betriebliche Infek
tionsschutzmaßnahme, mit der sich 
Kontakte wirksam reduzieren lassen. 
Zeitweise galt sogar eine Homeoffice
Pflicht. Mehrere Petentinnen und Peten
ten griffen dies auf und verlangten eine 
grundsätzliche Verpflichtung für Arbeit
geber, Homeoffice bei jenen Berufen an
zubieten, in denen ein Arbeiten von zu 
Hause möglich ist. Schließlich, so hieß 
es zur Begründung, führe die Förderung 
des mobilen Arbeitens zu einer erhebli
chen Reduzierung des Straßenverkehrs 
und zu einer Verringerung der Abgas 
und Feinstaubbelastung in den Städten. 
Der Petitionsausschuss stimmte dem zu 
und empfahl, die Petition dem BMAS 
als Material zu überweisen. Im Berichts
jahr teilte das Ministerium mit, einen 
entsprechenden Referentenentwurf vor
gelegt zu haben, über den jedoch inner
halb der Bundesregierung keine politi
sche Einigung erzielt werden konnte.
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Betriebsratswahlen ohne  
Wahlumschläge
Von der Bundesregierung geprüft und 
aufgegriffen wurde eine Petition, in der 
eine vereinfachte Durchführung von Be
triebsratswahlen gefordert worden war. 
Dazu sollte aus Sicht des Petenten auf 
die verbindliche Verwendung von 
Wahlumschlägen bei der Betriebsrats
wahl verzichtet werden. Dies würde 
Kosten reduzieren, zum Umweltschutz 
beitragen und zudem die Stimmauszäh
lung vereinfachen. Die Änderung ist im 
Berichtsjahr in Kraft getreten. Seitdem 
entfällt die Nutzung von Wahlumschlä
gen. Dem mit der Petition vorgetragenen 
Anliegen wurde somit entsprochen. 

Corona-Bonus bei ALG-II-Empfän - 
ge rinnen und -Empfängern
Dass der aufgrund einer systemrelevan
ten Tätigkeit von ihren Arbeitgebern ge
zahlte CoronaBonus bei ALGIIEmp
fängerinnen und Empfängern auf das 
Arbeitslosengeld II (ALG II) angerechnet 
wird, empfand ein Petent als ungerecht. 
Aus seiner Sicht dürfe diese Sonderzah
lung nicht bedarfsmindernd als Einkom
men angerechnet werden, schrieb er in 
einer Eingabe. Der Petitionsausschuss 
nahm sich der Sache an. Das BMAS teil
te auf Nachfrage des Ausschusses mit, 
dass der Forderung des Petenten im We
sentlichen durch die zum 28. Mai 2020 
geänderte Verordnung zur Berechnung 
von Einkommen sowie zur Nichtberück
sichtigung von Einkommen und Vermö
gen beim ALG II/Sozialgeld entsprochen 
wurde. Darin ist ausdrücklich geregelt, 
dass Beihilfen und Unterstützungen im 
Zusammenhang mit der COVID19Pan
demie bis zu einem Betrag von insge
samt 1.500 Euro anrechnungsfrei blei
ben. So konnte der Ausschuss dem Pe
tenten Nachricht über den positiven 
Ausgang seines Verfahrens geben.
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Krank durch kontaminierte Luft  
im Flugzeug
Wenn an einem Flugzeug ein Defekt 
vorliegt, kann es zu einem sogenannten 
FumeEvent kommen. Dabei strömt kon
taminierte Luft in das Flugzeug, was zu 
Gesundheitsschäden bei Passagierinnen 
und Passagieren sowie bei der Besat
zung führen kann. Eine Flugbegleiterin 
hatte gegenüber dem Petitionsausschuss 
erklärt, während ihrer beruflichen Tätig
keit fünfmal durch kontaminierte Kabi
nenluft gesundheitlich geschädigt wor
den zu sein, weshalb sie bis heute ar
beitsunfähig sei. Die zuständige 
Berufsgenossenschaft habe es jedoch ab
gelehnt, ihre Beschwerden als Folgen 
der Arbeitsunfälle anzuerkennen, be
klagte sie in ihrer Petition. Die Mitglie

der des Petitionsausschusses holten zu 
dem Anliegen mehrere Stellungnahmen 
ein, konnten der Petentin aber nicht un
mittelbar helfen. Auch mithilfe medizi
nischer Gutachten konnte nicht geklärt 
werden, ob die Beeinträchtigungen auf 
das Unfallereignis zurückzuführen sind 
oder auf Umstände außerhalb der versi
cherten Tätigkeit. Allerdings betonte der 
Ausschuss die Bedeutung ihres Anlie
gens, mit dem sie auf eine allgemeine 
gesundheitliche Gefährdungslage von 
Beschäftigten der Luftfahrtunternehmen 
infolge kontaminierter Kabinenluft auf
merksam gemacht hatte, und überwies 
die Petition dem BMAS als Material. 
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Bundesministerium für Ernährung  
und Landwirtschaft

Im Jahr 2021 gingen 203 Petitionen ein, 
die den Geschäftsbereich des Bundes
ministeriums für Ernährung und Land
wirtschaft (BMEL) betrafen. Im Ver
gleich zum Jahr 2020 sank die Zahl da
mit um 78. Ein beträchtlicher Teil der 
Zuschriften betraf den Tierschutz. So 
forderten viele Petentinnen und Peten
ten bessere Bedingungen in der Massen
tierhaltung. Der in der Öffentlichkeit 
breit diskutierte und oft kritisierte Ein
satz des Pflanzenschutzmittelwirkstoffs 
Glyphosat bewegte auch im Berichts
zeitraum wieder einige Bürgerinnen 
und Bürger zu Eingaben an den Peti
tionsausschuss. Gefordert wurde zu
meist ein sofortiges GlyphosatVerbot  
in Deutschland. Im Bereich des ernäh
rungsbezogenen Verbraucherschutzes 
erreichten den Ausschuss erneut Petiti
onen, die das Verbot bestimmter Stoffe 
oder Lebensmittel forderten, beispiels
weise Zucker, sogenannte Energydrinks 
oder auch Absinth. 

Stärkung des Tierwohls  
in der Nutztierhaltung
Massentierhaltung verursacht bei Tieren 
teilweise erhebliches Leid. In einer  
Petition wurde daher gefordert, Nutz
tiere gesetzlich besser zu schützen. Die 
Forderung fiel bei den Mitgliedern des 
Peti tionsausschusses auf fruchtbaren 
Boden. Aus ihrer Sicht ist eine ethisch 
vertret bare Nutztierhaltung eine be
deutende und fortdauernde Aufgabe 
von Land wirtschaft, Politik und Gesell
schaft.  
Die Abgeordneten befanden jedoch,  
dass sich die Bundesregierung bereits 
auf vielen Ebenen dafür engagiere, die 
tierschutzrechtliche Anforderungen in 
Deutschland und Europa konsequent 
umzusetzen und weiterzuentwickeln. 
Das BMEL habe sich auf nationaler  
Ebene für eine Stärkung des Tierwohls 
in der Nutztierhaltung eingesetzt, er
klärte der Ausschuss mit Verweis auf 
Neuregelungen bei der Haltung von 
Sauen und die Einführung eines freiwil
ligen staatlichen Kennzeichens für be
stimmte Lebensmittel tierischer Her
kunft. Trotz dieser positiven Entwick
lungen hält der Petitionsausschuss eine 
stete Verbesserung des Tierschutzes für 
wünschenswert und überwies die Petiti
on der Bundesregierung als Material. 
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Schutz der Bienen 
Schon mehrfach hat der Petitionsaus
schuss in der Vergangenheit Forderun
gen zum Schutz von Bienen und ande
ren Insekten unterstützt. Große Reso
nanz fand eine Petition, die auf eine 
Reform der Risikoprüfung von Pestizi
den zum Schutz von Bienen und ande
ren Insekten abzielte und die Harmoni
sierung der Risikobewertungen auf euro
päischer Ebene verlangte. Der Ausschuss 
musste als Ergebnis seiner Beratungen 
feststellen, dass es noch keine endgülti
ge Verständigung auf eine europaweite 
Leitlinie gibt und Handlungsbedarf be
steht. Daher empfahlen die Abgeordne
ten, die Petition dem Europäischen Par
lament zuzuleiten.

Hilfe für unsere Wälder
Dem deutschen Wald geht es nicht gut. 
Klimawandel und Borkenkäfer machen 
ihm zu schaffen. In einer Petition wur
den daher massive Maßnahmen zur 
Aufforstung und zur Erhaltung des Wal
des gefordert. Außerdem sollten Maß
nahmen zur Entwicklung und zum Er
halt von Baumbeständen und zur Begrü
nung im ländlichen und städtischen 
Raum umgesetzt werden. Forderungen, 
die der Petitionsausschuss durchaus 
teilt, da auch aus seiner Sicht Auffors
tungen eine effektive und vergleichs
weise kostengünstige Maßnahme gegen 
den Klimawandel darstellen. Auf Bun
desebene gibt es nach Einschätzung der 
Abgeordneten bereits Hilfen für Wald
besitzer, Mischwälder zu entwickeln, 
die an den Klimawandel angepasst sind. 
In Deutschland setzt jedoch das Bundes
waldgesetz die rechtlichen Rahmenbe
dingungen für die Waldbewirtschaftung. 
Die dortigen Vorgaben müssten von den 
Bundesländern in den jeweiligen Lan
deswaldgesetzen konkretisiert werden. 
Der Ausschuss entschied sich ange
sichts dessen, die Petition den Länder
parlamenten zuzuleiten. 

Hermann Färber (CDU) während 
einer öffentlichen Sitzung des 
Petitionsausschusses.
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Bundesministerium der Verteidigung 

Insgesamt 163 Eingaben – weniger als 
im Vorjahr (189) – erreichten den Peti
tionsausschuss zum Geschäftsbereich 
des Bundesministeriums der Verteidi
gung. Ein großer Teil betraf auch hier 
mittelbar oder unmittelbar die Corona
Pandemie. Dabei ging es etwa um die 
isolierte Unterbringung der Soldatin
nen und Soldaten, Fragen der Quaran
täne und Selbstisolierung sowie deren 
Anerkennung als Dienstzeit, die Ein
stufung von COVID19Erkrankungen 
als Dienstunfall oder die Wirksamkeit 
von Hygienekonzepten. Daneben wur
den auch grundsätzliche Vorschläge 
zur besseren Nachwuchsgewinnung 
unterbreitet und es wurde Kritik am 
baulichen Zustand von militärischer 
Infrastruktur geäußert. 

Kein zusätzliches Verwundeten-
abzeichen
Der Forderung nach einem Ehrenzei
chen der Bundeswehr für verwundete 
Soldatinnen und Soldaten erteilte der 
Peti tionsausschuss eine Absage. Der  
Petent hatte seine Forderung damit be
gründet, dass mit den existierenden  
Einsatzmedaillen den besonderen Um
ständen einer Verwundung nicht hinrei
chend Rechnung getragen werde. Wer 
im Kampf seine Gesundheit eingebüßt 
hat, verdiene – unabhängig von der so
zialen und beruflichen Absicherung – 
besonderen Respekt und Anerkennung, 
hieß es in der Petition. Bei seiner par
lamentarischen Prüfung kam der Peti
tionsausschuss zu dem Ergebnis, dass 
die Einführung eines Verwundetenab
zeichens – insbesondere vor dem Hin
tergrund risikoreicher Auslandseinsätze 
der Streitkräfte – bereits umfassend er
örtert worden sei, letztlich aber darauf 
verzichtet wurde. Aus Sicht der Abge
ordneten ist auch die soziale und beruf
liche Absicherung einsatzversehrter Sol
datinnen und Soldaten deutlich wichti
ger als eine spezielle Auszeichnung für 
Verwundete. Abschluss des Petitions
verfahrens, weil dem Anliegen nicht 
entsprochen werden konnte, lautete das 
Votum des Ausschusses. 
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Wenn der Auslandseinsatz in  
der Quarantäne endet 
Quarantäneregelungen für Soldatinnen 
und Soldaten waren der Anlass für 
eine Petition an den Bundestag. Bean
standet wurde, dass zwar die Zeit der 
isolierten Unterbringung vor einem be
sonderen Auslandseinsatz entspre
chend vergütet werde, nicht jedoch die 
isolierte Unterbringung nach Beendi
gung. Da Soldatinnen und Soldaten  
dabei jedoch gleichermaßen Einschrän
kungen der persönlichen Freiheit un
terlägen – insbesondere wenn sie sich 
außerhalb des eigenen Hausstandes in 
Quarantäne begäben –, sollte die zeitli
che Mehrbelastung durch die häusliche 
Quarantäne entsprechend abgegolten 
werden, hieß es in der Eingabe. Der  
Petitionsausschuss vermochte der Ar
gumentation jedoch nicht zu folgen. 
Schließlich werde die häusliche Qua
rantäne oder die Unterbringung im  
Hotel nach Rückkehr aus dem Einsatz –
im Gegensatz zur qualifizierten isolier
ten Unterbringung vor dem Einsatz  – 
ausschließlich „im arbeitszeitrechtli
chen Grundbetrieb“ durchgeführt, be
fanden die Abgeordneten. Sie votierten 
für den Abschluss des Petitionsverfah
rens, weil dem Anliegen nicht entspro
chen werden konnte. 

 

Bundesministerium für Familie,  
Senioren, Frauen und Jugend

Im Jahr 2021 gingen 203 Petitionen  
ein, die den Geschäftsbereich des Bun
desmini steriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) betrafen – 
knapp ein Drittel weniger als 2020 
(300). Ein Schwerpunkt lag dabei erneut 
im Bereich des Kinder und Jugend
schutzes. Dabei wurden vor allem For
derungen nach einer Verschärfung des 
Jugendmedienschutzes an den Petitions
ausschuss herangetragen. Kinder und 
Jugendliche müssten künftig besser vor 
Risiken bewahrt werden, denen sie bei 
der Nutzung digitaler Medien verstärkt 
ausgesetzt seien, hieß es. Die anhalten
den Auswirkungen der CoronaPande
mie und die damit einhergehenden be
sonderen Belastungen für Familien be
wegten auch im Jahr 2021 erneut viele 

Übergabe von Unterschriften  
der Petition „Kein Übungsplatz 
der Bundeswehr in der Nähe  
der Nachsorgeklinik Tannheim!“ 
an Mitglieder des Petitions-
ausschusses. Hier mit dem 
damaligen Vorsitzenden Marian 
Wendt (2. v. l.).
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Bürgerinnen und Bürger zu Eingaben an 
den Ausschuss. Mehr Petitionen als im 
Vorjahr verlangten eine Änderung des 
Bundeselterngeld und Elternzeitgeset
zes. Dabei ging es insbesondere um die 
Zahlung von Elterngeld auch für den 
Zeitraum der pandemiebedingten 
Schließungen von Kitas und Grund
schulen. Ein weiteres viel diskutiertes 
Thema wurde an den Petitionsaus
schuss herangetragen: die Gewährleis
tung eines besseren Infektionsschutzes 
von Kindern und pädagogischem Per
sonal in der CoronaPandemie.

Zu wenig Kita-Erzieherinnen und  
-Erzieher
In deutschen Kitas mangelt es an Erzie
herinnen und Erziehern. Was kann da
gegen getan werden? In einer Petition, 
die den Ausschuss im Berichtsjahr er
reichte, wurde eine bessere Bezahlung 
von Fachkräften gefordert. Auch die 
Ausbildungsvergütung für angehende 
staatlich anerkannte Erzieherinnen und 
Erzieher sollte steigen, um die Attrakti
vität des Berufes zu erhöhen. Der Peti
tionsausschuss stimmte dem grund
sätzlich zu. Für Kindertagesstätten und 
somit auch die Ausbildung von Fach
kräften sind jedoch die Bundesländer 
zuständig. Der Bund gewährt nach 
Aussage der Abgeordneten im Rahmen 
einer Fachkräfteoffensive Unterstüt
zung, um die schulgeldfreie, vergütete, 
praxisintegrierte Ausbildung für staat
lich anerkannte Erzieherinnen und Er
zieher weiter zu verbreiten und im  
Regelsystem zu verankern. Vor diesem 
Hintergrund empfahl der Ausschuss, 
das Petitionsverfahren abzuschließen, 

„weil dem Anliegen bereits überwie 
gend entsprochen wurde“. 
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Sonderregelungen für das Elterngeld
Von Erfolg gekrönt war eine Forderung 
nach Sonderregelungen für das Eltern
geld während der CoronaPandemie. 
Zeiträume, die aufgrund der Corona
Krise von Kurzarbeit betroffen sind, 
sollten bei der Berechnung von Eltern
geld ausgeklammert werden, wurde in 
einer Petition verlangt. Mit dem „Ge
setz für Maßnahmen im Elterngeld aus 
Anlass der COVID19Pandemie“ wur
den rückwirkend zum 1. März 2020 An
passungen vorgenommen. Für Eltern, 
die pandemiebedingte Verdienstausfälle 
haben oder die Voraussetzung für den 
Bezug des Elterngeldes nicht mehr er
füllen, sollen daraus keine Nachteile 
entstehen. Daher sieht die Änderung 
vor, dass bei der Berechnung des El
terngeldes Monate mit geringem Ein
kommen ausgenommen werden kön
nen. Außerdem werden bestimmte Ein
kommensersatzleistungen, wie etwa 
Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld, 
nicht auf das Elterngeld angerechnet. 
Damit wurde dem Anliegen der Petition 
in vollem Umfang entsprochen.

Bundesministerium für Gesundheit

Die Anzahl der Eingaben im Geschäfts
bereich des Bundesministeriums für Ge
sundheit (BMG) erhöhte sich von 2.515 
im Jahr 2020 auf 2.876 im Berichtsjahr. 
Damit machten die Eingaben im Bereich 
des BMG 2021 knapp ein Viertel (24,65 
Prozent) der Gesamteingaben (14.314 
Petitionen) aus – Platz eins auf dem Mi
nisteriumsranking. Der erneute Anstieg 
ergab sich im Wesentlichen aus Zu
schriften mit Bezug zur CoronaPolitik 
des Bundes und der Länder. Dabei ging 
es um die Zulassung und Sicherheit von 
Vakzinen, die Priorisierung von be
stimmten Personengruppen bei Impf
stoffknappheit, das Pro und Kontra ei
ner Impfpflicht sowie Sinn und Zweck 
der Impfung von Kindern und Jugend
lichen. Aber auch Grundrechtsein

Öffentliche Sitzung des 
Petitionsausschusses zum  
Thema „Gesundheitsreform  
für eine bessere Pflege zum 
Schutz der Pflegebedürftigen“  
mit dem damaligen Bundes-
gesundheits minister Jens Spahn 
(CDU).
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schränkungen durch Maßnahmen zum 
Infektionsschutz, die 3GRegelung im 
öffentlichen Personennah und fernver
kehr sowie die Definition und Dauer des
GenesenenStatus waren Inhalte von Pe
titionen. Da die Einschränkungen oft
mals auf Rechtsverordnungen der Bun
desländer beruhten, wurden solche Ein
gaben zuständigkeitshalber dorthin 
abgegeben. Weitere Eingaben betrafen 
die Erhöhung der Beiträge von Kinder
losen zur Pflegeversicherung sowie die 
Pflicht, auf Kapitalauszahlungen aus Di
rektversicherungen Beiträge zur Kran
ken und Pflegeversicherung zu entrich
ten. Verlangt wurde außerdem, im Ren
tenalter einen Wechsel von der privaten 
in die gesetzliche Krankenversicherung 
zu ermöglichen. 

 

Schmerzbehandlung in Notfällen
Notfallsanitäterinnen und sanitäter 
sind oft die Ersten am Ort eines Un
falls  – noch vor Notärztinnen oder Not
ärzten. Eine gezielte Schmerzbehand
lung der Patientinnen und Patienten 
mit Betäubungsmitteln dürften Notfall
sanitäterinnen und sanitäter aufgrund 
der Gesetzeslage jedoch nicht vorneh
men, wurde in einer Petition beklagt. 
Auf Nachfrage des Petitionsausschusses 
teilte das BMG mit, dass es im Einzel
fall „unter konsequenter Nutzung der 
Möglichkeiten des geltenden Rechts“ 
bereits erlaubt sei, Betäubungsmittel zu 
verabreichen. Und zwar dann, wenn 
das medizinische Assistenzpersonal 
vorab eine standardisierte Verfahrens
anweisung erhalten hat. Der Ausschuss 
vertrat jedoch die Auffassung, dass eine 
rechtliche Absicherung der Notfallsani
täterinnen und sanitäter durch eine ge
setzliche Regelung erforderlich sei, und 
überwies die Petition mit dem zweit
höchsten Votum „zur Erwägung“ an das 
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BMG. Mit Erfolg! Im Berichtsjahr wurde 
eine Regelung in das Notfallsanitäter
gesetz eingefügt, die es Sanitäterinnen 
und Sanitätern erlaubt, vor dem Eintref
fen einer Notärztin oder eines Notarztes 
eigenverantwortlich heilkundliche Maß
nahmen – auch invasiver Art – durch
zuführen. Voraussetzung ist, dass das 
Personal die Maßnahmen beherrscht 
und diese erforderlich sind, um Lebens
gefahr oder wesentliche Folgeschäden 
von den Patientinnen und Patienten ab
zuwenden. 

Desinfektionsmittelherstellung durch 
Apotheken und pharmazeutische  
Betriebe
Zu Beginn der CoronaPandemie waren 
Desinfektionsmittel knapp. In einer öf
fentlichen Petition wurde daher gefor
dert, Pharmazeutinnen und Pharma
zeuten sowie Apothekerinnen und 
Apothekern dauerhaft zu erlauben, 
Desinfektionsmittel herzustellen und 
in Verkehr zu bringen. Solche Ausnah
meregelungen wurden frühzeitig getrof
fen. Der Petitionsausschuss beschloss 
dennoch als Ergebnis seiner Prüfung, 
die Petition dem Europäischen Parla
ment zuzuleiten. Die Ausnahmerege
lungen, die es Apotheken erlaubt hat
ten, Desinfektionsmittel – insbesondere 
mit dem Wirkstoff Ethanol – herzustel
len, sind aufgrund europarechtlicher 
Vorgaben befristet. Um dies zu ändern, 
braucht es eine Änderung der entspre
chenden EUVerordnung.

Dr. Carmen Lechleuthner und  
Dr. Thomas Lechleuthner bei  
der Übergabe einer Petition an  
den Vorsitzenden des Petitions-
ausschusses, Marian Wendt 
(CDU). Die Petition forderte  
den „Stopp der Blockade der 
Krankenkassen bei der Versorgung 
schwerstbehinderter Kinder und 
Erwachsener“.
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Bundesministerium für Verkehr  
und digitale Infrastruktur  
(nunmehr Bundesministerium  
für Digitales und Verkehr)

Im Geschäftsbereich des Bundesminis
teriums für Verkehr und digitale Infra
struktur (BMVI) lag die Zahl der Petitio
nen bei 545 und ist im Vergleich zum 
Vorjahr (922) deutlich gesunken. Der 
überwiegende Teil der Zuschriften ent
fiel erneut auf den Bereich des Straßen
verkehrs. Häufig ging es den Bürgerin
nen und Bürgern um Bestimmungen der 
Straßenverkehrsordnung (StVO) und die 
Regelungen zum Führerscheinwesen. 
Mit zahlreichen Petitionen wurden 
Tempolimits auf Autobahnen gefordert. 
Meist ging es um eine Begrenzung auf 
130 Stundenkilometer. Mehrere Einga
ben erreichten den Ausschuss zum Ei
senbahnwesen. Der Großteil davon be
zog sich auf den Betrieb der Deutschen 

Bahn AG. Besonders häufig ging es bei 
diesen Petitionen um die Anpassung 
oder Absenkung der Tarife sowie um 
die Planung und Modernisierung be
stimmter Bahnstrecken. Wie in den Vor
jahren gab es Forderungen nach einer 
Versorgung mit schnellem Internet, vor 
allem in ländlichen Gebieten. In einer 
öffentlichen Petition wurde zudem ver
langt, das 3GMobilfunknetz nicht abzu
schalten.
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Ortstermin per Drohne
Ortstermine gehören zum Repertoire  
des Petitionsausschusses. Vielfach ha
ben sich die Abgeordneten in der Ver
gangenheit vor Ort ein Bild von den in 
einer Petition geschilderten Problemen 
gemacht. So war es auch bei einer Peti
tion geplant, in der ein Anwohner die 
Erhöhung einer Lärmschutzwand an der 
Bundesautobahn 30 in NordrheinWest
falen forderte. Aufgrund der CoronaBe
stimmungen hätte ein solcher Termin 
nur unter großen Einschränkungen statt
finden können. Der Petitionsausschuss 
zeigte sich flexibel und ging neue Wege. 
Erstmals fand ein Ortstermin – mit Un
terstützung der Autobahn GmbH des 
Bundes – per Drohne statt. Die Foto 
und Videoaufnahmen wurden in ein er
weitertes Berichterstattergespräch ein
bezogen, das als Videokonferenz durch
geführt wurde. Neben dem Petenten 
und den Ausschussmitgliedern nahmen 
auch Vertreterinnen und Vertreter des 
BMVI und der Autobahn GmbH des 
Bundes daran teil. Im Ergebnis sah auch
das BMVI Handlungsbedarf. Die Betei
ligten einigten sich darauf, die Lärmbe
lastung des Petenten und der anderen 
Anwohnerinnen und Anwohner genau 
zu berechnen und anschließend weitere 
Maßnahmen zu erörtern. 

 

Barrierefreiheit an Bahnhöfen
Aus Sicht des Ausschusses hat die 
Deutsche Bahn AG schon vieles unter
nommen, um Bahnhöfe barrierefrei zu 
machen. Das Unternehmen habe zum 
Beispiel mit den Verbänden der Behin
dertenselbsthilfe ein Programm ins Le
ben gerufen, das die Anforderungen  
an die Barrierefreiheit mit den Möglich
keiten der Eisenbahnunternehmen in 
Einklang zu bringen versucht. Für die 
barrierefreie Gestaltung von Bahnhöfen 
wurden zudem mehrere Sonderpro
gramme aufgelegt. Eine Petition mit der 
Forderung nach einer flächendecken
den Barrierefreiheit an Bahnhöfen emp
fahl der Ausschuss daher abzuschlie
ßen, „weil dem Anliegen teilweise ent
sprochen worden ist“. 



48Beispiele aus der Arbeit des Petitionsausschusses

Abschlepper bleiben ohne Sonder rechte
Keinen Erfolg hatte der Petitionsaus
schuss bei seinen Bemühungen, Sonder
rechte für Einsatzfahrzeuge der Pannen
hilfs, Bergungs und Abschleppdienste 
zu schaffen, wie in einer Petition ver
langt wurde. Diese Unternehmen ver
richteten wichtige Arbeiten im Gefah
renbereich des öffentlichen Straßen
verkehrs, hieß es in der Eingabe. Das 
Personal sei dabei vor allem auf den 
Bundesfernstraßen besonderen Gefah
ren ausgesetzt. Um kilometerlange Staus 
auf dem Weg zu den Unfallstellen zu 
umgehen, müssten die Fahrerinnen und 
Fahrer die Straßen teilweise auch an an
deren als den gekennzeichneten An
schlussstellen befahren. Darüber hinaus 
seien sie zu riskanten Fahrmanövern ge
zwungen (zum Beispiel Wenden oder 
Rückwärtsfahren auf nicht gesperrten 
Strecken). Dieses Verhalten werde der
zeit lediglich geduldet, da es keine Aus

nahmeregelung gebe. Der Ausschuss 
hatte schon im Jahr 2019 mit einer  
Erwägungsüberweisung an das BMVI 
dokumentiert, dass er Handlungsbedarf 
sehe. Das Ministerium blieb dennoch 
bei seiner Auffassung, wonach Pannen
hilfsfahrzeuge in erster Linie einem  
privaten Interesse, nämlich dem Ab
schleppen liegen gebliebener Fahrzeu
ge, dienten. Mit der öffentlichen Aufga
be der Straßenreinigung sei dies nicht 
vergleichbar, weshalb die Fahrzeuge 
nicht in den Anwendungsbereich des 
Paragrafen 35 der Straßenverkehrsord
nung fielen, befand das BMVI. 
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Zu viele Lkws auf deutschen Straßen
Der Schwerlastverkehr auf deutschen 
Fernstraßen nimmt immer weiter zu. 
Folgen davon sind Staus, defekte Stra
ßen und Umweltschäden. In einer Peti
tion wurde daher gefordert, einen Plan 
zur Reduzierung des Schwerlastver
kehrs auf deutschen Fernstraßen zu er
arbeiten. Der Petitionsausschuss zeigte 
sich offen für Vorschläge, die auf eine 
Erhöhung der Verkehrssicherheit und 
die Verbesserung des Umweltschutzes 
zielen. Die Abgeordneten verwiesen da
rauf, dass bis zum Jahr 2030 eine Zu
nahme des Güterverkehrs um 38 Pro
zent gegenüber 2010 zu erwarten sei. 
Dieses Plus sei nur zu bewältigen, wenn
der LkwVerkehr nachhaltiger gestaltet 
und möglichst viel Transportlast von 
der Straße auf die Schiene und den 
Wasserweg verlagert werde. Die Abge
ordneten befanden, dass die Bundesre
gierung dieses Ziel bereits mittels ver
schiedener Ansätze verfolge. Sie votier
ten daher für den Abschluss des 
Petitionsverfahrens, „weil dem Anlie
gen entsprochen wurde“. 

 

Bundesministerium für Umwelt,  
Naturschutz und nukleare Sicherheit  
(nunmehr Bundesministerium für  
Umwelt, Naturschutz, nukleare  
Sicherheit und Verbraucherschutz)

Den Petitionsausschuss erreichten 
299  Eingaben zum Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Umwelt, Na
turschutz und nukleare Sicherheit 
(BMU). Gegenüber dem Vorjahr ist die 
Anzahl der Petitionen damit gesunken 
(2020: 392 Petitionen). Schwerpunkte 
der Petitionen waren Forderungen nach 
einem besseren Umwelt, Klima und 
Lärmschutz. In anderen Eingaben spiel
ten der Schutz der natürlichen Ressour
cen und nachwachsender Rohstoffe wie 
Wälder oder Tropenholz, das Reparieren 
von Produkten zur Einsparung von Ma
terial und Energie oder Forderungen zur 
Nutzung von Kernkraft eine Rolle. 

Kordula Schulz-Asche (Bündnis 
90/Die Grünen) während einer 
öffentlichen Sitzung des 
Petitionsausschusses. 



50Beispiele aus der Arbeit des Petitionsausschusses

Abschaltung des Atomkraftwerks  
im französischen Cattenom 
Auf die in einer Petition geforderte Ab
schaltung des Atomkraftwerks (AKW) 
Cattenom in Frankreich vermochte der 
Ausschuss keinen Einfluss zu nehmen. 
Mehr denn je würden Menschen in der 
SaarLorLuxRegion dadurch bedroht, 
dass das AKW Cattenom weiterbetrie
ben werde, hieß es in der Petition. Die
ses AKW sei mittlerweile „berühmt“  
für seine zahlreichen Störfälle. Der Peti
tionsausschuss hatte zur Aufklärung ein 
erweitertes Berichterstattergespräch mit 
dem Ministerium geführt. Dabei war 
festgehalten worden, dass die Bundes
regierung auf diplomatischem Wege in 
regelmäßigen bilateralen Treffen und 
Schreiben versuche, die französische  
Regierung für die Sorge von Teilen der 
deutschen Bevölkerung hinsichtlich des 
AKW Cattenom zu sensibilisieren. Die 
Entscheidung für oder gegen den Be
trieb von Atomkraftwerken liegt aber in 
der Souveränität der EUMitgliedstaaten 
und fällt somit im Fall Cattenom in die 

alleinige Verantwortung der franzö
sischen Atomaufsichtsbehörde. Das 
Ministerium sicherte aber zu, die Si
cherheit des AKW Cattenom regelmäßig 
bei den Beratungen der DeutschFran
zösischen Kommission für Fragen der 
Sicherheit kerntechnischer Einrichtun
gen zu thematisieren. 

Das Problem mit der Obsoleszenz
Kaum gekauft, schon defekt. Viele Pro
dukte verschleißen frühzeitig – weil die 
Hersteller das so wollen? Das ist zumin
dest der Verdacht eines Petenten, der 
gesetzliche Regelungen forderte, um ge
planten Produktverschleiß, die soge
nannte Obsoleszenz, unter Strafe zu 
stellen und die gesetzliche Gewährleis
tungsfrist für Produkte zu verlängern. 
Was den geforderten Straftatbestand an
geht, so zeigte sich der Petitionsaus
schuss in seiner Reaktion skeptisch.  
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Ein solcher müsse ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen dem Schutzauftrag 
des Strafrechts einerseits und den dar
aus folgenden Freiheitsbeschränkungen 
andererseits herstellen. Dennoch fan
den die Abgeordneten, dass die Petition 
bei den Beratungen zur Umsetzung der 
Warenkaufrichtlinie der EU (WKRL) auf 
nationaler Ebene berücksichtigt werden 
sollte, und empfahlen eine Material
überweisung an das BMU. Das Minis
terium erklärte, die EUKommission  
untersuche, wie das Reparieren von 
Waren und eine nachhaltige, kreislauf
orientierte Produktion gefördert werden 
könnten. Dabei gehe es auch um eine 
Verlängerung des Mindesthaftungszeit
raums, wie in der Petition gefordert. 

Bundesministerium für Bildung  
und Forschung 

Im Geschäftsbereich des Bundesminis
teriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) ist die Zahl der Petitionen (185) 
gegenüber dem Vorjahr (236) zurückge
gangen. Schwerpunkt der Eingaben war 
das Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG). In einigen Petitionen wurde 
die Ausweitung von Leistungen gefor
dert – etwa eine Verlängerung der För
derungshöchstdauer. Vor dem Hinter
grund der CoronaPandemie strebten 
weitere Eingaben unterstützende 
BAföGLeistungen für Studierende an. 
Verlangt wurden auch Maßnahmen für 
Schulen – wie die Aussetzung der No
tengebung. Aufgrund der verfassungs
mäßigen Zuständigkeit im Bildungs
bereich leitete der Petitionsausschuss 
diese Petitionen jedoch an die jeweili
gen Landesparlamente weiter. 
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Hilfen für Studierende in  
der Corona-Pandemie
Der Petitionsausschuss unterstützte die 
Forderung nach schnellen und unbüro
kratischen Hilfen für Studierende in 
der CoronaPandemie. Aus Sicht der 
Abgeordneten ist aber mit der Überbrü
ckungshilfe des BMBF rasch und um
fassend auf die pandemiebedingte Be
lastungssituation Studierender reagiert 
worden. So etwa mit dem Studienkredit 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau, 
durch den Studierende unabhängig  
von einem Nachweis ihrer Bedürftigkeit 
von Mai 2020 bis September 2022 ohne 
Zinsbelastung bis zu 650 Euro monat
lich beziehen konnten, um pandemie
bedingte Einkommensausfälle auszu
gleichen. Außerdem stellte das BMBF 
über 200 Millionen Euro bereit, um be
sonders bedürftige Studierende in aku
ter Notlage mit einem nicht rückzahl
baren Zuschuss zu unterstützen. Der 
Ausschuss begrüßte außerdem, dass  
die BAföGFörderdauer angehoben 
wird, wenn es pandemiebedingt zu Ver
zögerungen im Studium kommt. Die 
Abgeordneten schlossen das Petitions
verfahren ab, „weil den Anliegen der 
Studierenden teilweise entsprochen 
wurde“. 

Keine BAföG-Rückzahlung  
trotz verpasster Frist
Der Petitionsausschuss befasst sich auch 
mit Einzelfällen. So etwa mit dem eines 
Studenten, dessen Antrag auf Erlass sei
ner BAföGDarlehensrestschuld abge
lehnt worden war, da er ihn nach Ab
lauf der dafür bestimmten Frist einge
reicht hatte. Er habe die Frist in 
Unkenntnis einer neuen Rechtslage ver
passt, argumentierte er in seiner Ein
gabe. Eine Anerkennung des Antrages 
konnte der Ausschuss zwar nicht erwir
ken, weil über die neue Regelung und 
die damit verbundenen Fristen durch 
das BMBF und das Bundesverwaltungs
amt (BVA) rechtzeitig und öffentlich in
formiert wurde. Zurückzahlen muss der 
Petent das Darlehen dennoch nicht, da 
das BMBF das BVA anwies, dauerhaft 
darauf zu verzichten, die noch beste
hende Restschuld des Petenten einzu
ziehen. Die Petition war somit teilweise 
ein Erfolg. 
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Bundesministerium für  
wirtschaftliche Zusammenarbeit  
und Entwicklung

Den Petitionsausschuss erreichten im 
Jahr 2020 elf Eingaben zum Geschäfts
bereich des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) – zehn weniger als 
im Vorjahr (21). Die Petitionen betrafen 
eine Vielzahl entwicklungspolitischer 
Themen wie die Unterstützung von kon
kreten Projekten und Regionen sowie 
Hilfen für von der CoronaPandemie be
sonders betroffene Länder des globalen 
Südens. Die Geburtenkontrolle sowie 
das entwicklungspolitische Engagement 
Deutschlands in multilateralen Organi
sationen wie den Vereinten Nationen 
und der Welthandelsorganisation wur
den ebenfalls thematisiert. 

Kein weltweites bedingungsloses 
Grundeinkommen
Einzelpersonen und Privathaushalte, 
die in Entwicklungsländern besonders 
stark von der CoronaPandemie betrof
fen sind, sollten kurzfristig Geld erhal
ten, um die negativen Folgen abzufe
dern und Existenzen zu sichern. So lau
tete der Vorschlag einer Petentin, den 
der Petitionsausschuss positiv bewerte
te. Ein Beitrag dazu sei das verstärkte 
Engagement des BMZ im Rahmen sei
nes weltweiten CoronaSofortpro
gramms, das in den Jahren 2020 und 
2021 4,7 Milliarden Euro für Entwick
lungs und Schwellenländer umfasste, 
urteilten die Abgeordneten. Die weiter 
gehende Forderung nach einem welt
weiten bedingungslosen Grundeinkom
men lehnten sie aber ab. Der Ausschuss 
sprach sich für den Ansatz der deut
schen Entwicklungszusammenarbeit 
aus, soziale Sicherungssysteme in Ent
wicklungsländern langfristig zu stärken, 
um auch in künftigen Krisensituationen 
rasch und zielgerichtet handeln zu kön
nen. Daher empfahl der Petitionsaus
schuss, das Petitionsverfahren abzu
schließen.
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Die Zukunft des Petitionsausschusses:  
schneller, öffentlicher und selbstbewusster

Unter neuem Vorsitz ist der Petitions
ausschuss in die 20. Wahlperiode ge
startet. Mit Martina StammFibich (SPD) 
hat eine Abgeordnete das Amt übernom
men, die dem Ausschuss seit 2013 ange
hört und in den vergangenen vier Jahren 
stellvertretende Vorsitzende war. Sie hat 
angekündigt, den Petitionsausschuss 
moderner gestalten zu wollen. „Es be
steht dringender Handlungsbedarf hin
sichtlich des digitalen Auftritts, der 
Transparenz der Verfahren und der 
durchschnittlichen Bearbeitungszeit“, 
sagt sie. Der Ausschuss beschäftige sich 
bereits mit einem neuen OnlineAuftritt 
und einem gemeinsamen BundLänder
Portal. „Darauf können wir aufbauen“, 
meint die neue Vorsitzende.
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Handlungsbedarf sehen auch die Obleu
te und Sprecher der Fraktionen. Aus 
Sicht von Gero Storjohann, Sprecher 
der Unionsfraktion, ist die Dauer der  
Petitionsverfahren „nach wie vor“ zu 
lang. Daher setze er sich dafür ein, par
allele Berichterstattungen als Standard 
zu etablieren. Dazu fehle aktuell jedoch 
die Möglichkeit, zeitgleich auf eine digi
tale Petitionsakte zugreifen zu können, 
sagt Storjohann. Als Erklärung dazu: 
Jede Petition wird von mindestens ei
nem Berichterstatter aus den Reihen der 
Koalitionsfraktionen und einem Bericht
erstatter der Oppositionsfraktionen be
arbeitet. Da derzeit die Papierakte der 
Standard ist, erfolgt die Bearbeitung 
nacheinander.
Mehr Selbstbewusstsein des Ausschus
ses fordern Corinna Rüffer, Obfrau der 
Grünen, und Axel Echeverria, Sprecher 
der SPDFraktion. Der Petitionsaus
schuss habe sehr starke Rechte, sagt 
Rüffer. Er könne Regierungsvertreter 
vorladen, Zeugen und Sachverständige 
anhören, Akten einsehen oder Debatten 
im Plenum beantragen. „Diese Instru
mente müssen wir mehr nutzen“, ver
langt sie. Echeverria sieht das ähnlich. 

„Die Handlungsfähigkeit des Ausschus 
ses hängt mit dem Selbstbewusstsein 
seiner Mitglieder und der Bereitschaft 

zusammen, der Bundesregierung gegen
über kritisch zu sein und auch partei
übergreifend nach Lösungen zu su
chen“, sagt er. 
Fehlendes Wissen in der Bevölkerung 
über die Arbeit des Ausschusses moniert 
Sören Pellmann (DIE LINKE.). Weite Tei
le der Bevölkerung wüssten mit dem 
Wort Petitionen gar nichts oder wenig 
anzufangen. Wenn doch, werde nicht 
selten zunächst an die privaten Internet
portale gedacht. „Aus unserer Sicht soll
te daher das Wissen zu Petitionen und 
zur Arbeit des Petitionsausschusses des 
Bundestages fester Bestandteil der schu
lischen Bildung sein“, regt der Obmann 
der Linksfraktion an. 
Private Internetportale könnten nicht die 
Gremien der Parlamente ersetzen, betont 
Manfred Todtenhausen, Obmann der 
FDPFraktion. Webseiten wie change.org 
oder openpetition.de seien manipulier
bar und stünden nicht unter Kontrolle 
parlamentarischer Gremien. Gleichwohl 
weist nach Auffassung Todtenhausens 
die Öffentlichkeitsarbeit des Petitions
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ausschusses Verbesserungsmöglichkei
ten auf. „Ich denke, dass vieles verbes
sert wird, wenn wir die Nutzerfreund
lichkeit des Petitionsportals steigern 
und so die Popularität erhöhen“, sagt er. 
Aus Sicht von Dirk Brandes (AfD) muss 
das Petitionsportal des Bundestages zum 
einen attraktiver und benutzerfreund
licher werden. Zum anderen müsse es 
gerade in sozialen Netzen professionel
ler beworben werden. Abgesehen davon 
dauert es ihm zu lange, bis die Eingaben 
abgeschlossen werden. „Petitionen dür
fen nicht mehr bis zum SanktNimmer
leinsTag geschoben werden können“, 
sagt Brandes. 
Vor dem Hintergrund, dass der Petitions
ausschuss im Jahr 2021 lediglich zwei
mal öffentlich getagt hat, stellt sich noch 
eine weitere Frage: Ist das Quorum zu 
hoch? Aktuell braucht eine Petition 
50.000 Mitzeichnungen innerhalb von 
vier Wochen, um öffentlich beraten zu 
werden. Diesen Wert erreichten im Be
richtsjahr lediglich fünf Petitionen. Das 
Quorum sollte deutlich gesenkt werden, 
findet Corinna Rüffer und plädiert außer
dem dafür, die öffentliche Petition von 
der Ausnahme zur Regel zu machen. 

„Das könnte Petitionen sehr viel attrak  tiver 
machen“, glaubt die GrünenAbgeordne
te. Axel Echeverria, Sprecher der SPD
Fraktion, äußert sich zurückhaltender.  
Die Legislaturperiode habe erst angefan
gen, werde aber sicherlich mit neuen  
Regelungen für das parlamentarische Peti
tionsrecht enden. „Wie sie im Einzelnen 
aussehen werden, bleibt abzuwarten“,  
so der SPDAbgeordnete.
Für eine Verringerung des Quorums 
und die Optimierung des bestehenden 
Internetportals des Ausschusses tritt 
Sören Pellmann, Obmann der Fraktion 
DIE LINKE., ein. Aktuell, so bemängelt 
er, könnten die auf anderen Petitions
plattformen gesammelten Unterschrif
ten   „leider nicht berücksichtigt wer
den“. Ein Problem, das auch der FDP
Obmann Todtenhausen anspricht. 
„Viele Menschen gehen davon aus, dass 
es zu einem gleichen Ergebnis führt, 
eine Petition direkt beim Deutschen 
Bundestag oder aber bei privaten Platt
formen einzureichen, was leider nicht 
der Fall ist.“ Schaffe man mehr Klar
heit, dass das Unterzeichnen von Petiti
onen auf privaten Plattformen kein par
lamentarisches Arbeiten nach sich 
zieht, „gäbe es gewiss auch mehr Petiti
onen, die die 50.000 Unterschriften er
reichen“, sagte der FDPAbgeordnete. 
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Das Quorum passt, heißt es bei Dirk 
Brandes. „Aber wir wollen den Anreiz 
erhöhen, Petitionen mitzuzeichnen.“ 
Wichtige Petitionen, so der AfDAbge
ordnete, müssten im Plenum des Bun
destages mehr Raum bekommen. Aus 
Sicht von Gero Storjohann hat sich die 
Praxis einer öffentlichen Beratung erst 
ab 50.000 Unterstützerinnen und Unter
stützern bewährt. „Dieses Quorum wur
de gerade in den vergangenen zwei Jah
ren wieder verstärkt erreicht. Eine Än
derung ist aus unserer Sicht nicht 
erforderlich“, urteilt der Sprecher der 
Unionsfraktion. Zudem hätten Petitio
nen einen Gleichheitsanspruch. Jedes 
Anliegen werde sorgfältig geprüft. „Da
für braucht es keine hohen Mitzeich
nungszahlen oder öffentlichen Sitzun
gen“, sagt Storjohann.

Die neue Ausschussvorsitzende sieht im 
geltenden Quorum ein funktionierendes 
Instrument, um verlässlich Petitionen in 
die öffentliche Beratung zu bringen, die 
große öffentliche Unterstützung erfah
ren. „Gleichzeitig bin ich der Meinung, 
dass wir durchaus darüber nachdenken 
sollten, neue Wege zu schaffen, auf de
nen wir Petitionen öffentlich beraten  
beziehungsweise im Plenum vorstellen 
können“, sagt StammFibich. 
Diese Fragen würden zeitnah in Gesprä
chen mit den Koalitionspartnern ausge
lotet, kündigt FDPObmann Todtenhau
sen an. Dem Vorschlag, jede einzelne  
öffentliche Petition auch öffentlich zu 
beraten, könne er sich aber nicht an
schließen, „da uns die zeitlichen und 
auch räumlichen Ressourcen dafür 
nicht zur Verfügung stehen“. Wie sich 
die Koalitionsfraktionen einigen, wird 
sich zeigen. GrünenObfrau Rüffer gibt 
sich zuversichtlich, „dass wir gemein
sam dabei vorankommen, mehr Öffent
lichkeit für den Petitionsausschuss her
zustellen“.

Tobias Vogler in der Video-
schaltung zur öffentlichen 
Sitzung des Petitionsausschusses. 
In einer Petition hatte er eine 
Studie zu „Racial Profiling“  
bei den Polizeibehörden des 
Bundes und der Bundesländer 
gefordert. 
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Petitionen einreichen – so einfach geht es

Wer kann eine Petition an den Bundes-
tag richten? Diese Frage beantwortet das 
Grundgesetz in Artikel 17: „Jedermann 
hat das Recht, sich einzeln oder in Ge-
meinschaft mit anderen schriftlich mit 
Bitten oder Beschwerden an die zustän-
digen Stellen und an die Volksvertre-
tung zu wenden.“ Wobei damit auch 
jede Frau und auch jedes Kind gemeint 
ist. Die Staatsangehörigkeit spielt dabei 
keine Rolle. Das Recht, sich mit einer 
Bitte, Beschwerde, Anregung oder ei-
nem Protest an den Petitionsausschuss 
zu wenden, steht allen offen. 
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Petitionen können eingereicht werden

	❚ per Post: Petitionsausschuss des  
Deutschen Bundestages, Platz der  
Republik 1, 11011 Berlin
	❚ per Fax: 030 227-36053
	❚ online: https://epetitionen.bundestag.de 

Je klarer ein Anliegen formuliert ist, 
desto größer sind die Erfolgschancen ei-
ner Petition. „Was möchte ich errei-
chen? Was will ich verhindern? Warum 
ist das aus meiner Sicht wichtig?“ – das 
sind Fragen, die sich jede Petentin und 
jeder Petent stellen sollte. Es ist zwar 
von Vorteil, sich in dem jeweiligen 
Fachgebiet gut auszukennen, allerdings 
sollte man vermeiden, „Fachchinesisch“ 
zu schreiben. Und noch etwas ist ganz 
wichtig: Die Petition muss eine Absen-
derin bzw. einen Absender haben und 
bei der Schriftform unterschrieben sein. 

Beim Petitionsausschuss angekommen, 
landet die Eingabe zuerst beim Aus-
schussdienst. Dort sitzen Expertinnen 
und Experten, die in der Verwaltung des 
Deutschen Bundestages angestellt sind. 
Sie prüfen nun, ob die Petition allen for-
malen Ansprüchen genügt, ob zum Bei-
spiel die Absenderin bzw. der Absender 
angegeben wurde und eine Unterschrift 
vorliegt. Bei E-Petitionen, die über das 
Online-Formular zum Ausschussdienst 
gelangen, müssen die Pflichtfelder aus-
gefüllt sein. Ist eine Eingabe mangelhaft, 
erhält man Gelegenheit, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist nachzubessern. Ge-
schieht das nicht, endet das Petitions-
verfahren, bevor es richtig angefangen 
hat. 
Und noch etwas steht einer weiteren Be-
arbeitung im Wege: Beschimpfungen 
und unleserliche Eingaben werden vom 
Ausschuss nicht behandelt. Dasselbe 
gilt für Petitionen, die in die Urteilsfin-
dung der Gerichte eingreifen oder un-
gesetz liche Forderungen enthalten. 

Eine Petition kann online eingereicht werden unter 
https://epetitionen.bundestag.de.

https://epetitionen.bundestag.de
https://epetitionen.bundestag.de
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Ist diese Hürde überwunden, wird die 
Petition inhaltlich geprüft. Falls ein lau-
fendes Gesetzgebungsverfahren betroffen 
ist, schaltet der Petitionsausschuss den 
entsprechenden Fachausschuss ein.  
Geht es um Entscheidungen von Bundes-
behörden, wird das zuständige Bundes-
ministerium um eine Stellungnahme ge-
beten. Nicht selten führt das bereits zu 
den gewünschten Korrekturen. Das Ver-
fahren zur „positiv erledigten“ Petition 
wird dann abgeschlossen. 
Möglich ist aber auch, dass der Aus-
schussdienst die Erfolgschancen nega-
tiv beurteilt und dies der Petentin  
oder dem Petenten mitteilt. Erfolgt hier 
nicht innerhalb von sechs Wochen ein 
Widerspruch, gilt die Eingabe als abge-
schlossen.
Bei allen anderen Fällen kommen die 
Abgeordneten des Petitionsausschusses 
ins Spiel. Koalition und Opposition stel-
len je eine Berichterstatterin oder einen 
Berichterstatter für eine Petition – der 
Fairness wegen. Sie haben nun die Mög-

lichkeit, im Interesse der Petentin oder 
des Petenten von der Bundesregierung 
sowie den Bundesbehörden die Vorlage 
von Akten zu den Vorgängen zu verlan-
gen. Auch die Einladung hochrangiger 
Regierungsmitglieder zu Berichterstat-
tergesprächen ist möglich. Oft lässt sich 
auf diesem Wege eine Lösung für die  
Petentinnen und Petenten finden. 

Überweisung „zur Berücksichtigung“, 
„zur Erwägung“ oder „als Material “
Gelingt dies nicht, kann der Ausschuss 
dem Bundestag empfehlen, die Petition 
den zuständigen Ministerien zu überwei-
sen, um auf die Belange der Petentinnen 
und Petenten aufmerksam zu machen. 
Dabei gibt es mehrere Abstufungen, um 
die innerhalb des Ausschusses teils auch 
gerungen wird. Schärfstes Schwert ist die 
Überweisung „zur Berücksichtigung“. 
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Dann nämlich ist aus Sicht des Ausschus-
ses das Anliegen begründet und Abhilfe 
notwendig. Der Bundesregierung wird zur 
Beantwortung eine Frist von in der Regel 
sechs Wochen gesetzt. Unterhalb dieser 
Schwelle findet sich die Überweisung  

„zur Erwägung“. Gefordert wird damit,   
das Anliegen noch einmal zu überprüfen 
und nach Möglichkeiten der Abhilfe zu 
suchen. Mit einer Überweisung „als Mate-
rial“ soll erreicht werden, dass die Bun-
desregierung die Petition in die Vorberei-
tung von Gesetzentwürfen, Verordnungen 
oder anderen Initiativen oder Untersu-
chungen einbezieht. Die einfache Über-
weisung soll die Bundesregierung auf die 
Petition grundsätzlich aufmerksam ma-
chen. In vielen Fällen gelangt der Aus-
schuss in seiner – nicht öffentlichen  – 
Sitzung am Mittwoch morgen jeder Sit-
zungswoche des Bundestages zu einem 
einstimmigen Urteil. 

Öffentliche Sitzungen 
Gelegentlich tagt der Ausschuss auch  
öffentlich. Dann nämlich, wenn eine Pe-
tition innerhalb von vier Wochen mehr 
als 50.000 Mitzeichnerinnen und Mit-
zeichner findet, egal ob im Internet oder 
auf Unterschriftenlisten. Zu diesen Sit-
zungen werden dann sowohl die Peten-
tinnen und Petenten als auch Regierungs-
vertreterinnen und -vertreter geladen. Den 
dabei behandelten Themen ist so eine 
große Öffentlichkeit gewiss. 
Eingaben, die über das Online-Portal 
eingereicht wurden, können dort auch 
mitgezeichnet und mitdiskutiert wer-
den. Die Nutzerinnen und Nutzer müs-
sen sich dafür auf der Plattform regist-
rieren. Unterschriften von anderen  
Petitionsportalen einzureichen, ist hin-
gegen nicht möglich. Zwar wird auf ei-
nigen privat betriebenen Petitionspor-
talen angeboten, die dort eingestellte 
Petition inklusive der Unterstützerliste 
an den Petitionsausschuss des Bundes-
tages zu leiten. Eine solche Liste wird 
jedoch nicht anerkannt, denn die dort 
gesammelten Unterschriften entspre-
chen nicht dem Standard, den der Peti-
tionsausschuss des Bundestages in  
seinen Verfahrensgrundsätzen festge-
schrieben hat. 

Stephan Thomae (FDP) während 
einer öffentlichen Sitzung des 
Petitionsausschusses.
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Stellungnahmen der Fraktionen
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Ein weiteres besonderes Jahr für die Arbeit  
des Petitionsausschusses
Beitrag der SPD-Fraktion 

Das Jahr 2021 war für die Arbeit des  
Petitionsausschusses aus zwei Gründen 
besonders. Es war das zweite Jahr der 
Corona-Pandemie und es war das Jahr 
der Bundestagswahl.
Nachdem der Ausschuss bereits im Vor-
jahr die Strukturen seiner Arbeit an die 
Bedingungen der Pandemie weitestge-
hend angepasst hatte, war es der SPD-
Bundestagsfraktion wichtig, dass für die 
Instrumente, die pandemiebedingt erst 
mal nicht genutzt werden konnten, neue 
Formen erarbeitet werden. Im Blick hat-
te die SPD vor allem die Vor-Ort-Termi-
ne, die im Vorjahr gar nicht stattgefun-
den haben, die aber unverzichtbar sind, 
um sich vor allem bei Anliegen zum 
Lärmschutz oder zu Verkehrsprojekten 
ein Bild von der Situation machen zu 
können und mit den Betroffenen direkt 
ins Gespräch zu kommen. 
Im Jahr 2021 hat der Petitionsausschuss 
auf Antrag der SPD-Abgeordneten Stefan 
Schwartze und Timon Gremmels wieder 
Vor-Ort-Termine durchgeführt – zum 
Teil in einem ganz neuen Format.
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Zu einer Petition, die sich für besseren 
Lärmschutz an einer Autobahn in Bün-
de in Nordrhein-Westfallen eingesetzt 
hat, gab es zwar keine klassische Be-
sichtigung vor Ort, es fanden aber über 
dem kritischen Gebiet Drohnenaufnah-
men statt, die zusammen mit dem  
Petenten sowie Vertreterinnen und Ver-
tretern der Bundesregierung in einer 
Online-Konferenz ausgewertet wurden. 
Dieses Format hat sich als sehr prak-
tikabel erwiesen und es kann aus Sicht 
der SPD-Bundestagsfraktion auch nach 
der Pandemie angewandt werden, weil 
es zur Beschleunigung von Petitions-
verfahren führt. In diesem konkreten 
Petitionsverfahren deutet übrigens alles 
darauf hin, dass an der kritisierten  
Stelle eine höhere Lärmschutzwand  
gebaut werden und dem Anliegen ent-
sprochen werden kann.
Der andere Vor-Ort-Termin des Petiti-
onsausschusses – zu einer Petition aus 
Kassel zur Führung einer Bahnstrecke 
und zum damit verbundenen Lärm-
schutz – fand im Juli 2021 wieder klas-
sisch in Präsenz mit Berücksichtigung 
der AHA-Regeln statt. Dieses Petitions-
verfahren konnte vor der Bundestags-
wahl nicht abschließend entschieden 
werden.

Dem Ausschuss der 19. Wahlperiode 
standen im Wahljahr 2021 nur sechs 
Monate für „normale“ Arbeit zur Verfü-
gung. Nach der Bundestagswahl und 
nach der Konstituierung des 20. Bundes-
tages wurde ein vorläufiger Petitionsaus-
schuss eingesetzt, um noch während der 
Sondierungsgespräche und Koalitions-
verhandlungen die Bearbeitung und Be-
scheidung der Petitionen zu gewährleis-
ten. Dem vorläufigen Petitionsausschuss 
gehörten sechs Abgeordnete der SPD an. 
Der ordentliche Petitionsausschuss wur-
de im Dezember 2021 eingesetzt. Ihm ge-
hören neun Mitglieder der SPD an. Da-
bei sind sowohl bereits erfahrene als 
auch neue Abgeordnete. 
Seine praktische Arbeit konnte der or-
dentliche Petitionsausschuss erst im Jahr 
2022 beginnen. Er hat viel zu tun: Es 
muss dringend eine echte Reform des Pe-
titionsrechts her. Mehr dazu im nächs- 
ten Bericht.  

Axel Echeverria, Sprecher  
der SPD-Fraktion im  
Petitionsausschuss. 
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Vertrauen darf nicht verspielt werden
Beitrag der CDU/CSU-Fraktion

Die Petitionsarbeit im Jahr 2021, in das 
auch der Wahlperiodenwechsel fiel, war 
erneut geprägt von den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie. Dessen ungeach-
tet, haben wieder Tausende Bürgerinnen 
und Bürger von ihrem Petitionsrecht 
Gebrauch gemacht und sich vertrauens-
voll, oftmals auch mit höchstpersön-
lichen Anliegen, an den Petitionsaus-
schuss des Deutschen Bundestages  
gewandt. 
Umso wichtiger wäre es aus unserer 
Sicht gewesen, durch fraktionsübergrei-
fende Absprachen die Kontinuität der 
Arbeit im Interesse der Petentinnen und 
Petenten zu gewährleisten. Stattdessen 
standen zu Beginn der neuen Wahlperi-
ode parteipolitische Taktierereien im 
Vordergrund. So war es aus Sicht der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht 
nachvollziehbar, warum die Vorsitzende 
und ihr Stellvertreter nicht wie üblich 
zusammen in einer, sondern in zwei 
Ausschusssitzungen gewählt werden 
mussten. Das hat wertvolle Zeit gekos-
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tet, in der keine Petitionen behandelt 
werden konnten. Ebenso unverständlich 
war, dass eine vom Ausschuss bereits 
beschlossene Petition von der Regie-
rungskoalition auf dem Weg ins Plenum 
des Deutschen Bundestages angehalten 
wurde, weil plötzlich das Votum nicht 
mehr gefiel. 
Solche Vorgänge passen nicht zu einem 
Ausschuss, der das Grundrecht aus Ar-
tikel 17 und damit auch in besonderem 
Maße Bürgernähe und Kontinuität im 
Deutschen Bundestag gewährleisten 
muss. Die CDU/CSU-Fraktion ruft daher 
alle Fraktionen dazu auf, die gute parla-
mentarische Petitionsarbeit, basierend 
auf Vertrauen, Verlässlichkeit und Wert-
schätzung der vielen Zuschriften, zu be-
wahren. 
Für uns zählt dazu im Einzelnen, dass 
sich bei öffentlichen Beratungen von  
Petitionen, also Anliegen die mehr als 
50.000 Unterstützer gefunden haben, 
eine Ministerin bzw. ein Minister den 
aufgeworfenen Fragen einer Petition 
stellt. Außerdem umfasst für uns eine 
verlässliche Bearbeitung auch eine zügi-
ge Rückmeldung an die Petentinnen 
und Petenten. Dafür fehlt leider immer 
noch eine digitale Aktenführung, die 
z. B. die parallele Bearbeitung einer Ein-

gabe durch die verschiedenen Berichter-
statterinnen und Bericht erstatter un-
kompliziert gewährleisten könnte. 
Gleichzeitig sprechen wir uns gegen 
grundsätzlich öffentliche Sitzungen aus, 
einerseits um Persönlichkeitsrechte zu 
wahren, andererseits auch, um in ver-
traulichen Gesprächen über Fraktions-
grenzen hinweg bestmögliche Ergebnis-
se für die Petentinnen und Petenten, die 
uns ihre Sorgen und Nöte anvertrauen, 
zu erzielen. 
Der direkte Austausch zwischen den 
Abgeordneten des Deutschen Bundesta-
ges in Kombination mit den vielen mög-
lichen Instrumenten des Ausschusses 
zur Sachaufklärung, wie Berichterstat-
tergespräche mit Regierungsvertreterin-
nen und -vertretern oder Vor-Ort-Ter-
mine, machen Parlamentspetitionen  
gerade auch im Vergleich zu privaten 
Kampagnenportalen einzigartig. Diese 
Möglichkeiten müssen ausgeschöpft 
und umfassend genutzt werden. So ge-
winnen wir auch künftig das Vertrauen 
der Petentinnen und Petenten.

Andreas Mattfeldt, Obmann  
der CDU/CSU-Fraktion im  
Petitionsausschuss.
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Präziser Fehlermelder und wichtiger Ideengeber
Beitrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Bei der Mehrzahl der im Jahr 2021 vom 
Petitionsausschuss behandelten Vorgän
ge „handelt es sich z. B. um Vorgänge, 
bei denen um Stellungnahme gebetene 
Behörden die Gelegenheit nutzen und 
Fehler einräumen und umgehend Än
derungen im Sinne der Petentinnen 
und Petenten vornahmen“, heißt es im 
vorliegenden Jahresbericht. Und weiter: 

„Denn häufig bewirkten bereits Stel 
lungnahmeersuchen des Petitionsaus
schusses bei den staatlichen Stellen 
eine gründlichere Abwägung des Sach
verhalts. Manchmal waren aber auch 
ausführliche Gespräche der Berichter
statterinnen und Berichterstatter unter 
Beteiligung von Vertretern der Bundes 
regierung hilfreich, um Lösungswege 
zu finden.“
Aber nicht in jedem Fall kann der Peti
tionsausschuss helfen und nicht immer 
geht es schnell. Denn die Arbeit im Peti
tionsausschuss ist häufig das berühmte 

„Bohren dicker Bretter“. Oft sind erst  
einmal Schneisen durch ein schier un
durchdringliches Dickicht im Paragrafen
dschungel zu schlagen, um zum Kern 
eines Problems vorzudringen, oft sind 
langwierige bürokratische Irr und 
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Amtswege durch Behörden und Minis
terien zu beschreiten und oft ist auch 
viel politische Argumentationskraft und 
Überzeugungsarbeit bei den Abgeordne
ten im Bundestag zu leisten, um eine 
Petition schließlich erfolgreich zum Ab
schluss zu bringen.
Mehr als die Hälfte der Petitionen be
trifft dabei persönliche Anliegen, die an 
den Bundestag mit der Bitte um Unter
stützung und Abhilfe herangetragen 
werden. Diesen persönlichen und indi
viduellen Anliegen widmet sich der  
Petitionsausschuss mit besonderer Auf
merksamkeit und größtem Engagement. 
Diese Petitionen sind häufig nicht nur 
für den Petenten/die Petentin von größ
ter Bedeutung. Oft verweisen sie auf 
grundsätzliche Gerechtigkeitslücken 
und Fehler in der Gesetzgebung, die vie
le Menschen betreffen. Sie zeigen im 
Kleinen, wo es im großen Ganzen 
knackt und knirscht.

Ob es um die Beschwerde über den 
falsch berechneten Rentenbescheid ei
ner alten Dame oder um die Überlas
tung und schlechte Bezahlung von Pfle
gekräften in Heimen und Krankenhäu
sern geht – jede einzelne Petition kann 
immer ein präziser Fehlermelder und 
notwendiger Ideengeber für das Parla
ment sein. Wir sind gut beraten, dort 
ganz genau hinzuhören. Denn Petitio
nen zeigen uns an, wo etwas schiefläuft 
und wie man es besser machen könnte. 
Man machen könnte auch sagen: Aus 
Schaden wird man klug. Petitionen hel
fen, das Parlament klüger, unsere Geset
ze gerechter und unser Gemeinwesen 
men sch licher zu machen. Das setzt aber 
voraus, dass man Fehler erkennt, behebt 
und es für die Zukunft besser macht.
Die Koalition aus SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP hat sich vorgenom
men, das Parlament als Ort der Debatte 
und der Gesetzgebung zu stärken. Wir 
wollen die Gesetzgebung und Entschei
dungsfindung verbessern, indem wir 
neue Formen des Bürgerdialogs nutzen. 
Deshalb werden wir das Petitionsver
fahren insgesamt stärken und digitali
sieren sowie die Möglichkeit schaffen,  
öffentliche Petitionen in Ausschüssen 
und im Plenum zu beraten.

Corinna Rüffer, Obfrau  
der Fraktion Bündnis  
90/Die Grünen im Petitions-
ausschuss.
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Die Petitionsarbeit zwischen Corona  
und Bundestagswahl
Beitrag der FDP-Fraktion

Auch nach der Bundestagswahl 2021 
war der Petitionsausschuss neben dem 
Hauptausschuss das erste Parlaments-
gremium, das die Arbeit aufgenommen 
hat. Das war auch dringend nötig, denn 
auch in diesem Jahr waren nach der 
Sommerpause, der Wahlkampfzeit und 
dem Wechsel der Abgeordneten wieder 
mehr Petitionen als üblich zu bearbei-
ten. Für die Petentinnen und Petenten 
verständlicherweise ein großes Ärgernis 
und für die Mitglieder des neuen Petiti-
onsausschusses viel Arbeit.
Daher ist es richtig und wichtig, dass 
wir uns als Regierungskoalition darauf 
verständigt haben, das Petitionsverfah-
ren insgesamt zu stärken und zu digita-
lisieren. Zu Letzterem sind wir mit der 
Verwaltung bereits auf einem guten Weg.
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Viel Arbeit hat auch die Corona-Pande-
mie dem Petitionsausschuss verschafft. 
Wie üblich und wie auch gewollt, hat 
sich in den Eingaben die ganze Band-
breite der Meinungen zum Umgang mit 
der Pandemie widergespiegelt. 
Solche breiten Meinungsbilder wollen 
wir zukünftig stärker in der parlamenta-
rischen Beratung abbilden. Daher haben 
wir als Regierungskoalition vereinbart, 
die Möglichkeit zu schaffen, öffentliche 
Petitionen in Fachausschüssen und im 
Plenum zu beraten.
Wichtig wird es auch weiterhin sein, 
über die Arbeitsweise des Petitionsaus-
schusses und das Grundrecht auf Peti-
tionen zu informieren und dafür zu wer-
ben. Häufig können wir Berichte lesen, 
dass eine Petition „erfolgreich sei“, weil 
sie 50.000 Unterstützungsunterschriften 
erreicht haben. Für den Erfolg oder 
Misserfolg einer Petition entscheidet 
aber nicht die Stimmenanzahl. Die weit 
größte Zahl von „erfolgreichen“ Petitio-
nen wurden nur mit einer oder wenigen 
Unterschriften eingereicht. Und um die-
se Petitionen kümmern wir uns als Peti-

tionsausschuss genauso intensiv wie um 
Petitionen, die 50.000 Unterschriften 
oder mehr erreichen und damit  
in einer öffentlichen Sitzung beraten 
werden.
Wer eine Petition an den Bundestag 
richten will, hat dazu zwei Möglichkei-
ten. Entweder schriftlich als formlosen 
Brief oder elektronisch unter epetitio-
nen.bundestag.de. Auf diesem Weg kön-
nen Eingaben der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden, sodass auch ande-
re sie mit unterzeichnen können. Damit 
kann dem Petitionsausschuss deutlich 
gemacht werden, dass ein Problem nicht 
nur einen, sondern auch viele andere 
Menschen beschäftigt. Auf dieser Platt-
form kann jeder Mitunterzeichner von 
öffentlichen Petitionen werden.  
Wir rufen gerne dazu auf: Nutzen Sie  
Ihr Recht und reichen Sie eine Petition 
ein, wenn Sie Handlungsbedarf des Bun-
destages sehen.

Manfred Todtenhausen,  
Obmann der FDP-Fraktion  
im Petitionsausschuss.
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Beteiligung der freien Bürgerinnen und Bürger an  
der Gesetzgebung stärken!
Beitrag der AfD-Fraktion

Die Demokratie steht und fällt mit der 
Partizipation des Volkes. Als eine Frak-
tion, die diese Partizipation in jeglicher 
Hinsicht stärken will, sind gerade wir 
an Mitteln interessiert, mit denen die 
Bürgerin oder der Bürger mehr Einfluss 
auf die Gesetzgebung nehmen kann. Ge-
nau dafür sollte der Petitionsausschuss 
des Deutschen Bundestages ein geeigne-
tes Werkzeug bieten. 
Um diesem Anspruch gerecht zu wer-
den, braucht es jedoch eine Überarbei-
tung der bestehenden Grundsätze des 
Petitionswesens. Die Einführung einer 
Bürgerstunde wäre ein Schritt in die 
richtige Richtung. Eine Bürgerstunde 
könnte als Aussprache im Plenum des 
Bundestags über eine Petition stattfin-
den, wenn diese ein Quorum von 
100.000 Mitzeichnungen erreicht –  
genau das forderte die AfD-Fraktion  
bereits letztes Jahr in einem Antrag. Es 
wäre ein richtiger Schritt zum Ausbau 
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der Beteiligung der freien Bürgerinnen 
und Bürger an der Gesetzgebung in 
Deutschland. Im Koalitionsvertrag deu-
ten die Regierungsfraktionen an, ein 
entsprechendes Verfahren einführen zu 
wollen – wir werden sie dabei kritisch 
begleiten und am Ende an ihren Taten 
messen.
Auch setzt sich unsere Fraktion dafür 
ein, das Quorum für die Behandlung von 
Petitionen in öffentlichen Sitzungen auf 
25.000 Mitzeichnungen herabzusetzen, 
damit künftig noch mehr Petentinnen 
und Petenten, die großen Zuspruch er-
halten, im Deutschen Bundestag ihre  
Petition den Abgeordneten vorstellen 
können. Und weiterhin bieten die Richt-
linien für die Veröffentlichung von Peti-
tionen auf den Seiten des Deutschen 
Bundestages zu viel Spielraum für Will-
kür. Aktuell kann eine Veröffentlichung 
immer noch verweigert werden, wenn 
das Anliegen beispielsweise nicht für 
eine „sachliche Diskussion“ geeignet er-
scheint. Diese Kriterien eröffnen zu gro-
ße und unklare Interpretationsspielräu-
me und gehören daher klarer definiert 
und reduziert.

Zum Berichtsjahr 2021 bleibt zu erwäh-
nen, dass den Ausschuss eine Vielzahl 
an Petitionen erreichte, die sich gegen 
die freiheitsbeschränkenden „Corona-
Maßnahmen“ richteten. Die AfD-Frak-
tion setzte sich im Gegensatz zu den 
anderen Fraktionen des Hauses immer 
wieder vehement dafür ein, diesen An-
liegen mehr Gehör zu verschaffen und 
sie umzusetzen. Rückblickend bleibt 
festzustellen, dass es dank wissen-
schaftlicher Vergleichsstudien immer 
deutlicher wird, wie sehr diese Petitio-
nen ihre Berechtigung hatten und wie 
stark die Wirksamkeit der „Maßnah-
men“ überschätzt wurde, bei gleich-
zeitiger Unterschätzung der negativen 
Auswirkungen.

Dirk Brandes, Obmann  
der AfD-Fraktion im  
Petitionsausschuss.
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Der Petitionsausschuss muss ein  
Bürgerausschuss sein!
Beitrag der Fraktion DIE LINKE.

Aufgrund der Regelungen des Grundge
setzes leben wir in Deutschland in einer 
repräsentativen Demokratie. Die Ent
scheidungen werden auf Bundesebene 
nicht direkt durch die Bürgerinnen und 
Bürger, sondern durch gewählte Abge
ordnete getroffen. Umso wichtiger ist 
die Beteiligung der Einzelnen am Peti
tionsrecht. Die Petition ist letztlich die 
einzige Möglichkeit für Bürgerinnen 
und Bürger, sich mit konkreten Vor
schlägen zu Gesetzesänderungen direkt 
an das Parlament wenden zu können. 
Gleichzeitig erhalten Parlamentarierin
nen und Parlamentarier ein Bild zu ganz 
realen Problemen in unserem Land. Der 
Petitionsausschuss ist damit der einzige 
Ausschuss, bei dem über die gemelde
ten Ideen und Probleme der Bürgerin
nen und Bürger gesprochen wird. 
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Die Wirksamkeit des Ausschusses 
scheint jedoch aufgrund des fehlenden 
Willens der Bundesregierung, auf an sie 
überwiesene Petitionen einzugehen, ge
ring. Dies wird mit Blick auf die Petitio
nen, die bisher zu einem gesetzgeberi
schen Handeln führten, deutlich. Sie 
sind leider die extrem seltene Ausnah
me im Parlamentsbetrieb.
Hier stellt sich vielmehr die Frage, wie 
ernst die Kolleginnen und Kollegen der 
anderen Fraktionen diesen Ausschuss 
nehmen. Mit Blick auf das Grundgesetz 
ist festzustellen, dass nur wenige Aus
schüsse verfassungsrechtlich vorgese
hen sind. Der Petitionsausschuss ist ei
ner davon. Es sollte daher Aufgabe und 
Selbstverpflichtung sein, Petitionen 
auch entsprechend ernst zu nehmen 
und sowohl innerhalb der Fraktionen 
als auch in den Bundesministerien ent
sprechend in die Arbeit einfließen zu 
lassen, um real existierende Probleme 
zu lösen. 

Dass viele Petitionen nicht die ge
wünschte Wirkung entfalten, liegt  
auch am parlamentarischen Verfah  
ren. In den allermeisten Fällen werden  
Petitionen nur im nicht öffentlichen 
Ausschuss besprochen und votiert.  
Als Fraktion DIE LINKE. im Deutschen 
Bundestag nehmen wir Petitionen sehr 
ernst und kämpfen bereits sehr lange  
für eine größere Transparenz des Ver
fahrens. Nicht nur im Zusammenhang 
mit öffentlichen Sitzungen. Wir spre
chen uns dafür aus, dass der Ausschuss 
generell öffentlich tagt. Darüber hinaus 
wären auch Debatten im Plenum denk
bar, wenn eine Petition ein bestimmtes 
Quorum an Unterschriften erreicht hat 
und durch den Ausschuss ein hohes  
Votum erhält. 
Nur mit entsprechenden Veränderungen 
kann das Potenzial des Petitionsaus
schusses als Bürgerausschuss ausge
schöpft werden. Diese Veränderungen 
wären auch ein Zeichen des ernsthaften 
Interesses der Ampelfraktionen an den 
Interessen der Bürgerinnen und Bürger. 
Wir haben es, ob andere dem folgen, 
wird sich zeigen. Wir kämpfen darum.

Sören Pellmann, Obmann der  
Fraktion DIE LINKE. im Petitions-
ausschuss.
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Dr. Bernhard Albrecht (M.), Initiator der Petition „Gesund
heitsreform für eine bessere Pflege zum Schutz der Pflege
bedürftigen“, bei der Übergabe von Unterschriften an  
Mitglieder des Petitionsausschusses (v. l.): Manfred Todten
hausen (FDP), Martina StammFibich (SPD), Marian Wendt 
(CDU), Corinna Rüffer (Bündnis 90/Die Grünen), Kerstin 
Kassner (DIE LINKE.) und Johannes Huber (AfD).



80Der Petitionsausschuss muss ein Bürgerausschuss sein!



81

Auswahl der Medienresonanz



82Auswahl der Medienresonanz

DAZ.online, 27. Januar 2021 

RÜCKBLICK AUF DEN 27. JANUAR 
2020
Bühler bedankt sich – und zieht Bilanz
Benedikt Bühler dankte heute allen, die 
ihn bei seiner Forderung unterstützt  
haben. Vor genau einem Jahr trug der 
Pharmaziestudent im Petitionsaus-
schuss des Bundestages seine Forderung 
nach einem Rx-Versandverbot vor. 

Heute erinnert wohl fast jedes Medium 
an den 27. Januar 2020 – den Tag, an 
dem es den ersten offiziellen CoronaPa
tienten in Deutschland gab. Es war der
selbe Tag, an dem der Pharmaziestudent 
Benedikt Bühler im Petitionsausschuss 
des Bundestages seine Forderung nach 
einem RxVersandverbot vortrug. Nun 
nutzt er diesen Jahrestag, um nochmals 
allen Apotheker:innen, PTA und PKA 
zu danken, die ihn unterstützt haben – 
auch wenn er sein Anliegen am Ende 
nicht durchsetzen konnte. Schließlich 
hat ein Jahr Pandemie auch eines deut
lich gemacht: Die Apotheken vor Ort 
sind unverzichtbar.

Im Sommer 2019 startete Benedikt Büh
ler, Pharmaziestudent in Budapest und 
derzeit Organisator von CoronaSchnell
tests in der Apotheke seiner Mutter in 
Karlsruhe, eine Petition, die hohe Wel
len schlug. Er sammelte Unterschriften 
für das RxVersandverbot, während die 
Berliner Politik nach einer anderen Ant
wort auf das EuGHUrteil vom Oktober 
2016 suchte. Mehr als 400.000 Mitzeich
ner fand Bühler – damit war nicht nur 
das Quorum übererfüllt, es war auch ein 
Rekordwert für eine OnlinePetition. 
Das konnte der Bundestag nicht einfach 
abtun – der Petitionsausschuss lud den 
Studenten ein, sein Anliegen in einer 
öffentlichen Sitzung nochmals münd
lich vorzutragen. Und so kam es am 
27.  Januar 2020 zu einem Aufeinander
treffen von Bühler und Bundesgesund
heitsminister Jens Spahn (CDU). Bühler 
warb zwar erneut mit Herzblut für das 
RxVersandverbot. Doch der Minister, 
dem dieser Weg noch nie gefiel, zeigt 
sich weiterhin unbeeindruckt von den 
Argumenten. Wir alle wissen: Ende 
2020 kam das VorOrtApothekenstär
kungsgesetz – ohne Versandverbot, da
für mit RxBoniverbot im Sozialrecht.
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Mag sich Bühler also am Ende auch 
nicht durchgesetzt haben – gelohnt hat 
sich für ihn sein Kampf allemal. Den 
heutigen Jahrestag nutzt er nun, um sich 
nochmals in einem offenen Brief bei sei
nen Unterstützer:innen in den Apothe
ken zu bedanken. Es sei die „geschlos
sene Apothekerschaft“ gewesen, die die 
Petition zur Rekordpetition gemacht 
habe. Bühler dankt überdies für die Hil
fe seitens der Noweda und der Pharma 
Privat Gruppe: „Ich war von dem gro
ßen positiven Feedback damals mehr 
als überwältigt. Die Petition konnte nur 
durch Ihre Unterstützung so groß wer
den!“ Überwältigt habe ihn auch, wie 
viele Apotheker:innen, PTA, PKA und 
weitere Mitarbeitende am 27.  Januar 
2020 aus ganz Deutschland nach  
Berlin gekommen sind, um mit dabei  
zu sein und somit weitere „mentale“ 
Unterstützung zu leisten. In heutigen 
Coronazeiten wäre das so nicht möglich 
gewesen.

Aber Bühler sieht in der Coronakrise 
auch Gutes: „In ihr konnten die Apothe
ken vor Ort allen deutlich machen, wie 
unverzichtbar sie sind. Im vergangenen 
März stellten sie Desinfektionsmittel 
her, als dieses nicht mehr auf dem 
Markt verfügbar war. Und auch die – 
wenn auch überstürzte – Verteilaktion 
der FFP2Masken an Risikogruppen im 
Dezember funktionierte. Inzwischen tes
ten auch viele Apotheken – die das 
räumlich und personell stemmen kön
nen – auf das Coronavirus und leisten 
somit einen weiteren wichtigen Beitrag 
zur Eindämmung der Pandemie! Das 
wird hoffentlich auch der Bevölkerung 
und vor allem den Politikerinnen und 
Politikern im Gedächtnis bleiben.“ Kirs
ten SuckerSket 

Online unter: www.deutsche-apotheker-
zeitung.de/news/artikel/2021/01/27/ 
buehler-bedankt-sich-und-zieht-bilanz

http://www.deutsche-apothekerzeitung.de/news/artikel/2021/01/27/ buehler-bedankt-sich-und-zieht-bilanz
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stern, 3. März 2021

Mit Ihrer Stimme
Über 328.000 Menschen haben unter-
schrieben. Jetzt wurde die stern-Pflege-
petition in Berlin gehört.

Eine Stunde. So viel Zeit hat Bernhard 
Albrecht an diesem Nachmittag in Ber
lin. Der Arzt und Redakteur des stern hat 
unsere Petition für eine „Pflege in Wür
de“ mit ins Leben gerufen, 328.221 Men
schen haben sie online oder auf Papier 
unterschrieben, nun muss Albrecht die 
Abgeordneten des Petitionsausschusses 
überzeugen. Es geht um einen System
wechsel, um ein Ende des Profitdenkens, 
damit sich die Lage in Heimen und Kran
kenhäusern grundlegend bessert. Viele 
Pflegekräfte wünschen nichts mehr, als 
ihren Beruf würdevoll ausüben zu kön
nen. Aus der Petition könnte ein Gesetz
entwurf entstehen, vielleicht eine Re
form. Wenn es gut läuft. Das ist der Plan.

Montag, 1. März, kurz vor 14 Uhr. Vor 
dem Saal 4.900 im PaulLöbeHaus 
sammeln sich die Besucher. Albrecht 
bespricht sich mit seiner Mitstreiterin 
Bernadette Klapper von der Robert 
Bosch Stiftung, als sich ein gläserner 
Aufzug öffnet. Jens Spahn tritt heraus. 
Dass der Gesundheitsminister zu sol
chen Anhörungen erscheint, ist nicht 
die Regel. Doch das Thema Pflege ist 
ihm offenbar wichtig.
Spahn, blauer Anzug, weißes Hemd, 
Krawatte, läuft direkt in den Saal. Es 
geht los. Zu Beginn trägt Albrecht die 
Anliegen vor. Sieben Minuten lang.  
Er erinnert an den Fall des 34jährigen 
Sven Lehmann, der an einer Herz
muskelentzündung gestorben ist, weil 
die Nachtschwester allein auf der Sta
tion war. Er spricht über Altenpfleger, 
die sofort erkennen, ob jemand einen 
Schlaganfall erlitten hat und Hilfe be
nötigt. Er schildert, dass in Deutschland 
eine Krankenpflegekraft 13 Patienten 
versorgen muss, mehr als in jedem  
vergleichbaren Land. Er fordert einen 
Personalschlüssel, der sich am echten 
Bedarf orientiert, höhere Gehälter, bes
sere Karrierechancen und ein Ende des 
KrankenhausAbrechnungssystems  
nach Fallpauschalen.
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Fast alle Parlamentarier loben die 
sternPetition, der Abgeordnete Harald 
Weinberg von der Linken nennt sie so
gar einen „kollektiven Hilferuf“. Sie 
stellen aber auch kritische Fragen. An 
Albrecht, aber auch an den Minister. 
Wie er die Missstände abbauen wolle? 
Wann es mehr Personal gebe? Wie er 
die Pflegekonzerne in Schach halten 
wolle?
Jens Spahn verweist routiniert auf er
folgreiche Reformen. Man habe viel er
reicht, das Berufsbild verbessert, die 
Mindestlöhne angehoben, Modellprojek
te bezahlt, und er wolle 13.000 Alten
pflegefachkräfte zusätzlich finanzieren 
(wovon bis heute nur etwa 3.600 einge
stellt sind). Das Ganze sei ein Prozess, 
der Zeit brauche, sagt der Minister. „

glauben mit dem vollen Wasserstrahl 
auf die Probleme zu zielen, doch die 
Pflegekräfte sehen einen Tropfen auf 
dem heißen Stein.“ Wie es mit den For
derungen weitergeht, entscheiden die 
Parlamentarier in den nächsten vier  
Wochen. Sie könnten die Petition been
den, also in den Papierkorb werfen. Sie 
könnten aber auch ein „Berücksichti
gungsvotum“ beschließen. Dann müsste 
die Regierung sich mit den Inhalten der 
Petition beschäftigen und Stellung be
ziehen. Dass Bewegung in die Pflege 
kommen wird, macht Spahn am Ende 
deutlich. Der Gesetzentwurf für seine 
Pflegereform „ist im Grunde fertig“,  
sagt er. Spahn will den Eigenanteil von 
Heimbewohnern deckeln, die derzeit 
über 2.000 Euro im Monat zuzahlen 
müssen. Und: Heime sollen nur noch 
dann Geld von der Pflegeversicherung 
erhalten, wenn sie Tariflöhne zahlen. 
Bernhard Albrecht freuen die Worte  
des Ministers, weil es ein Erfolg für die 
Pflege wäre. Die Stunde im Parlament 
hat sich gelohnt.  
Andreas Hoffmann 

Wir (c) Gruner + Jahr AG & Co. KG

Dr. Bernhard Albrecht, stern-
Autor und Initiator der Petition, 
mit einem Karton voller 
Unterschriften.



86Auswahl der Medienresonanz

dbb magazin, März 2021

INTERVIEW
Wir müssen das Petitionsrecht wehr-
haft gegen Missbrauch für politische 
Kampagnen machen

dbb magazin: Jedes Jahr werden beim 
Bundestag mehr Petitionen eingereicht 
– im Durchschnitt etwa 54 Petitionen 
pro Tag. Für 2019 verzeichneten Sie 
rund 13.500 Petitionen in Ihrem Jahres
bericht. Bei öffentlichen Petitionen hat 
sich die Zahl der Mitzeichnungen zu
letzt sogar mehr als verdoppelt. Was 
macht das Petitionswesen für die Bürge
rinnen und Bürger attraktiv?
Marian Wendt: Artikel 17 des Grund
gesetzes gibt jedem Menschen das Recht, 
sich mit Bitten oder Beschwerden an 
den Deutschen Bundestag zu wenden. 
Tatsächlich ist die Zahl der neu einge
reichten Petitionen wieder gestiegen. Es 
freut uns, wenn sich immer mehr Men
schen politisch engagieren und mit gu
ten Ideen konstruktiv die Zukunft unse
res Landes mitgestalten wollen. Das  

Petitionsrecht stellt ein wichtiges Instru
ment hierfür dar: Jeder Mensch auf der 
Welt hat denselben Anspruch, sein An
liegen beim Deutschen Bundestag vorzu
tragen, unabhängig von tagespolitischer 
Aktualität oder Zahl der Unterstützer. 
Wir nehmen jede Petition ernst und prü
fen alle Eingaben intensiv. Zwar kann 
dieser Prozess im Einzelfall auch einmal 
länger dauern. Dafür können die Peten
tinnen und Petenten sicher sein, dass ihr 
Anliegen umfassend und in Zusammen
arbeit mit den zuständigen Fachressorts 
geprüft wurde. Die Attraktivität des Peti
tionswesens besteht darin, dass Men
schen durch eine Petition unsere Gesell
schaft wirklich mitgestalten können. 
dbb magazin: Könnte der Anstieg der 
Petitionszahlen ein Zeichen dafür sein, 
dass die Politik an den Bedürfnissen der 
Bürgerinnen und Bürger vorbeiagiert?
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Marian Wendt: In einer aufgeklärten 
Wissensgesellschaft ist der Wunsch 
nach mehr politischer Partizipation 
nichts Ungewöhnliches. Der deutliche 
Anstieg an Petitionen, die gesetzgeberi
sche Vorschläge beinhalten, zeigt uns 
zum einen, wie viele Bürgerinnen und 
Bürger sich konstruktiv mit der Zukunft 
unseres Landes auseinandersetzen. Die 
vielen einfallsreichen Beiträge sind er
freulich und veranlassen uns oft zur 
Auseinandersetzung mit Themen, die 
nicht unmittelbar auf der politischen 
Agenda stehen. Zum anderen sind wir 
durch die Vielzahl an Eingaben sehr nah 
am allgemeinen politischen Diskurs. 
Neben diesen Impulsen für Gesetzesän
derungen widmet sich der Petitionsaus
schuss jedoch nach wie vor zum größ
ten Teil Einzelanliegen. Bei diesem Teil 
von aktuell 57 Prozent aller Petitionen 
kann den Einsendern oftmals mit Rat 
und Unterstützung geholfen werden.

dbb magazin: Welche Erfolge können 
Petitionen an den Bundestag vorweisen? 
Marian Wendt: Viele Petitionen können 
am Ende des Verfahrens wirklich etwas 
bewirken. Im Ausschuss haben wir 
etwa die Probleme beim Bilden einer 
Rettungsgasse auf unseren Straßen
thema tisiert. Nunmehr sind die Verhal
tens regeln für Autofahrer angepasst so
wie einprägsam und leicht verständlich 
for muliert worden. Ein weiterer Hilfe  
ruf „Rettet die Bäder“ kam von der 
Deutschen LebensRettungsGesell
schaft DLRG e. V. Nunmehr soll nach 
dem Willen der Ausschussmitglieder ein 
bundesweiter Masterplan zur Erhal tung, 
Sanierung und Verbesserung der 
Schwimmbäderinfrastruktur erarbeitet 
werden. Ge nauso erfolg reich konnte die 
mit einer Petition angesprochene Diskri
minierung von Frauen durch die hohe 
Besteuerung von Periodenprodukten be
seitigt werden. Seit Juni 2020 gilt auch 
hier der ermäßigte Steuersatz. Neben 
diesen großen Themen widmet sich der 
Ausschuss auch konkreten Einzelfällen 
mit teils sehr persönlichen Anliegen. So 
konnte einer Petentin bei der Anrech

    

  

Marian Wendt (CDU) war  
von 2018 bis 2021 Vorsitzender 
des Petitionsausschusses. 
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nung ihrer Mütterrente für die Erzie
hung von Adoptivkindern geholfen wer
den. Eine Frau mit besonders stark aus
geprägtem Lipödem erhielt die Zusage, 
dass die Behandlung als Leistung der ge
setzlichen Krankenversicherung bereits 
als Erprobungsphase zur Verfügung 
steht. Es ist der Antrieb aller Mitglieder 
des Ausschusses, für jedes gerechtfertig
te Anliegen eine Lösung zu finden. 
dbb magazin: Welche Auswirkungen hat 
die CoronaPandemie auf das Petitions
wesen? Hat die Pandemie das „Petitions
verhalten“ verändert, andere oder neue 
Themen in den Fokus gerückt? 
Marian Wendt: Die CoronaPandemie 
hat im letzten Jahr das gesamte öffent
liche und private Leben bestimmt.  
Zum Schutz der Bürgerinnen und 
Bürger haben wir noch nie da  gewesene 
Grundrechtseinschränkungen beschlie
ßen müssen. Es verwundert deshalb 
nicht, dass entsprechend viele Petitio
nen zu diesem Thema bei uns eingegan
gen sind. Insgesamt konnten wir etwa 
1.800 Petitionen rund um das Thema 
COVID19 verzeichnen. Die Petitionen 
beschäftigen sich inhaltlich mit Vor
schlägen zur Bewältigung der Pandemie 
sowie mit Forderungen nach Unterstüt
zung. 

    

dbb magazin: Wie hoch ist der Anteil 
der Petitionen, die sich mit Fragen des 
öffentlichen Dienstes beziehungsweise 
des Dienstrechts befassen?
Marian Wendt: Der Anteil der Petitio
nen, die Fragen des öffentlichen Diens
tes tangieren, lag zwischen 2016 und 
2020 durchschnittlich bei 3,7 Prozent. 
Das entspricht etwa 472 Petitionen pro 
Jahr. Hiervon liegt der Anteil der Petitio
nen, die sich explizit mit dem Personal
recht des öffentlichen Dienstes beschäf
tigen, durchschnittlich bei 40,2  Prozent. 
Die Petition zur Verringerung der Ar
beitszeit für Beamte auf 39 Stunden hat 
sogar mehr als 50.000 Mitzeichner ge
funden und wurde öffentlich beraten.
dbb magazin: Was halten Sie von On
linePlattformen wie Change.org und 
OpenPetition? Ergänzung im Sinne der 
Bürgerbeteiligung oder wirkungslose 
Marketinginstrumente?
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Marian Wendt: Für alle Bürgerinnen 
und Bürger muss klar sein: Nur Petitio
nen, die im Deutschen Bundestag einge
reicht wurden, werden von uns geprüft 
und haben die Chance auf Erfolg. Viele 
Plattformen simulieren einen vergleich
baren Status, den es jedoch nicht gibt. 
Es besteht keinerlei Kooperation zwi
schen dem Petitionsausschuss und pri
vaten Kampagnenportalen, bei denen 
politische Meinungsmache und Effekt
hascherei im Vordergrund stehen. Platt
formen, wie sie von Ihnen genannt wur
den, begegnen uns bisweilen konfronta
tiv und versuchen, teils mit unlauteren 
Mitteln, die guten Ideen der Bürgerin
nen und Bürger zu vereinnahmen, um 
eigene Publicity zu generieren. Deshalb 
möchte ich allen davon abraten, diese 
Plattformen zu nutzen. 
dbb magazin: Ab 50.000 Mitzeichnun
gen können Petentinnen und Petenten 
ihr Anliegen in einer öffent lichen 
Anhörung dem Petitionsausschuss per
sönlich vortragen. 

Welche Anhörung hat Sie zuletzt beson
ders beeindruckt?
Marian Wendt: Grundsätzlich prüfen 
wir jede Petition gleich intensiv, unab
hängig ihrer Mitzeichnungen. Bekommt 
eine Petition mehr als 50.000 Unter
schriften, führen wir jedoch zusätzlich 
eine öffentliche Beratung durch. Dort 
wird den Petenten die Gelegenheit gege
ben, ihr Anliegen vor dem Ausschuss 
darzulegen und Fragen der Mitglieder 
unseres Ausschusses zu beantworten. 
Am 25. Januar beispielsweise war eine 
junge Frau aus Hongkong zu Gast im Pe
titionsausschuss, die wegen des neuen 
Sicherheitsgesetzes Sanktionen gegen 
Vertreterinnen und Vertreter der Volks
republik China fordert. Die Aktivisten 
in Hongkong leisten meiner Ansicht 
nach Bemerkenswertes und geben per
sönliche Freiheiten auf, um die Freiheit 
Hongkongs zu verteidigen. Das beein
druckt mich persönlich sehr und erin
nert mich daran, wofür wir am Ende  
eigentlich Politik betreiben.
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dbb magazin: Sollte das Petitionswesen 
nicht weiterentwickelt werden und die 
von Ihrem Ausschuss getroffenen Ent
scheidungen über reine Beschlussemp
fehlungen hinausgehen?
Marian Wendt: Tatsächlich arbeiten wir 
zurzeit an einer institutionellorganisa
torischen Weiterentwicklung des Petiti
onswesens. Eine Studie des Bundesta
ges hat uns im Herbst 2020 gezeigt, dass 
die breite Mehrheit der Bevölkerung das 
Petitionsrecht kennt und in großen Tei
len bereits auch aktiv geworden ist. Der 
Anteil der Menschen mit Migrationsge
schichte und der Drittstaatsangehörigen 
ist jedoch vergleichsweise gering, wes
halb wir unser Angebot besonders für 
diese Gruppen interessanter machen 
wollen. Gleichzeitig müssen wir das Pe
titionsrecht wehrhaft gegen Missbrauch 
für politische Kampagnen machen. Un
ter dem Deckmantel einer Petition ha
ben bereits Gruppen und Firmen ver
sucht, für ihr Anliegen zu werben; dafür 
braucht es eine Regelung. Zudem beste
hen Überlegungen, uns attraktiver mit 
großen SocialMediaPlattformen zu ver
netzen, um Mitzeichnungen so einfach 
wie möglich zu machen. Grundsätzlich 
aber beschließt im Deutschen Bundestag 

das Plenum, Ausschüsse formulieren 
die dafür notwendigen Beschlussemp
fehlungen. Deshalb sehe ich hier keinen 
prinzipiellen Änderungsbedarf, wenn
gleich Verfahren beschleunigt werden 
müssen. Die Entscheidungsverantwor
tung liegt am Ende bei den Abgeordne
ten, weshalb wir in einer repräsenta
tiven Demokratie die Freiheit des  
Mandats immer sicherstellen müssen. 
Mit dem Peti tionswesen gibt uns das 
Grundgesetz ein gutes Instrument, um 
die demo kratische Partizipation zu  
stärken. Dies gilt es weiterzuentwickeln. 
dbb redaktion

Herausgeber: Bundesleitung des dbb  
beamtenbund und tarifunion, Friedrich-
straße 169, 10117 Berlin © DBB Verlag 
GmbH
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Rheinische Post, 16. April 2021

Politik trifft Wirklichkeit

PETITIONSAUSSCHUSS DES  
BUNDESTAGES

Der Petitionsausschuss des Bundestages 
wird auch der „Seismograf des Parla-
mentes“ genannt: Wo den Bürgern der 
Schuh drückt, spürt dieses Gremium in 
Echtzeit.

Seit Bestehen der Republik ist das Recht 
für jeden Bürger, sich mit Bitten und  
Beschwerden an den Bundestag zu wen
den, mit Verfassungsrang ausge stattet. 
Oft als „Kummerkasten der Nation“ 
verniedlicht, gehört der Peti tions
ausschuss in Wirklichkeit zu den 
wichtigsten Gremien. Denn hier treffen 
die Gesetzgeber auf die Wirk lichkeit.
Die Gesetzgebungsmaschine Bundestag 
ist auf möglichst effizientes Arbeiten aus
gerichtet. Über die Parteien kommt der 
Reformbedarf in die Koalition und die 
Opposition, wird zu Forderungen und 
konkreten Vorhaben, führt zu ersten 
Entwürfen, wird von Experten geprüft, 

muss sich der öffentlichen Debatte 
stellen, wird überarbeitet und steht dann 
im Gesetzblatt. Das vermeintliche Ende 
dieses oft mühsamen Prozesses ist aber 
nur der Anfang der gesetzlichen Wir
kung. Ob das Parlament einer gerech
teren Lösung von Problemen näher
gekommen ist oder das Gegenteil be wirkt 
hat, merkt einer zuerst: der Petitions
ausschuss.
Auf der Liste der begehrtesten Aus
schüsse rangiert er in der Gunst der Ab
geordneten in der Regel eher unten. 
Ziemlich viel Arbeit wartet auf jedes 
Mitglied. Und recht wenig Glanz. Jede 
einzelne der rund 15.000 Eingaben jähr
lich wird vom Ausschusssekretariat re
gistriert und dann zusammen mit min
destens zwei Abgeordneten, einer aus 
der Koalition, einer aus der Opposition, 
betreut. Das unterscheidet das Gremium 
des Bundestages von den Petitionsplatt
formen, auf denen viele Menschen ih
ren Zorn abladen. Denn der Bundestag 
gibt eine DreifachGarantie: Jeder be
kommt eine Eingangsbestätigung. Jeder 
kann sich sicher sein, dass sein Anlie
gen im Ausschuss behandelt wird, und 
jeder erfährt anschließend, was daraus 
geworden ist.
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Oft reicht schon die obligatorisch ange
forderte Stellungnahme des zuständigen 
Ministeriums, um dem Petenten zu hel
fen. Da gibt es durchaus Sachbearbeiter 
in Behörden, die auf die Aufforderung 
von „oben“, noch einmal genau zu be
gründen, warum sie ihren Ermessens
spielraum in diesem konkreten Fall nun 
einmal so und nicht anders genutzt ha
ben, zu neuen Überlegungen angeregt 
werden. Und wenn sich die Einzelfälle 
derart häufen, dass ein Muster erkennbar 
wird, entsteht Druck auf Nachbesserun
gen der zugrundeliegenden gesetzlichen 
Regelungen. Der Petitionsausschuss wird 
deshalb auch der „Seis mograf des Parla
mentes“ genannt: Wenn wo was klemmt 
und zu Reibungen und Erschütterungen 
führt, spürt es der Petitionsausschuss in 
Echtzeit.
Im Instrumentenkasten des Ausschusses 
liegen verschiedene Werkzeuge. Er kann 
zuständige Regierungsmitglieder vor 
den Ausschuss laden, er hat das Recht 

auf Akteneinsicht und Behördenzugang 
und er kann mit differenziertem Nach
druck auf die Regierung einwirken.  
Das größte Ausrufungszeichen hinter 
der Überweisung einer Petition an die  
Regierung besteht in dem Zusatz „zur  
Berücksichtigung“. Sieben Mal nutzte 
der Ausschuss dieses Instrument bereits  
wenige Monate nach dem Zusammen
tritt des ersten Bundestages 1949. Die 
Themen erhellen die Probleme der Zeit: 
Von „verzweifelter Notlage“ ist im No
vember 1949 die Rede, von dem Stopp 
der Zerstörung von Luftschutzbunkern, 
von Einstellungen und Unterstützun
gen.
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Als wichtige Anregungen betrachteten 
die Volksvertreter 1949 auch die Frage 
nach Rehabilitierung in einem Entnazi
fizierungsverfahren oder nach einer 
Entschädigung für die „während der 
Hitlerzeit Entmannten“. Und es er
reichte auch Skurriles den Ausschuss: 
So die dringende Bitte, die Auswande
rung des „Wunderdoktors Bruno Grö
ning“ zu verhindern. Der Mann fand 
Tausende von Anhängern, die daran 
glaubten, dass durch ihn „göttliche 
Kraft“ ströme und diese auch durch 
Kugeln aus Stanniolpapier übertragen 
werden könne.
Seit Ende der 1970er Jahre gibt es regel
mäßige Jahresberichte. Auch sie wur
den zu Zeugnissen ihrer Zeit. Es gibt 
darin Dauerbrenner wie schon 1979 der 
Kampf ums Familiensplitting, vorge
bracht von einem Vater, der seine Frau 
durch einen Unfall verliert, nun alleine 
für drei Kinder sorgen, eine Haushalts
hilfe finanzieren und von Steuerklasse 
3 in die teurere Klasse 2 wechseln 
muss. Oder es gibt rasante Ausschläge 
des Seismografen nach der Wiederver

einigung, als Zehntausende von Regeln 
auf eine ganz andere Wirklichkeit in 
den neuen Ländern gestülpt wurden 
und die Zahl der Petitionen auf knapp 
24.000 hochschnellen ließen.
In den letzten Jahren sind die ePetitio
nen hinzugekommen, die Möglichkeit, 
online per Knopfdruck Petitionen ein
zureichen, in Foren öffentlich zu disku
tieren und sie qua Mitzeichnung zu un
terstützen. Kommen hier binnen vier 
Wochen über 50.000 Mitzeichnungen  
zusammen, behandelt der Ausschuss das  
Anliegen öffentlich, lässt den Petenten 
selbst für seine Intervention werben und 
macht die Beratungen im Parlaments
fernsehen für jedermann zugänglich. In
zwischen sind weit über 3,3 Millionen 
Bürger als Nutzer dieses Angebotes regis
triert. Sehr viel wird in Pandemiezeiten  
über die Auswirkungen und Auflagen 
diskutiert.

Philipp Verpoort von der Initiative 
 „Klima-Mitbestimmung Jetzt“ 
während der öffentlichen Sitzung 
des Petitionsausschusses. Die  
von ihm vertretene Petition zur 
Einberufung eines bundesweiten 
Bürgerrats zur Klimapolitik 
erreichte fast 70.000 Online-
Mitzeichnungen. 
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Aber auch die internationalen Entwick
lungen bleiben dabei im Blick. „Uns er
reichen immer mehr Petitionen aus Süd
ostasien, die uns auffordern, die dort De
monstrierenden stärker zu unterstützen 
in ihrem Kampf für eine liberale Demo
kratie und die Befreiung von autoritären 
Machthabern“, berichtet der Ausschuss
vorsitzende Marian Wendt. Die Aktivis
ten in Hongkong, Thailand und Myan
mar gäben ihre persönliche Freiheit auf 
und setzten gar ihr Leben aufs Spiel, um 
für diese Ideale einzutreten. „Dieses 
Engagement kann uns allen ein Beispiel 
sein“, unterstreicht der CDUPolitiker. 
Gregor Mayntz 

Nürnberger Nachrichten, 20. Mai 2021

ARZNEISKANDAL
Duogynon-Opfer dürfen hoffen
Nach einem klaren Votum des Petitions-
ausschusses wird die Angelegenheit im 
Parlament diskutiert.

Nürnberg – Das kam etwas überra
schend: Der Petitionsausschuss des 
Deutschen Bundestags hat dem Gesund
heitsministerium (BMG) die Duogynon
Petitionen zur „Erwägung“ überwiesen – 
und zwar einstimmig. Mit diesem deut
lichen Votum wird das Ministerium 
dazu aufgerufen, die in den Petitionen 
formulierten Anliegen (u. a. die Einrich
tung eines Entschädigungsfonds) noch
mals zu prüfen und nach Möglichkeit 
Abhilfe zu schaffen.
Zum Hintergrund: Duogynon war ein 
von der Schering AG entwickeltes Präpa
rat, das ab 1950 vorwiegend als Schwan
gerschaftstest eingesetzt wurde. Trotz 
deutlicher Warnungen vor schweren 
Missbildungen und eines damit zusam
menhängenden Vertriebsstopps in Groß
britannien bereits in den 1970er Jahren 
war der Verkauf und Einsatz von Duogy
non in Deutschland bis 1981 legal.
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Wie man inzwischen weiß, machten 
sich Vertreter der Schering AG, die in 
der Bayer AG aufgegangen ist, bereits 
1967 nachweislich Gedanken über eine 
auffällige Häufung von Missbildungen 
in Gebieten mit hohen DuogynonVer
kaufszahlen. Zahlreiche Frauen, die 
das Mittel verschrieben bekamen, geba
ren in Folge kranke oder missgebildete 
Kinder.
Opferverbände kämpfen seit Jahrzehn
ten um Anerkennung und um eine Auf
arbeitung des Skandals, sind bislang auf
juristischer Ebene aber wegen abgelau
fener Verjährungsfristen gescheitert. 
Eine der Frauen, die eine betreffende 
Petitionen eingereicht hatte, stammt aus
dem Nürnberger Land, andere aus dem 
nordbayerischen Raum sind beteiligt.

 

 

Hat der Staat versagt?
Konkret votierte der Ausschuss nun, die 
Petition dem Ministerium für Gesund
heit zur Erwägung zu überweisen, um 
eine unabhängige Untersuchung einzu
leiten, die „mögliches Fehlverhalten 
staatlicher Stellen in Deutschland im 
Zusammenhang mit der Registrierung, 
Zulassung, Arzneimittelsicherheit und 
Marktrücknahme des Präparats Duogy
non unter Berücksichtigung des damals 
geltenden regulatorischen und medizin
historischen Rahmens kritisch unter
sucht und deren Ergebnisse für die Ent
scheidung über die Einrichtung eines 
Entschädigungsfonds zugrunde gelegt 
werden“. Der Ausschuss unterstreicht 
damit die Dringlichkeit zur Aufklärung 
der Rolle staatlicher Aufsichtsbehörden 
(dem damaligen Bundesgesundheits
amt), die trotz deutlicher Hinweise auf 
eine massive Schädigung von Embryo
nen durch Duogynon das Präparat erst 
Jahre später als andere Länder vom 
Markt genommen haben.
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Außerdem wird deutlich gemacht, dass 
die Ergebnisse einer vom BMG bereits 
veranlassten Studie nicht ohne Folgen 
sein dürfen. „Sollte die DuogynonStu
die staatliches Fehlverhalten aufdecken, 
halte ich die Einrichtung eines Entschä
digungsfonds für dringend notwendig“, 
schlussfolgert die stellvertretende Vor
sitzende des Petitionsausschusses, Mar
tina StammFibich (SPD) aus Erlangen.

„W ir Abgeordnete müssen nun weiter 
Druck machen, damit das BMG die Stu
die transparent durchführt“, sagt sie. 

„Die nicht öffentliche Vergabe der Studie 
lässt leider bereits aufhorchen. Auch 
lässt das Ministerium die Beteiligung 
von Betroffenen und Geschädigten bis
lang offen. Beides muss unbedingt statt
finden“, so StammFibich. Dass das Vo
tum einstimmig war, hat weitreichende 
Folgen: Dadurch erhält der Vorsitzende 
des Petitionsausschusses, der CDUPoli
tiker Marian Wendt, die Möglichkeit, 
die Causa Duogynon im Plenum des 
Bundestags anzusprechen und so eine 
breite Öffentlichkeit für das Thema her
zustellen. Schon in gut zwei Wochen 
könnte es so weit sein, heißt es.

Schädigung der DNA durch  
das Präparat
Das freut MargretRose Pyka sehr. Sie ist 
Vorsitzende des Bundes der Duogynon
geschädigten und kämpft seit vielen Jah
ren für die Opfer und deren Angehörige. 
Ihrer Ansicht nach ist anhand diverser 
Studien erwiesen, dass die Einnahme 
von Duogynon die DNA des ungebore
nen Lebens nachhaltig schädigen konn
te, so dass es beispielsweise zu körperli
chen Missbildungen oder Herzfehlern 
bei den Neugeborenen kam. Dass nun 
untersucht wird, ob das BGA seinerzeit 
zu spät gehandelt und Fehler gemacht 
hat, findet sie begrüßenswert. „Aber die 
Rolle der Inhaltsstoffe kommt mir im
mer noch zu kurz“, stellt sie fest. An 
dieser Front will sie weiterkämpfen. 
Martin Damerow 

(c) Verlag Nürnberger Presse Druckhaus 
Nürnberg GmbH & Co. KG
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Tagesschau.de, 9. Juni 2021

STÄRKERE BÜRGERBETEILIGUNG
Bundestagsausschuss erhält immer 
mehr Petitionen
Den Petitionsausschuss des Bundestags 
erreichen immer mehr Anliegen: Mehr 
als 14.300 waren es im vergangenen, 
vom Coronavirus geprägten Jahr. Dabei 
wollen die Bürgerinnen und Bürger  
zunehmend bei der Gesetzgebung mit-
mischen.

Immer mehr Menschen beteiligen sich 
mit Petitionen an der deutschen Gesetz
gebung. Während sich im Jahr 2017 
noch 22 Prozent der eingereichten Peti
tionen beim zuständigen Ausschuss des 
Bundestags auf Gesetze bezogen, waren 
es zuletzt 43 Prozent. „Bürger wollen 
sich also stärker in unsere Demokratie 
und den politischen Gestaltungsprozess 
in unserem Land einbringen“, schluss
folgerte der Ausschussvorsitzende Mari
an Wendt. Mit der Steigerung habe sich 
der Trend der vergangenen Jahre fortge
setzt.

Insgesamt reichten Bürgerinnen und 
Bürger im vergangenen Jahr 14.314 Peti
tionen ein. Das waren 785 mehr als im 
Jahr 2019. Etwas mehr als die Hälfte be
zog sich auf persönliche Anliegen. Die
ser Anteil war in der Vergangenheit 
deutlich größer gewesen. Etwa 1800 der 
eingereichten Petitionen hätten mit dem 
Thema Corona zu tun gehabt, so Wendt.

„Demokratisches Grundrecht aller“ 
Beteiligungsstärkste Petitionen waren 
Wendt zufolge der Wunsch nach der 
Einführung eines zeitlich begrenzten 
Grundeinkommens wegen der Corona
Pandemie, die Ablehnung eines Gesetz
entwurfs zur Verankerung der Kinder
rechte im Grundgesetz und der Wunsch 
nach einer Studie zum Racial Profiling 
bei der Polizei.

„Es ist demokratisches Grundrecht aller  
Bürgerinnen und Bürger, unabhängig 
vom Alter und der Staatsangehörigkeit, 
sich unmittelbar an den Deutschen Bun
destag zu wenden“, sagte Wendt. „Dabei 
helfen wir bei persönlichen Problemen 
mit Bundesbehörden oder auch Anstal
ten.“ Zudem werde versucht, den direk
ten Draht zwischen Bürgern und Parla
ment herzustellen.
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Petitionsportal erfolgreichstes  
Online-Angebot des Bundestags
Immer mehr Petitionen erreichten den 
Ausschuss elektronisch, teilte SPDAus
schussmitglied Martina StammFibich 
mit. Mit etwa 3,7 Millionen Nutzerin
nen und Nutzern sei das Petitionsportal 
im Internet das mit Abstand erfolg
reichste OnlineAngebot des Bundes
tags, heißt es im Bericht.
Wenn die Petition im Internet eine Zahl 
von 50.000 Unterschriften erreicht, 
muss der Petitionsausschuss darüber be
finden, ob sie im Parlament öffentlich 
beraten wird. Diese Schwelle überstie
gen im vergangenen Jahr 14 Petitionen.

Marketingabteilungen nutzen  
Petitionen für sich
Die abermals gestiegene Zahl der Einga
ben zeige, „dass wahrgenommen wird, 
wie Petitionen beim Deutschen Bundes
tag zu Veränderungen führen, Gesetzes
initiativen beeinflussen und in vielen 
Einzelfällen schon Abhilfe geschaffen 
haben“, sagte der Vorsitzende der Ar
beitsgruppe Petitionen der CDU/CSU
Bundestagsfraktion, Gero Storjohann.
Mit Skepsis verwies er indes darauf, 
dass es inzwischen Marketingabteilun
gen von Unternehmen gebe, die Petitio
nen für ihre Interessen nutzten. Der
artige Eingaben seien zwar „vor dem 
Hintergrund des sehr weitreichenden 
Petitionsrechts legitim“, erklärte er. 
„Eine Kommerzialisierung des parla
mentarischen Petitionswesens sehen 
wir gleichwohl kritisch.“

Online unter: www.tagesschau.de/in-
land/zunahme-petitionen-bundes-
tag-101.html

http://www.tagesschau.de/inland/zunahme-petitionen-bundestag-101.html
http://www.tagesschau.de/inland/zunahme-petitionen-bundestag-101.html


99

Das Parlament, 14. Juni 2021

PETITIONEN 
Vom Bädersterben bis  
zur Postzustellung 
14.314 Eingaben gingen 2020 beim  
Petitionsausschuss ein – 785 mehr  
als im Vorjahr. Opposition kritisiert  
Blockadehaltung der Koalitions-
fraktionen.

Nicht in allen Fällen sieht der Petitions
ausschuss gesetzlichen Handlungsbe
darf. Wenn die Katze des Nachbarn sich 
auf das eigene Grundstück schleicht, 
um dort „ihr Geschäft“ zu erledigen, är
gert das den einen oder anderen Grund
stücksbesitzer. Ein Betroffener hatte sich 
deshalb im vergangenen Jahr an den Pe
titionsausschuss gewandt und eine Klar
stellung des Bundestags gefordert, dass 
der Schutz des Eigentums und der Pri
vatsphäre von Grundstücksbesitzern hö
her zu bewerten ist als das Recht des 
Katzenhalters, seine Katze frei durch die 
Umgebung laufen zu lassen. Dem ver
mochten sich die Abgeordneten nicht 
anzuschließen. Abschluss des Petitions
verfahrens, „weil dem Anliegen nicht 
entsprochen werden konnte“, lautete 
das Votum in diesem Fall.

Bädersterben 
Im Tätigkeitsbericht des Ausschusses 
für das Jahr 2020 (19/29900), den der 
Bundestag vergangenen Mittwoch de
battiert hat, finden sich aber auch viele 
Beispiele, bei denen der Ausschuss eine 
Überweisungen der Petition „zur Erwä
gung“ oder gar  „zur Berücksichtigung“ 
an die Bundes regierung veranlasst hat – 
beispielsweise bei der Eingabe gegen 
das Bädersterben oder der Forderung, 
gegen die schlampige Postzustellung 
vorzugehen. Bindend sind die Aus
schussbeschlüsse für die Regierung frei
lich nicht. Sie wird aber auf ein Prob
lem aufmerksam gemacht und muss 
dazu Stellung be ziehen.

Detlev Spangenberg (AfD) 
während einer öffentlichen 
Sitzung des Petitionsausschusses.
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14.314 Eingaben sind beim Petitions
ausschuss im Jahr 2020 eingegangen – 
785 mehr als noch im Vorjahr. Und 
deutlich mehr als zu Beginn der aktuel
len Legislaturperiode im Jahr 2017, als 
gut 11.500 Eingaben den Ausschuss er
reichten, wie dessen Vorsitzender Mari
an Wendt (CDU) während der Debatte 
feststellte. Das Petitionsrecht sei zu ei
nem bereichernden Instrument direkter 
Demokratie geworden und werde von 
den Bürgern auch als solches verstan
den, sagte er. „Diese positive Entwick
lung macht mich als Vorsitzenden per
sönlich sehr stolz.“
Wendt, der dem nächsten Bundestag 
nicht angehören wird, rief dazu auf, 
das Petitionsrecht wahrzunehmen. 

„Egal ob es sich um ein ganz persönli 
ches Anliegen im Konflikt mit Behör
den oder eine Idee zur politischen Ge
staltung handelt, die Mitglieder des Pe
titionsausschusses werden sich Ihrer 
Angelegenheit mit Engagement und 
Sorgfalt annehmen“, betonte der Uni
onsabgeordnete.

Mit Selbstkritik wartete Ralf Kapschack 
(SPD) auf. „Weil wir uns in der Koaliti
on nicht einigen konnten, liegen viele 
Petitionen auf Halde“, sagte er. Der Peti
tionsausschuss sei nicht wie andere 
Ausschüsse unmittelbar an der Gesetz
gebung beteiligt, sondern habe eine Son
derrolle. „Da wäre auch in einer Koaliti
on manchmal mehr Souveränität und 
Selbstbewusstsein angebracht“, befand 
Kapschack.
Andreas Mattfeld (CDU) indes lobte die 

„mehr als beachtliche Arbeit des Aus 
schusses“ und betonte die Unterschiede 
des Petitionsausschusses im Vergleich 
zu den sogenannten Onlinepetitions
portalen. Diesen Portalen gehe es häufig 
ausschließlich um kurzfristige politi
sche Aufmerksamkeit zu bestimmten 
Themen. Sobald ein neues Thema in 
den Medien en vogue sei, verschwinde 
das vorherige Thema in den Weiten des 
Internets und hinterlasse enttäuschte 
Teilnehmer der Portale.
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Den Aufschwung im Petitionswesen re
klamierte Johannes Huber (AfD) als Er
folg seiner Fraktion. „Seit wir 2017 in 
dieses Hohe Haus eingezogen sind, hat 
sich die Anzahl der Petitionen jedes 
Jahr erhöht. Wir haben viele Menschen 
zurück in den politischen Diskurs ge
bracht, die sich vorher nicht mehr ver
treten gefühlt hatten“, sagte er. Zugleich 
kritisiert auch er den Koalitionszwang. 
Ohne diesen hätte es „viele interessante 
Abstimmungen im Laufe der Legislatur 
gegeben“, sagte Huber. „Jeder hat das 
Recht, sich an den Petitionsausschuss 
des Bundestages zu wenden“, machte 
Manfred Todtenhausen (FDP) deutlich. 
Der Ausschuss befasse sich mit jeder Pe
tition, „egal wie viele Unterschriften sie 
hat“. Hinter besonders oft mitgezeichne

ten Petitionen stehe leider immer häufi
ger kommerzielles oder politisches Inte
resse, sagte er. Dafür sei das Petitions
recht aber nicht gedacht.
Es seien nur drei Prozent der Petitionen 
in dieser Legislaturperiode an die Mi
nisterien weitergeleitet worden, beklag
te Kerstin Kassner (DIE LINKE.). Verant
wortlich dafür seien die Abgeordneten 
der Koalition, die sich „einfach vor die 
Türen der Ministerien legen und sagen: 
Nein, wir wollen nicht, dass das weiter
kommt“.
Corinna Rüffer (Grüne) verwies auf die 
starken Instrumente, die der Petitions
ausschuss habe. Er könne Regierungs
vertreter laden, Akten einsehen, Fach
leute hinzuziehen und viele Dinge 
mehr. „Aber wir müssen die Instrumen
te auch anwenden, damit wir in viel 
mehr Fällen zum Erfolg kommen“,  
forderte sie. 
Götz Hausding

(c) Deutscher Bundestag, Berlin

Kerstin Kassner (DIE LINKE.) 
während einer öffentlichen 
Sitzung des Petitionsausschusses.
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Hessische/Niedersächsische Allgemeine 
(HNA), 2. Juli 2021

Ausschussmitglieder machen  
sich Bild in der Region
Delegation des Bundestags besichtigt  
geplante Trassenführung der Kurve  
Kassel.

Der Widerstand gegen die geplante Gü
terzugtrasse im Norden von Kassel ist 
seit Beginn des Projekts groß. Gestern 
hat sich nun der Petitionsausschuss des 
Deutschen Bundestags vor Ort ein Bild 
gemacht.
Kreis Kassel – Vier Kleinbusse mit Berli
ner Kennzeichen und mehrere Pkw zie
hen als Kolonne am Donnerstagnachmit
tag bei stetigem Landregen durch die 
Kommunen am nördlichen Rand von 
Kassel. An Bord der Busse und Autos: 
Mitglieder des Petitionsausschusses des 
Bundestags, die Bürgermeister der Kom
munen Grebenstein, Immenhausen, Vell
mar, Espenau und Fuldatal, Vertreter der 
betreffenden Bürgerinitiativen „Keine 
Kurve Kassel“ sowie Vertreter der Deut
schen Bahn. „Wir haben eine schöne 

Sightseeingtour durch das schöne Kasse
ler Land vor uns“, sagt Gero Storjohann 
(CDU), als der Tross am ersten Punkt der 
Ortsbegehung am nörd lichen Rand von 
Vellmar ankommt.
Storjohann leitet den VorOrtTermin des 
Petitionsausschusses, der nach Nordhes
sen gekommen ist, um sich ein Bild von 
der geplanten Trassenführung der Güter
zugstrecke „Kurve Kassel“ zu machen. 
Drei Besichtigungspunkte stehen auf 
dem Programm, in Vellmar, Espenau 
und in Immenhausen. An allen drei Or
ten erwarten jeweils knapp 20  Demonst
ranten die Abgeordneten.
Etwa 13.000 Petitionen landen im Jahr 
beim Petitionsausschuss, vier davon ka
men in den Jahren 2019 und 2020 von 
den Bürgerinitiativen Vellmar, Espenau, 
Immenhausen und Fuldatal. Ihr Anlie
gen: dass die Bahn den Ausbau der be
reits vorhandenen Bahnstrecke Altenbe
kenNortheimNordhausen als Alterna
tive zur Kurve Kassel gleichwertig prüft. 
Etwa zwei Mal im Jahr kommt es zu ei
nem VorOrtTermin des Ausschusses. 
 Es ist also etwas Besonderes und nicht 
Alltägliches, dass wir hier mit fünf Kol
legen vor Ort sind“, sagt Timon Grem
mels (SPD). Er hatte als zuständiger  
Berichterstatter den Ortstermin im Peti
tionsausschuss beantragt.

„



103

Am Vellmarer Weg erläutert der Spre
cher der BI Vellmar, Klaus Werner, wie 
die Trasse das jetzige Naherholungsge
biet zerschneiden würde. Am Halte
punkt oberhalb von Fuldatal, in Blick
weite der Bundespolizei, sind es vor al
lem die Bewohner des Gewerbegebiets 
Kämperbrücke, die den Ausschussmit
gliedern von ihren Sorgen berichten, 
sollte die geplante Brücke über das Ge
lände gebaut werden. Am Bahnhof in 
Immenhausen erläutert Werner Kolle, 
Sprecher der BI Immenhausen, die Pro
blematik der zunehmenden Unpassier
barkeit der Bahnübergänge bei vermehr
tem Verkehr auf der Bahnstrecke und 
die steigende Lärmbelästigung. Die sei, 
so sagt es Storjohann später, das Thema 
der Zukunft. Gerade was die Lärmbelas
tung angeht, betont Bettina Hoffmann 
(Grüne), müssten auch die bestehenden 
Trassen mit in den Blick genommen 
werden. Für sie sei der Tag sehr auf
schlussreich gewesen, sagt Hoffmann. 

„Ich nehme ganz viel mit, weil man vor  
Ort ein viel umfangreicheres Bild be
kommt.“

Auch die Bürgermeister betonen, wie 
wichtig der Termin war. Es sei gut, dass 
die Betroffenen wahrgenommen wür
den. „Die Petition hat ein Gesicht be
kommen“, sagt Fuldatals Rathauschef 
Karsten Schreiber (CDU). Doch die Bür
germeister sind sich auch bewusst, dass 
der Ausschuss das Verfahren nicht stop
pen oder verändern kann.
Aber er kann Empfehlungen abgeben. 
Die Hoffnung der Petenten: Dass der 
Ausschuss dem Bundestag empfiehlt, 
im Zuge der im Dezember anstehenden 
Überprüfung des Bundesverkehrswege
plans auch die Notwendigkeit der Tras
se noch einmal zu untersuchen – „und 
dann sieht, dass die Kurve Kassel über
flüssig ist“, wie Werner sagt. Ob es so 
kommt, wird wohl erst im Laufe des 
kommenden Jahres feststehen. 
Amira El Ahl

Machten sich ein Bild vor Ort: 
Die Bundestagsabgeordneten 
Bettina Hoffmann (von links)  
und Timon Gremmels, der 
Sprecher der BI Vellmar, Klaus 
Werner, und der Delegationsleiter 
des Ausschusses Gero Storjohann. 



104Auswahl der Medienresonanz



105
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Posteingänge mit Vergleichszahlen ab 1980*

Nachträge
(weitere Schreiben 
der Petentinnen 
und Petenten zu  
ihren Petitionen)

Andere Schreiben
(Schreiben von 
Abgeordneten, 
Behörden usw.)

Täglicher 
Durchschnitt 
(Neueingänge)

Stellungnahmen/ 
Berichte der 
Bundesregierung

Arbeits- 
tage

Petitionen 
(Neueingänge)Jahr 

1980 248 10.735 43,29 4.773 5.941 3.401

1981 249 11.386 45,73 4.277 7.084 2.401

1982 249 13.593 54,59 3.652 8.869 3.327

1983 246 12.568 51,09 7.789 8.485 2.953

1984 248 13.878 55,96 8.986 9.270 3.570

1985 246 12.283 49,93 9.171 10.003 3.240

1986 247 12.038 48,74 9.478 9.414 3.143

1987 248 10.992 44,32 8.716 8.206 2.649

1988 250 13.222 52,89 9.093 9.009 2.435

1989 249 13.607 54,65 9.354 9.706 2.266

1990 247 16.497 66,79 9.470 9.822 2.346

1991 247 20.430 82,71 10.598 11.082 2.533

1992 249 23.960 96,22 11.875 10.845 4.262

1993 250 20.098 80,39 12.707 11.026 5.271

1994 250 19.526 78,10 14.413 11.733 4.870

1995 251 21.291 84,82 18.389 13.526 5.017

1996 249 17.914 71,94 16.451 10.817 4.357

1997 251 20.066 79,94 14.671 9.070 3.611

1998 252 16.994 67,44 13.571 8.345 3.316

1999 252 18.176 72,13 13.915 8.383 2.942

2000 249 20.666 83,00 12.204 7.087 2.267

*Nicht enthalten sind elektronische 
Posteingänge, soweit nicht das 
Online-Formular zur Petitions-
eingabe verwendet wurde.
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Jahr 
Arbeits- 
tage

Petitionen 
(Neueingänge)

Täglicher 
Durchschnitt 
(Neueingänge)

Nachträge
(weitere Schreiben 
der Petentinnen 
und Petenten zu  
ihren Petitionen)

Stellungnahmen/ 
Berichte der 
Bundesregierung

Andere Schreiben
(Schreiben von 
Abgeordneten, 
Behörden usw.)

2001 250 15.765 63,06 12.533 9.085 2.488

2002 250 13.832 55,33 13.023 8.636 2.231

2003 250 15.534 62,14 12.799 9.088 2.330

2004 255 17.999 70,58 13.247 9.244 2.171

2005 254 22.144 87,18 12.989 8.870 2.067

2006 252 16.766 66,53 15.026 9.133 1.561

2007 250 16.260 65,04 15.365 8.893 1.646

2008 252 18.096 71,81 14.540 8.851 1.378

2009 252 18.861 74,85 14.480 10.456 1.167

2010 254 16.849 66,33 13.983 9.572 1.031

2011 254 15.191 59,81 14.204 9.374 835

2012 251 15.724 62,65 13.397 8.471 1.088

2013 250 14.800 59,20 13.345 8.025 927

2014 250 15.325 61,30 15.748 8.645 938

2015 252 13.137 52,13 15.306 7.193 973

2016 254 11.236 44,24 15.306 6.072 927

2017 251 11.507 45,84 13.272 6.305 817

2018 250 13.189 52,76 14.156 7.024 893

2019 250 13.529 54,12 15.523 6.907 932

2020 252 14.314 56,80 14.797 5.772 730

2021 253 11.667 46,11 12.720 5.165 1.034
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Postausgänge mit Vergleichszahlen ab 1980*

Jahr
Arbeits-
tage

Gesamter Postausgang
(Summe der  
Spalten 5 und 6)

Täglicher Durchschnitt
(gesamter Postausgang)

Schreiben an 
Petentinnen und
Petenten, Abgeordnete, 
Ministerien u. a.

  Akten zur
Berichterstattung 
an Abgeordnete

1980 248 45.936 185,23 41.999 3.937

1981 249 41.999 168,67 39.195 2.804

1982 249 46.505 186,77 43.053 3.452

1983 246 46.537 189,17 43.242 3.295

1984 248 51.221 206,54 49.298 1.923

1985 246 51.705 210,18 48.520 3.185

1986 247 50.691 205,23 47.896 2.795

1987 248 44.362 178,88 41.988 2.374

1988 250 49.337 197,35 47.009 2.328

1989 249 51.525 206,93 48.913 2.612

1990 247 54.268 219,71 51.554 2.714

1991 247 65.531 265,31 63.090 2.441

1992 249 67.334 270,42 64.955 2.379

1993 250 67.645 270,58 64.513 3.132

1994 250 72.291 289,16 68.843 3.448

1995 251 85.788 341,78 81.470 4.318

1996 249 74.188 297,94 68.982 5.206

1997 251 72.148 287,44 66.842 5.306

1998 252 69.300 275,00 64.561 4.739

1999 252 61.930 245,75 57.375 4.555

*Ohne elektronische Postausgänge.
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Jahr
Arbeits-
tage

Gesamter Postausgang
(Summe der  
Spalten 5 und 6)

Täglicher Durchschnitt
(gesamter Postausgang)

Schreiben an 
Peten tinnen und 
Petenten, Abgeordnete, 
Ministerien u. a.

Akten zur
Berichterstattung 
an Abgeordnete

2000 249 57.577 231,23 54.156 3.421

2001 250 64.129 256,52 60.689 3.440

2002 250 64.447 257,79 61.023 3.424

2003 250 57.000 228,00 53.620 3.380

2004 255 63.421 248,71 58.646 4.775

2005 254 66.183 260,56 62.877 3.306

2006 252 68.607 272,25 62.855 5.752

2007 250 68.486 273,94 62.274 6.212

2008 252 64.698 256,74 59.836 4.862

2009 252 95.092 377,35 89.155 5.937

2010 254 79.301 312,21 72.647 6.654

2011 254 72.823 286,70 67.202 5.621

2012 251 72.767 289,91 66.557 6.210

2013 250 69.775 279,10 65.648 4.127

2014 250 70.945 283,78 64.280 6.665

2015 252 65.823 261,20 60.618 5.205

2016 254 56.765 223,48 52.413 4.352

2017 251 53.359 212,59 50.375 2.984

2018 250 66.897 267,59 60.345 6.552

2019 250 68.635 274,54 63.288 5.347

2020 252 72.199 286,50 64.931 7.268

2021 253 60.470 239,01 55.273 5.197
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Gliederung der Petitionen nach Zuständigkeiten

Ressorts Jahr 2021 in % Jahr 2020 in % Veränderungen

01 Bundespräsidialamt 14 0,12 11 0,08 3

02 Deutscher Bundestag 407 3,49 436 3,05 –29

03 Bundesrat 1 0,01 4 0,03 –3

04 Bundeskanzleramt 242 2,07 325 2,27 –83

05 Auswärtiges Amt 521 4,47 694 4,85 –173

06 
neu

Bundesministerium des Innern und 
für Heimat

49 0,42 0 0,00 49

06  
alt

Bundesministerium des Innern,  
für Bau und Heimat

1.373 11,77 1.860 12,99 –487

07 
neu

Bundesministerium der Justiz 62 0,53 0 0,00 62

07  
alt

Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz

1.404 12,03 1.837 12,83 –433

08 Bundesministerium der Finanzen 867 7,43 1.205 8,42 –338

09 
neu

Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz

12 0,10 0 0,00 12

09  
alt

Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie

511 4,38 795 5,55 –284

10 Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft

203 1,74 281 1,96 –78

11 Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales

1.294 11,09 1.787 12,48 –493

12 
neu

Bundesministerium für Digitales 
und Verkehr

12 0,10 0 0,00 12

12  
alt

Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur

533 4,57 922 6,44 –389
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Ressorts Jahr 2021 in % Jahr 2020 in % Veränderungen

14 Bundesministerium der Verteidigung 163 1,40 189 1,32 –26

15 Bundesministerium für Gesundheit 2.876 24,65 2.515 17,57 361

17 Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend

203 1,74 300 2,10 –97

18 
neu

Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz

4 0,03 0 0,00 4

18  
alt

Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare 
Sicherheit

294 2,53 392 2,74 –97

19 
neu

Bundesministerium für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwesen

4 0,03 0 0,00 4

23 Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und 
Entwicklung

11 0,09 21 0,15 –10

30 Bundesministerium für Bildung und 
Forschung

185 1,59 236 1,65 –51

Gesamt 11.246 96,39 13.810 96,48 –2.596

99 Eingaben, die nicht in die Zustän-
digkeit des Bundes fallen, und son-
stige Vorgänge, die durch Rat und 
Aus kunft usw. erledigt werden 
konnten.

421 3,61 504 3,52 –83

Insgesamt 11.667 100,00 14.314 100,00 –2.647
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Aufgliederung der Petitionen nach Personen

Personen Jahr 2021 in % Jahr 2020 in % Veränderungen

1. Natürliche Personen

a) Männliche 7.727 66,23 9.401 65,68 –1.674

b) Weibliche 3.016 25,85 3.656 25,54 –640

2.  Juristische Personen, Organisationen 
und Verbände

158 1,35 179 1,25 –21

3. Sammelpetitionen* 709 6,08 998 6,97 –289

4. Ohne Personenangabe 57 0,49 80 0,56 –23

Insgesamt** 11.667 100,00 14.314 100,00 –2.647

     

 

* Mit insgesamt 788.148 Unterstützungen (Sammelpetitionen sind Unterschriftensammlungen mit demselben 
Anliegen oder öffentliche Petitionen, die auf der Internetseite des Petitionsausschusses des Deutschen 
Bundestages mitgezeichnet wurden).

** Darin enthalten sind 5.962 Petitionen zur Bundesgesetzgebung, das entspricht 41,65 Prozent der Neueingänge. 

Männliche Personen

Weibliche Personen

Juristische Personen,  
Organisationen und Verbände

Sammelpetitionen

Ohne Personenangabe

1 %6 %
1 %

66 %

26

Aufgliederung der Petitionen 
nach Personen 2021 
(Prozentwerte gerundet)

 %
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Aufgliederung der Petitionen nach Herkunftsländern

Herkunftsländer Jahr 2021

Auf  
1 Million der 
Bevölkerung 
des Landes in % Jahr 2020

Auf  
1 Million der
Bevölkerung 
des Landes in %. Veränderungen

Baden-Württemberg 1.205 108 10,33 1.408 127 9,84 –203

Bayern 1.500 114 12,86 1.818 138 12,70 –318

Berlin 1.038 283 8,90 1.216 332 8,50 –178

Brandenburg 341 134 2,92 394 156 2,75 –53

Bremen 63 93 0,54 83 122 0,58 –20

Hamburg 233 126 2,00 283 153 1,98 –50

Hessen 860 137 7,37 964 153 6,73 –104

Mecklenburg-Vorpommern 211 131 1,81 238 148 1,66 –27

Niedersachsen 1.088 136 9,33 1.097 137 7,66 –9

Nordrhein-Westfalen 2.317 129 19,86 3.036 169 21,21 –719

Rheinland-Pfalz 637 155 5,46 675 165 4,72 –38

Saarland 154 157 1,32 196 199 1,37 –42

Sachsen 605 150 5,19 746 184 5,21 –141

Sachsen-Anhalt 250 115 2,14 299 137 2,09 –49

Schleswig-Holstein 304 104 2,61 457 157 3,19 –153

Thüringen 200 95 1,71 250 118 1,75 –50

Ausland 246 2,11 431  3,01 –185

Ohne Ortsangabe 415 3,56 723  5,05 –308

Insgesamt 11.667 100,00 14.314  100,00 –2.647
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Mecklenburg- 
Vorpommern 

211 = 1,81 Prozent

Schleswig-Holstein 
304 = 2,61 Prozent

Hamburg 
233 = 2,00 Prozent

Bremen 
63 = 0,54 Prozent

Niedersachsen 
1.088 = 9,33 Prozent

Nordrhein-Westfalen 
2.317 = 19,86 Prozent

Hessen 
860 = 7,37 Prozent

Rheinland-Pfalz 
637 = 5,46 Prozent

Saarland 
154 = 1,32 Prozent

Baden-Württemberg 
1.205 = 10,33 Prozent

Brandenburg 
341 = 2,92 Prozent

Berlin 
1.038 = 8,90 Prozent

Sachsen-Anhalt 
250 = 2,14 Prozent

Sachsen 
605 = 5,19 Prozent

Thüringen 
200 = 1,71 Prozent

Bayern 
1.500 = 12,86 Prozent

Nachrichtlich Ausland:
246 = 2,11 Prozent

Ohne Ortsangabe:
415 = 3,56 Prozent
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Art der Erledigung der Petitionen

Gesamtzahl der behandelten Petitionen 
(einschließlich der Überhänge aus der Zeit vor dem Jahr 2020)

%
100,0012.606 *

I. Parlamentarische Beratung    

1. Dem Anliegen wurde entsprochen 1.902 15,09

2. Überweisungen an die Bundesregierung

a) Überweisung zur Berücksichtigung 1 0,01

b) Überweisung zur Erwägung 23 0,18

c) Überweisung als Material 256 2,03

d) Schlichte Überweisung 122 0,97

3. Kenntnisgabe an die Fraktionen des Deutschen Bundestages 20 91 0,16

4. Zuleitung an das Europäische Parlament 61 55 0,48

5. Zuleitung an die Volksvertretung des zuständigen Bundeslandes 15 7 0,12

6. Dem Anliegen wurde nicht entsprochen 3.926 31,14

Insgesamt 6.326 153  

II. Keine parlamentarische Beratung    

1.  Erledigung durch Rat, Auskunft, Verweisung,  
Materialübersendung usw.

3.250  25,78

2.  Meinungsäußerungen, ohne Anschrift, anonym,  
verworren, beleidigend usw.

2.268  17,99

3. Abgabe an die Volksvertretung des zuständigen Bundeslandes 762  6,04

Insgesamt 6.280

*Im Allgemeinen wird bei der  
abschließenden Erledigung einer 
Petition nur eine einzige Art der 
Erledigung beschlossen. Es gibt 
jedoch Fälle, in denen verschie-
dene Arten der Erledigung in 
einem Beschluss verbunden 
werden. So kann eine Petition 
z.  B. der Bundesregierung zur 
Erwägung überwiesen und 
zusätzlich den Fraktionen des 
Deutschen Bundestages zur 
Kenntnis gegeben werden. 
Derartige zusätzliche Beschlüsse 
sind in der zweiten Zahlenreihe 
aufgeführt.
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Übersicht der Neueingänge
(in Klammern: Anzahl der Unter stützerinnen und Unterstützer*)

 1990

 1991

 1992

 1993

 1994

 1995

 1996

 1997

 1998

 1999

 2000

 2001

 2002

 2003

 2004

 2005

 2006

 2007

 2008

 2009

 2010

 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

*Die in früheren Jahresberichten hier veröffentlichten Angaben zu Massen- oder Sammelpetitionen sind mit der 
jetzt gewählten Zählung der Unterstützerinnen und Unterstützer nicht vergleichbar. Vom Abdruck der Zahlen 
bis 2013 wurde deshalb mit Einführung der neuen Kategorie „Unterstützerinnen und Unterstützer“ abgesehen. 
Im Vergleich zu den in der Vergangenheit ver öffentlichten Angaben sind zudem allein diejenigen Unterstüt-
zungen ausgewiesen, die zu einer Petition im jeweiligen Kalenderjahr erfolgt sind.

16.467

20.430

23.960

20.098

19.526

21.291

17.914

20.066

16.994

18.176

20.666

15.765

13.832

15.534

17.999

22.144

16.766

16.260

18.096

18.861

16.849

15.191

15.724

14.800

15.325

13.137

11.236

11.507

13.189

13.529

14.314

11.667

(1.024.378)

(1.054.055)

(761.127)

(201.151)

(233.557)

(811.926)

(1.862.231) 

(788.148)

(333.306)
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Abgabe der Petitionen an die zuständigen Landesvolksvertretungen

Bundesländer Jahr 2021 in v. H. v. H. der Neueingänge

Baden-Württemberg 89 11,48 0,76

Bayern 105 13,55 0,90

Berlin 99 12,77 0,85

Brandenburg 28 3,61 0,24

Bremen 7 0,90 0,06

Hamburg 16 2,06 0,14

Hessen 46 5,94 0,39

Mecklenburg-Vorpommern 22 2,84 0,19

Niedersachsen 56 7,23 0,48

Nordrhein-Westfalen 148 19,10 1,27

Rheinland-Pfalz 40 5,16 0,34

Saarland 8 1,03 0,07

Sachsen 48 6,19 0,41

Sachsen-Anhalt 22 2,84 0,19

Schleswig-Holstein 27 3,48 0,23

Thüringen 14 1,81 0,12

Insgesamt 775 100,00 6,64
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Massen- und Sammelpetitionen 2021*
mit 1.000 oder mehr Unterstützerinnen und Unterstützern, die im Berichtszeitraum abschließend erledigt wurden

Lfd. Nr. Bezeichnung des Anliegens Anzahl der 
Unter stützerinnen und Unterstützer

1 Mit der Petition wird in den nächsten sechs Monaten ein verbindliches, sektor-
übergreifendes Klimaschutzgesetz gefordert, das zum Ziel hat, die Netto-Emissionen von 
CO2 und anderen Treibhausgasen schnell abzusenken und bis 2040 möglichst auf null zu 
reduzieren. 81.885

2 Mit der Petition soll die Risikoprüfung für Pestizide zum Schutz von Bienen und 
anderen Insekten grundlegend reformiert werden. 72.527

3 Mit der Petition wird gefordert, dass Patienten keine Nachteile erleiden dürfen, die ihre 
Daten nicht in elektronischen Patientenakten (ePA) auf zentralen Servern außerhalb der 
Praxen speichern lassen wollen. 70.721

4 Mit der Petition wird eine Anpassung der Bundesbeihilfeverordnung dahin gehend 
gefordert, Beihilfeberechtigten einen Rechtsanspruch derart einzuräumen, dass ihnen 
spätestens nach 14 Tagen nach Stellung des Beihilfeantrages die entsprechende Beihilfe 
zur Verfügung steht. 67.451

5 Mit der Petition wird die Asylpraxis in Deutschland beanstandet („Gemeinsame 
Erklärung 2018“). 65.221

6 Die Petition richtet sich gegen den Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des 
Waffengesetzes und weiterer Vorschriften (Drittes Waffenrechtsänderungsgesetz). 64.766

7 Mit der Petition werden die Verlängerung, Verbesserung und rechtssichere Ausgestaltung 
der Corona-Soforthilfen für Selbstständige gefordert. 58.518

8 Mit der Petition wird gefordert, das Verfahren zur Vergabe von 5G-Mobilfunklizenzen 
auszusetzen und die Einführung des 5G-Mobilfunkstandards zu unterbinden, solange 
Zweifel bezüglich der gesundheitlichen Unbedenklichkeit dieser Technologie bestünden. 54.714

9 Mit der Petition wird die staatliche Förderung von klinischen Studien zum Einsatz von 
Methadon bei der Behandlung von Krebspatienten gefordert. 53.870

10 Mit der Petition werden gesetzgeberische Maßnahmen und eine Einflussnahme auf die 
Europäische Union gefordert, um die Abhängigkeit von der Volksrepublik China und 
anderen nicht demokratischen Staaten auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 53.567

11 Mit der Petition wird eine umfassende Geburtshilfereform gefordert, die Frauen, ihre 
(ungeborenen) Kinder, ihre Partner bzw. Partnerinnen sowie geburtshilfliches Personal 
vor physischer, psychischer und struktureller Gewalt in der Geburtshilfe schützt. Der 
Bundestag möge dafür eine flächendeckende respektvolle Versorgung sicherstellen und 
die WHO-Empfehlungen zur „Vermeidung und Beseitigung von Geringschätzung und 
Misshandlung bei Geburten“ umsetzen sowie nötige Gesetzesänderungen vornehmen. 24.513

*  Massenpetitionen sind Eingaben in größerer Zahl mit demselben 
Anliegen, deren Text ganz oder im Wesentlichen übereinstimmt. 
Sammelpetitionen sind Unterschriftensammlungen mit demselben 
Anliegen oder öffentliche Petitionen, die auf der Internetseite des 
Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages mitgezeichnet wurden.
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Lfd. Nr. Bezeichnung des Anliegens Anzahl der 
Unter stützerinnen und Unterstützer

12 Mit der Petition wird vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie eine konsequente 
Ausrichtung eines zukünftigen Konjunkturpakets anhand nachhaltiger, sozial-
ökologischer Leitlinien gefordert. 24.113

13 Mit der Petition wird zur Erreichung der Klimaziele die Einführung einer gesetzlichen 
Verpflichtung gefordert, statt herkömmlicher Spraydosen komprimierte Spraydosen mit 
sogenannter Compressed Technologie herzustellen. 20.609

14 Mit der Petition soll die Abschaffung der Dreimonatsfrist bei den steuerrechtlichen 
Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen im Fall der längerfristigen Tätigkeit am 
gleichen Arbeitsort erreicht werden. 11.521

15 Mit der Petition wird gefordert, dass ein Impfstoff gegen das Coronavirus nicht im 
Eilverfahren auf den Markt gebracht wird. 10.167

16 Mit der Petition wird eine Änderung des § 558 des Bürgerlichen Gesetzbuches dahin 
gehend gefordert, dass alle Bestandsmieten einer Gemeinde in die Berechnung des 
Mietspiegels einzubeziehen sind. 8.983

17 Mit der Petition wird gefordert, dass der Bund Bundeswasserstraßen ebenso wie 
Bundesfernstraßen für alle Nutzerinnen und Nutzer baut und unterhält, ohne 
nach ihrer Verkehrsart zu unterscheiden. Schleusen sollten zu Servicezentren mit 
nutzerfreundlichen Betriebszeiten entwickelt werden. 8.592

18 Mit der Petition wird gefordert, die im Jahr 2006 beschlossene Erhöhung der 
wöchentlichen Arbeitszeit der Bundesbeamten zu vergüten. 8.235

19 Mit der Petition wird gefordert, das CO2-Klimapaket für Deutschland abzulehnen. 7.984

20 Mit der Petition wird gefordert, dass die Entrichtung von Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträgen auf Kapitalauszahlungen von Direktversicherungen, wie sie durch das 
beschlossene GKV-Modernisierungsgesetz ab 1. Januar 2004 eingeführt wurde, wieder 
außer Kraft gesetzt wird. 7.932

21 Mit der Petition wird gefordert, die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine bedarfs-
gerechte medizinische Versorgung adipöser Patientinnen und Patienten zu schaffen und 
deren Finanzierung bundesweit einheitlich sicherzustellen. 7.122

22 Mit der Petition wird gefordert, Obduktionen als verbindliche Maßnahme für alle 
Epidemien im Infektionsschutzgesetz zu verankern, damit die Gefährlichkeit solcher 
Krankheiten in kürzester Zeit bestimmt werden kann und die angemessenen politischen 
Entscheidungen getroffen werden können. 6.891

23 Mit der Petition werden im Sinne des Verbraucherschutzes sowie der öffentlichen 
Sicherheit gesetzliche Regelungen gefordert, die den Vertrieb von Himmelslaternen 
und vergleichbaren Produkten einschränken oder generell verbieten, um das Anwen-
dungsverbot zu gewährleisten. Zudem wird eine Haftung von Online-Handels platt-
formen bei Verstößen gegen ein solches Verbot gefordert. 6.398
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Lfd. Nr. Bezeichnung des Anliegens Anzahl der 
Unter stützerinnen und Unterstützer

24 Mit der Petition wird gefordert, dass die medizinisch-technischen Assistenzberufe 
bundeseinheitlich einen Corona-Bonus für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie 
erhalten. 6.387

25 Mit der Petition wird gefordert, ein Gesetz zur Einführung eines Altersvorsorge-
Wertpapierdepots als dritte private Säule der Altersvorsorge zu beschließen. 6.082

26 Mit der Petition wird gefordert, dass für Geschäftsreisen von kurzer Dauer ins 
europäische Ausland zum Nachweis der Sozialversicherung keine A1-Bescheinigungen 
mehr beantragt werden müssen. 5.721

27 Mit der Petition werden gesetzliche Maßnahmen zur Verbesserung des Jugendmedien-
schutzes gefordert. Ausländische Anbieter von Pornografie oder anderer strafrechtlich 
relevanter Inhalte sollen verpflichtet werden, Altersnachweise zu verlangen oder den 
Zugang zu blockieren. 5.125

28 Mit der Petition wird gefordert, dass bei einer Novellierung des Psychotherapeuten-
gesetzes eine zukünftige Approbationsordnung für Psychologische Psychotherapeuten 
eine fachkundig angeleitete und praxisorientierte Anschauung aller Psychotherapie-
verfahren vorsieht und Hochschulambulanzen für alle in der Versorgung vertretenen 
Psychotherapieverfahren ermächtigt sind. 4.766

29 Mit der Petition wird gefordert, Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei und des 
Zolls einen finanziellen Ausgleich analog den §§ 43 ff.. des Bundesbesoldungsgesetzes 
zu gewähren. 3.365

30 Mit der Petition wird gefordert, dass auf Autobahnen ein langsames Vorbeifahren am 
Stau für Motorradfahrer legalisiert wird. 3.204

31 Mit der Petition wird gefordert, dass die Ferkelbetäubungssachkundeverordnung aus 
tierschutzrechtlichen und ethischen Gründen nicht in Kraft tritt. 2.984

32 Mit der Petition wird gefordert, dass im Rahmen des Digitale-Versorgung-Gesetzes die 
Weitergabe von Gesundheitsdaten nur unter Maßgabe einer Zustimmungslösung erfolgt 
und nur gestattet ist, wenn die Anonymisierung der Daten von Anfang an vollständig 
und auch dauerhaft sicher ist. 2.849

33 Mit der Petition wird gefordert, dass mit der Übertragung einer höherwertigen Funktion 
ein unmittelbarer Rechtsanspruch auf die Beförderung in ein höheres Amt geschaffen 
wird. 2.700

34 Mit der Petition wird gefordert, dass das Gesetz über technische Assistenten in der 
Medizin (MTA-Gesetz – MTAG) vom 2. August 1993 sowie die Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für technische Assistenten in der Medizin (MTA-APrV) vom 
25.  April 1994 novelliert werden. 2.399
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Lfd. Nr. Bezeichnung des Anliegens Anzahl der 
Unter stützerinnen und Unterstützer

35 Mit der Petition wird gefordert, dass Au-pairs, insbesondere aus Drittstaaten, auch 
während pandemiebedingter Einreisebeschränkungen aufgrund einer Ausnahmeregelung 
einreisen dürfen. 2.350

36 Mit der Petition werden vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zur Rettung 
des Busgewerbes die Wiederöffnung des Reiseverkehrs ab dem 28. Mai 2020, die 
Entschädigung der Reisebusbranche für die erlittenen Ausfalltage sowie die Sicherung 
der Liquidität der Reisebusbranche gefordert. 2.224

37 Mit der Petition wird ein Gedenktag für die ungeborenen Kinder gefordert. 2.157

38 Mit der Petition wird gefordert, keine staatliche Förderung beim Kauf von 
Kraftfahrzeugen in Form einer Autoprämie aufgrund der Corona-Krise zu beschließen. 1.999

39 Mit der Petition wird die Erarbeitung einer Gesamtstrategie für den Aufbau einer 
medizinischen Informationsinfrastruktur gefordert. 1.842

40 Mit der Petition wird eine Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes dahin 
gehend gefordert, dass das Gleichstromvorhaben Nr. 2 im Bundesbedarfsplan die 
Kennzeichnung „E“ erhält, um das Leitungsvorhaben als Erdkabel zu errichten und zu 
betreiben und den Mindestabstand von 400 Metern zur Wohnbebauung einzuhalten. 1.780

41 Mit der Petition wird gefordert, die Beschaffung von Kampfflugzeugen des Typs F-18 
abzulehnen. 1.384

42 Mit der Petition wird gefordert, innerhalb der nächsten sechs Monate ein Gesetz zum 
weitreichenden Schutz sowie zum aktiven Ausbau und zur Nutzung biologischer 
Kohlenstoff-Speicher (z. B. Wälder, Böden, Moore) zu verabschieden. 1.347

43 Mit der Petition wird gefordert, einen parlamentarischen Beauftragten für die Belange 
der deutschen Staatsbürger im Ausland zu ernennen. 1.160

44 Mit der Petition wird ein Gesetz gefordert, das jede unmittelbare oder mittelbare 
Beteiligung deutscher Unternehmen an der Förderung fossiler Rohstoffe im Galilee-
Becken in Australien, insbesondere die Förderung des Adani-Projekts, unter Strafe stellt. 1.095

45 Mit der Petition wird gefordert, keine Gesetzesänderung hinsichtlich der Verteilung der 
Maklerkosten sowie der Provisionsdeckung beim Immobilienkauf zu beschließen. 1.082

46 Mit der Petition wird gefordert, Halal-Schlachtungen und den Verkauf von Halal-Fleisch 
in Deutschland zu verbieten. 1.068

47 Mit der Petition wird gefordert, die Arbeitsfähigkeit des Deutschen Patent- und 
Markenamtes im Patentbereich durch Anhebung der Alimentierung der technischen 
Mitglieder (Patentprüfer/ -prüferiinnen) sicherzustellen. 1.047

48 Mit der Petition wird eine Erhöhung des Beihilfebemessungssatzes für schwer behinderte 
und diesen gleichgestellte Beamtinnen und Beamten von 50 auf 70  Prozent gefordert. 1.000



126Statistik

Öffentliche Petitionen 2021
Aufstellung der veröffentlichten Petitionen mit über 5.000 Mitzeichnungen

a) Elektronische Mitzeichnungen
b) Sonstige Mitzeichnungen

Lfd. Nr. Titel der Petition
Anzahl der  
Mitzeichnungen Forenbeiträge

1 Höhere Hürden für den Bau von Autobahnen und größeren 
Projekten

  6.125
 a) 6.125
 b) 0

93

2 Gesundheitsreform für eine bessere Pflege zum Schutz der 
Pflegebedürftigen

  328.221
 a) 206.667
 b) 121.554

668

3 Umfassendes Maßnahmenpaket für ein klima- und 
sozialverträgliches Bauen

  57.476
 a) 57.476
 b) 0

166

4 „Recht auf Reparatur“ für alle in Deutschland produzierten und 
gehandelten Produkte

  11.920
 a) 11.920
 b) 0

79

5 Stopp der Blockade der Krankenkassen bei der Versorgung 
schwerstbehinderter Kinder und Erwachsener

  9.504
 a) 3.851
 b) 5.653

51

6 Angemessene Versorgung von ME/CFS-Erkrankten  
(Ergänzung von § 116 b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
[ME: Myalgische Enzephalomyelitis, CFS: Chronisches 
Fatigue-Syndrom])

  93.033
 a) 57.766
 b) 35.267

366

7 Rücknahme der Änderung in § 20 Absatz 6 des 
Einkommensteuergesetzes 

  7.383
 a) 7.383
 b) 0

141

8 Einführung von Flächentests zur elektronischen 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und zum eRezept

  53.751
 a) 15.297
 b) 38.454

51

9 Anerkennung des Völkermordes an den Jesiden   58.663
 a) 19.473
 b) 39.190

111
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Erledigung von Berücksichtigungs- und Erwägungsbeschlüssen

A. Berücksichtigungsbeschlüsse und ihre Erledigung im Jahr 2021
 

Betreff/Anliegen

Beschluss im  
Deutschen  
Bundestag am Jahr und Art der Erledigung

Betreff: Dienstleistungen  
im Postbereich
 

Anliegen: Mit der Petition wird die 
Verschlechterung der postalischen 
Infra struktur beanstandet und gefor-
dert, dass der weitere Abbau der durch 
die Deutsche Post AG zu erbringenden 
Dienstleistungen gestoppt wird.

„öffentliche Petition“

1. Oktober 2020 2021
Positiv 
Das BMWi teilte mit, dass bereits weit-
gehende Vorarbeiten für die Vorlage eines 
Gesetzes entwurfs geleistet seien. Mit der 
Gesetzes novelle solle das Postrecht moderni-
siert werden. Die Postdienstleistungen sollen 
verbessert, die Rechte der Verbraucherinnen 
und Verbraucher ge stärkt und der Wettbe-
werb auf den Postmärkten soll gefördert wer-
den. Gleichzeitig soll sichergestellt werden, 
dass weiterhin überall eine gute postalische 
Grundversorgung gewährleistet werde. Auch 
die angeregte Pflicht der Postdienst leister zur 
Teilnahme am Schlichtungsverfahren werde 
berücksichtigt.

Betreff: Erziehungsgeld/Elterngeld
Anliegen: Die Petentin fordert, dass 
Aufwandsentschädigungen aus poli-
tischen oder sonstigen Ehrenämtern 
bei Leistungen nach dem Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetz nicht 
als selbstständige Einkünfte bei der 
Berech nung des Elterngeldes herange-
zogen werden.

26. November 2020 2021
Positiv 
Das BMFSFJ teilte mit, dass durch die Neu-
regelung im Zweiten Gesetz zur Änderung des 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes El-
tern mit geringen selbstständigen Nebenein-
künften bei der Bemessung ihres Elterngeldes 
nicht mehr pauschal wie Selbstständige behan-
delt werden. Mit der aktuellen Novellierung 
des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 
werde die Situation von Eltern mit Misch-
einkünften verbessert und damit auch das 
ehren amtliche Engagement von Bürgerinnen 
und Bürgern gefördert. 
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Betreff/Anliegen

Beschluss im  
Deutschen  
Bundestag am Jahr und Art der Erledigung

Betreff: Einkommensteuer
Anliegen: Mit der Petition wird gefor-
dert, den Wortlaut des § 3 Nummer 26 
und 26 a des Einkommensteuergesetzes 
dahin gehend zu ändern, dass Betriebs-
ausgaben und Werbungskosten auch 
dann abzugsfähig sind, wenn die Ein-
nahmen aus ehrenamtlicher Tätigkeit 
unterhalb des Freibetrages von derzeit 
2.400 Euro liegen.

4. März 2021 2021
Positiv 
Das BMF teilte mit, dass der Bundesfinanzhof 
in den Urteilen vom 10. Dezember 2017 und 
20. November 2018 entschieden habe, dass 
bereits nach der bestehenden Rechtslage Auf-
wendungen für eine Tätigkeit im Sinne des 
§  3 Nummer 26 des Einkommensteuergesetzes 
auch insoweit abzugsfähig sind, als sie die 
unterhalb des maßgebenden Höchstbetrages 
steuerfreien Einnahmen übersteigen. Eine ent-
sprechende Formulierung sei auch in den 
Lohnsteuerhinweisen aufgenommen worden.
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B. Erwägungsbeschlüsse und ihre Erledigung im Jahr 2021
 

Betreff/Anliegen

Beschluss im  
Deutschen  
Bundestag am Jahr und Art der Erledigung

Betreff: Arzneimittelwesen
Anliegen: Mit der Petition wird ge-
fordert, § 13 Absatz 1 Satz 1 des Be-
täubungsmittelgesetzes um folgende 
Worte zu ergänzen: Die in Anlage III 
bezeichneten Betäubungsmittel dürfen 
nur von Ärzten, Zahnärzten, Tierärz-
ten, Kranken pflege- und Rettungsfach-
personal zur besseren Erstversorgung 
bei großen Schmerzen verabreicht 
werden. 

(Leitakte mit 4 Mehrfachpetitionen)
„öffentliche Petition“

26. September 2019 2020/21
Positiv 
Das BMG teilte mit, dass mit dem Gesetz zur 
Reform der technischen Assistenzberufe in 
der Medizin und zur Änderung weiterer Ge-
setze (MTA-Reform-Gesetz) in das Notfall-
sanitätergesetz eine Regelung eingefügt wor-
den sei, nach der Notfallsanitäterinnen und 
Notfallsanitäter in besonderen Einsatzsitua-
tionen die eigenverantwortliche Durchfüh-
rung von heilkundlichen Maßnahmen er-
laubt wird.

Betreff: Verbraucherschutz
Anliegen: Der Petent fordert den Erlass 
eines Verbotes von Mehrwegnadeln in 
Tattoo-Studios.

19. Dezember 2019 2021
Positiv 
Das BMEL teilte mit, dass gemäß der Norm 
DIN EN 17169 „Tätowieren – Sichere und 
hygienische Praxis“ grundsätzlich Einweg-
nadeln zum Tätowieren verwendet werden 
sollen. Zudem werden Standards für die Ste-
rilisierung von Einweg- und Mehrwegnadeln 
festgesetzt. Die Bundesregierung begrüße es, 
wenn die Norm als verbindlicher Standard 
durch einen Verweis in den Landes-Hygiene-
verordnungen etabliert werden würde. Das 
BMG habe sich in diesem Sinne an die Län-
der gewandt.
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Betreff/Anliegen

Beschluss im  
Deutschen  
Bundestag am Jahr und Art der Erledigung

Betreff: Auswärtiger Dienst
Anliegen: Der Petent beanstandet, dass 
das Auswärtige Amt sich nicht an den 
Kosten für die Ausreise seiner Tochter 
aus China beteiligt hat, obwohl er an 
der deutschen Botschaft Peking tätig 
war.

2. Juli 2020 2021
Negativ 
Die Kosten für die Ausreise der Tochter des 
Petenten konnten aufgrund geltender Rege-
lungen nicht übernommen werden.
Das AA teilte jedoch mit, dass es die An-
regungen aufnehme, bei der nächsten Über-
prüfung der maßgeblichen Verwaltungsvor-
schrift für die Schul- und Kinderreisehilfe 
(SKRB-VwV) die bei Übersiedlungsreisen vom 
Ausland in das Inland gesetzte 12- monatige 
Fristenregelung im Hinblick auf noch minder-
jährige Schulabsolventen kritisch zu hinter-
fragen. Eine aktive Information der im 
Aus land tätigen Eltern zukünftiger Schul-
absolventen werde angestrebt.
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Betreff/Anliegen

Beschluss im  
Deutschen  
Bundestag am Jahr und Art der Erledigung

Betreff: Gewerbliche Vorschriften  
für den Handel
   

Anliegen: Mit der Petition sollen im 
Sinne des Verbraucherschutzes sowie 
der öffentlichen Sicherheit gesetzliche 
Regelungen erreicht werden, die den 
Vertrieb von Himmelslaternen und ver-
gleichbaren Produkten einschränken 
oder generell verbieten, um das Anwen-
dungsverbot zu gewährleisten. Zudem 
wird eine Haftung von Online-Handels-
plattformen bei Verstößen gegen ein sol-
ches Verbot gefordert.

(Leitakte mit einer Mehrfachpetition)
„öffentliche Petition“

10. Dezember 2020 2021
Positiv 
Das BMAS teilte mit, dass das Gesetz zur 
Anpassung des Produktsicherheitsgesetzes 
(ProdSG) und zur Neuordnung des Rechts 
der überwachungsbedürftigen Anlagen am 
16.  Juli  2021 in Kraft getreten sei und nun 
eine ent sprechende Verbotsverordnung, ge-
stützt auf den neuen § 8 Absatz 2 ProdSG, vor-
bereitet werde. 

Betreff: Telekommunikationsgesetz
Anliegen: Mit der Petition wird im  
Sinne eines umfassenden Verbraucher-
schutzes um Prüfung gebeten, ob natio-
nale Teilnehmerrufnummern des 
Nummernraums 032 den Preis angabe -
verpflichtungen des Telekommunika-
tionsgesetzes unter liegen, bzw. es wird 
eine ent sprechende Änderung des Tele-
kommunikationsgesetzes gefordert. 

„öffentliche Petition“

17. Dezember 2020 2021
Positiv 
Das BMWi teilte mit, dass im Rahmen der No-
vellierung des Telekommunikationsgesetzes 
verbraucherschützende Vorgaben für natio-
nale Teilnehmerrufnummern eingeführt wur-
den. Der mögliche Preisrahmen für Anrufe 
zu nationalen Teilnehmerrufnummern wurde 
erstmals verbindlich für den Festnetz- sowie 
für den Mobilfunkbereich festgelegt. Außer-
dem bestehe die Pflicht, einen Preis anzu-
geben, der für die Inanspruchnahme des 
Dienstes zu zahlen ist.
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Anhang
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Mitglieder des Petitionsausschusses  
(20. Wahlperiode)
Stand: Mai 2022
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 Vorsitzende Stellv. Vorsitzender
 Martina Stamm-Fibich, SPD Bernhard Loos, CDU/CSU

Fraktion Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder
SPD Bengt Bergt Jürgen Berghahn
 Axel Echeverria (Sprecher) Timon Gremmels
 Annika Klose Oliver Kaczmarek
 Martin Kröber Kevin Leiser
 Erik von Malottki Isabel Mackensen-Geis
 Takis Mehmet Ali 

Udo Schiefner 
Ingo Schäfer

 
 Stefan Schwartze 

Ruppert Stüwe
Dirk Wiese

 Martina Stamm-Fibich (Vorsitzende) N.N.

CDU/CSU Simone Borchardt Norbert Maria Altenkamp
 Dr. Marlon Bröhr Dr. Carsten Brodesser
 Yannik Bury  Ralph Edelhäußer
 Martina Englhardt-Kopf  Alexander Engelhard
 Bernhard Loos (stellv. Vors.) Ingo Gädechens
 Andreas Mattfeldt (Obmann) Jens Lehmann
 Gero Storjohann (Sprecher) Markus Uhl
 Sabine Weiss (Wesel I) Dr. Klaus Wiener

Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Lukas Benner Sabine Grützmacher
Swantje Henrike Michaelsen Linda Heitmann

 Beate Müller-Gemmeke Chantal Kopf
 Corinna Rüffer (Obfrau) Anja Liebert
 Beate Walter-Rosenheimer Awet Tesfaiesus

FDP Valentin Abel  Sandra Bubendorfer-Licht
 Ingo Bodtke Martin Gassner-Herz
 Reginald Hanke Konstantin Kuhle
 Manfred Todtenhausen (Obmann) Konrad Stockmeier

AfD Gereon Bollmann Mike Moncsek
 Dirk Brandes (Obmann) Wolfgang Wiehle
 Robert Farle Kay-Uwe Ziegler

DIE LINKE. 
 

Ina Latendorf Susanne Hennig-Wellsow 
Sören Pellmann (Obmann) Kathrin Vogler
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Organisationsplan des Ausschussdienstes
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Sekretariat  
des Petitions-
ausschusses

Referat Pet 1

BMI
BMWK
BMWSB
BMDV
  

Leiter 
MDg Dr. Paschmanns

Vertreter
MR Dr. Janß

Referat Pet 2

BMG
BMUV
BR
BT

Referat Pet 3

BKAmt
AA
BMF 
BMAS (Soz.)
BMBF
BMZ
BPrA

Referat Pet 4

BMJ
BMAS (Arb.)
BMEL
BMVg
BMFSFJ

MR  
Dr. Janß

 
N.N. 

RD 
Hötte

MRn  
Robbe 

MRn  
Böckmann
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Deutscher Bundestag

Petitionsausschuss 
Platz der Republik 1
11011 Berlin
T + 49 30 227-35257
www.bundestag.de
 Vorsitzende 
Martina Stamm-Fibich (SPD)
 Vertreter
Bernhard Loos (CSU)

Baden-Württemberg

Landtag von Baden-  
Württemberg 
Petitionsausschuss
Haus des Landtags
Konrad-Adenauer-Straße 3
70173 Stuttgart
T + 49 711 2063-0
 Vorsitzender 
Thomas Marwein
(Bündnis 90/Die Grünen)
 Vertreter
Andreas Kenner (SPD)

Bürgerbeauftragte des  
Landes Baden-Württemberg
Beate Böhlen
Haus des Landtags 
Konrad-Adenauer-Straße 3
70173 Stuttgart
T + 49 711 137765-30

http://www.bundestag.de
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Bayern

Bayerischer Landtag
Ausschuss für Eingaben
und Beschwerden
Maximilianeum 
Max-Planck-Straße 1
81627 München 
T + 49 89 4126-2227
 Vorsitzende 
Stephanie Schuhknecht 
(Bündnis 90/Die Grünen)
 Vertreter
Dr. Harald Schwartz (CSU)

Berlin

Abgeordnetenhaus  
von Berlin
Petitionsausschuss
Niederkirchnerstraße 5
10117 Berlin
T + 49 30 2325-1476
 Vorsitzender
Maik Penn (CDU)
 Vertreter
Dr. Hugh Bronson (AfD)

Brandenburg

Landtag Brandenburg 
Petitionsausschuss
Alter Markt 1
14467 Potsdam
T + 49 331 966-1135
 Vorsitzende 
Carla Kniestedt  
(Bündnis 90/Die Grünen)
 Vertreterin
Bettina Fortunato  
(DIE LINKE.)

Bremen

Bremische Bürgerschaft
Petitionsausschuss
Haus der Bürgerschaft
Am Markt 20
28195 Bremen 
T + 49 421 361-77770
 Vorsitzender 
Claas Rohmeyer (CDU)
 Vertreter
Kevin Lenkeit (SPD)

Hamburg

Hamburgische Bürgerschaft
Geschäftsstelle des  
Eingabenausschusses
Schmiedestraße 2
20095 Hamburg
T + 49 40 42831-1324
Vorsitzende 
Dagmar Wiedemann (SPD)
Schriftführerin 
Zohra Mojadeddi  
(Bündnis 90/Die Grünen)

Hessen

Hessischer Landtag
Petitionsausschuss
Schlossplatz 1–3
65183 Wiesbaden 
T + 49 611 350-231
Vorsitzender 
Oliver Ulloth (SPD)
Vertreterin
Heidemarie Scheuch- 
Paschkewitz (DIE LINKE.)
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Mecklenburg-Vorpommern

Landtag
Mecklenburg-Vorpommern
Petitionsausschuss
Schloss, Lennéstraße 1 
19053 Schwerin
T + 49 385 525-1514
 Vorsitzender 
Thomas Krüger (SPD)
 Vertreterin
Eva-Maria Kröger  
(DIE LINKE.)

Bürgerbeauftragter des  
Landes Mecklenburg- 
 Vorpommern
Matthias Crone
Schloßstraße 8
19053 Schwerin
T + 49 385 525-2709

Niedersachsen

Niedersächsischer Landtag
Petitionsausschuss
Hannah-Arendt-Platz 1
30159 Hannover
T + 49 511 3030-0
 Vorsitzender
Axel Brammer (SPD)
 Vertreter
Dr. Karl-Ludwig von Danwitz 
(CDU)

Nordrhein-Westfalen

Landtag  
Nordrhein-Westfalen
Petitionsausschuss
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf
T + 49 211 884-2143
 Vorsitzender 
Serdar Yüksel (SPD)
 Vertreter
Thomas Schnelle (CDU)

Rheinland-Pfalz

Landtag Rheinland-Pfalz
Petitionsausschuss 
Platz der Mainzer Republik 1
55116 Mainz 
T + 49 6131 208-0
 Vorsitzender 
Jörg Denninghoff (SPD)
 Vertreterin
Petra Schneider (CDU)

Die Bürgerbeauftragte des  
Landes Rheinland-Pfalz  
und die Beauftragte für  
die Landespolizei
Barbara Schleicher- 
Rothmund
Kaiserstraße 32
55116 Mainz
T + 49 6131 28999-0
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Saarland

Landtag des Saarlandes
Ausschuss für Eingaben
Postfach 10 18 33
66018 Saarbrücken
T + 49 681 5002-0
 Vorsitzender 
Bernd Wegner (CDU)
 Vertreter
Stefan Löw (SPD)

Sachsen

Sächsischer Landtag
Petitionsausschuss
Postfach 11 01 33
01330 Dresden
T + 49 351 493-50
 Vorsitzende 
Simone Lang (SPD)
 Vertreter
Alexander Wiesner (AfD)

Sachsen-Anhalt

Landtag von Sachsen-Anhalt
Petitionsausschuss
Domplatz 6–9
39104 Magdeburg
T + 49 391 560-1213
 Vorsitzende 
Monika Hohmann  
(DIE LINKE.)
 Vertreterin
Angela Gorr (CDU)

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteinischer
Landtag
Petitionsausschuss
Düsternbrooker Weg 70
24105 Kiel
T + 49 431 988-1011
 Vorsitzender 
Hauke Göttsch (CDU)
 Vertreterin
Özlem Ünsal (SPD)

Die Bürgerbeauftragte für  
soziale Angelegenheiten  
und Beauftragte für die  
Landespolizei des Landes 
Schleswig-Holstein 
Samiah El Samadoni
Karolinenweg 1
24105 Kiel
T + 49 431 988-1240

Thüringen

Thüringer Landtag
Petitionsausschuss
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt 
T + 49 361 37-72076
 Vorsitzende 
Anja Müller (DIE LINKE.)
 Vertreter
Birger Gröning (AfD)

Der Bürgerbeauftragte 
des Freistaats Thüringen

 

Dr. Kurt Herzberg
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt
T + 49 361 57-3113871
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Ombudseinrichtungen und Petitionsausschüsse in
der Europäischen Union und in den Nachbarstaaten
Deutschlands
Stand: März 2022

Eine Übersicht über die 
Länder, die dem Euro-
päischen Verbindungsnetz 
der Bürgerbeauftragten 
angehören, bietet die 
Website www.ombudsman.
europa.eu/de/european-
network-of-ombudsmen/
members/all-members. 
Von dort gelangen Sie 
auch zu den regionalen 
Bürgerbeauftragten in den 
einzelnen Ländern.

http://www.ombudsman. europa.eu/de/europeannetwork-of-ombudsmen/members/all-members
http://www.ombudsman. europa.eu/de/europeannetwork-of-ombudsmen/members/all-members
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Europäisches Parlament

Petitionsausschuss
V orsitzende  
Dolors Montserrat
Rue Wiertz 60
1047 Brüssel 
Belgien
www.europarl.europa.eu

Die Europäische 
 Bürgerbeauftragte  
Emily O’Reilly
1, Avenue du Président
Robert Schuman, CS 30403 
67001 Straßburg Cedex 
Frankreich
www.ombudsman.europa.eu

Europäisches  
Ombudsmann-Institut 
(European Ombudsman  
Institute)

Präsident  
Prof. Dr. Dragan Milkov 
Generalsekretär
Dr. Josef Siegele
Meraner Straße 5
6020 Innsbruck
http://eoi.at

Internationales  
Ombudsmann-Institut 
(International Ombudsman 
Institute)

Präsident  
Chris Field (Ombudsman 
Western Australia)  
Generalsekretär 
Volksanwalt Werner Amon 
(Österreich)
General Secretariat
c/o Austrian Ombudsman 
Board
Singerstraße 17
P.O. Box 20
1015 Wien
Österreich
www.theioi.org

http://www.europarl.europa.eu
http://www.ombudsman.europa.eu
http://eoi.at
http://www.theioi.org
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Im Dienst der Bürger

Der Jahresbericht des Petitions-
ausschusses. Ausgabe 2022 

„Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in  
Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten 
oder Beschwerden an die zuständigen Stellen 
und an die Volksvertretung zu wenden.“ 
Artikel 17 des Grundgesetzes
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